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Kommentar zum UNO-Pakt über bürgerliche und politische Rechte 
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• Die Bedeutung des Paktes 
Der Internationale Pakt über bürgerliche und politische 
Rechte wurde gemeinsam mit dem Internationalen Pakt 
über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte am 
16. Dezember 1966 von der Generalversammlung der 
Vereinten Nationen beschlossen, ist am 23. März 1976 
völkerrechtlich in Kraft getreten, wurde seither von 
knapp 90 Staaten aus allen Teilen und politischen Syste
men der Welt ratifiziert, und gilt heute als das wichtigste 
Instrument zum Schutz der Menschenrechte im Rahmen 
der Vereinten Nationen. Seine praktische Bedeutung ist 
mit jener der Europäischen oder Inter-Amerikanischen 
Menschenrechtskonvention vergleichbar. 

• Der Menschenrechtsausschuß 
M i t der internationalen Durchsetzung des Paktes wurde 
ein unabhängiges 18köpfiges Expertenorgan, der U N O -
Ausschuß für Menschenrechte, betraut. In seiner ^ j ä h 
rigen Praxis hat der Ausschuß in einem öffentlichen und 
kontradiktorischen Verfahren mehr als 100 Berichte 
der Vertragsstaaten geprüft und über knapp 300 Indivi
dualbeschwerden entschieden. In sogenannten „Allge
meinen Bemerkungen" veröffentlicht er seine Auffas
sung zur Interpretation der einzelnen Bestimmungen des 
Paktes. 

• Die Individualbeschwerde 
Knapp 50 Staaten, darunter die Mehrheit der Europa
ratsstaaten, haben das Fakultativprotokoll ratifiziert und 
damit die Kompetenz des Ausschusses anerkannt, über 
Individualbeschwerden ihrer Rechtsunterworfenen zu 
entscheiden. Das Verfahren ist jenem aufgrund der Eu
ropäischen Menschenrechtskonvention vergleichbar, 
doch enthält der Pakt einige Rechte, die in der Europäi
schen Konvention nicht enthalten sind (z. B. das Selbst
bestimmungsrecht, Rechte der Angehörigen von M i n 
derheiten, die gleiche Ämterzugänglichkeit oder das 
Recht Fremder, nicht willkürlich des Landes verwiesen 
zu werden). Auch wenn die Entscheidungen des Aus
schusses völkerrechtlich nicht dieselbe Bindungswirkung 
wie jene des Europäischen Gerichtshofs für Menschen
rechte entfalten, so kommt ihnen dennoch eine große 
moralische und praktisch-politische Bedeutung zu. In ei
ner beachtlichen Zahl von Fällen, insbesondere gegen 
Uruguay, Zaire, Kolumbien und Madagaskar, stellte der 
Ausschuß massive Verletzungen der Rechte auf Leben, 
persönliche Freiheit, physische Integrität, fair t r ia l , Mei
nungsfreiheit, politische Partizipation und ähnliche 
Rechte fest. Zum Teil erkannte er auch, daß Staaten wie 
Kanada oder die Niederlande einzelne Rechte des Pak
tes verletzt hatten. Kürzlich hat Ungarn als erster ost
europäischer Staat die Individualbeschwerde anerkannt. 
Von den deutschsprachigen Staaten hat bisher nur 
Österreich das Fakultativprotokoll ratifiziert, doch ist zu 
erwarten, daß auch die übrigen deutschsprachigen Staa
ten diesem Beispiel in absehbarer Zeit folgen werden. 

Praxisorientierte Kommentierung 
Der CCPR-Kommentar erläutert alle materiell-, organi
sations- und verfahrensrechtlichen Bestimmungen des 
Paktes auf der Grundlage der travaux préparatoires, der 
Rechtsprechung des Ausschusses und der einschlägigen 
völkerrechtlichen Literatur. Die Kommentierung jedes 
einzelnen Artikels enthält eine Darstellung seiner Ent
stehungsgeschichte in den verschiedenen Organen der 
Vereinten Nationen (insbesondere in der Menschen
rechtskommission und im Dritten Ausschuß der Gene
ralversammlung), eine Textanalyse samt vergleichenden 
Hinweisen auf andere internationale Menschenrechtsin-
strumente (insbesondere die Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte sowie die Europäische und Inter-Ame
rikanische Menschenrechtskonvention), eine umfas
sende systematische Darstellung der gesamten bisheri
gen Rechtsprechung und die Behandlung von Interpre
tationsproblemen auf der Grundlage dieser Rechtspre
chung, der Entstehungsgeschichte und der einschlägigen 
Literatur. Wo dies angebracht erscheint, wird auf die 
entsprechende Judikatur der Europäischen und Inter-
Amerikanischen Instanzen hingewiesen. 

Form und Methode 
Die systematische Gliederung nach Art ike ln des Paktes 
und zusätzliche Aufgliederung nach Randnummern 
(nach dem Muster des EMRK-Kommentars von Fro-
wein/Peukert), die praxisorientierte Kommentierung, 
statistische Übersichten sowie ein umfangreiches Stich
wortverzeichnis erleichtern dem Leser den Zugang zur 
Rechtsprechungspraxis und das Lösen von Auslegungs
problemen. 

Texte 
Al le für den Praktiker wichtigen Texte sind, soweit wie 
möglich in deutscher Übersetzung, im Anhang enthal
ten: der Pakt und das Fakultativprotokoll, die Verfah
rensordnung des Ausschusses, seine Allgemeinen Be
merkungen und generellen Verfahrensentscheidungen, 
die von den Vertragsstaaten abgegebenen Vorbehalte 
und Erklärungen etc. Ein Dokumentenregister sowie 
Tabellen aller Staatenberichte und Individualbeschwer
den mit entsprechenden Verweisen auf die Fundstellen 
in der Europäischen Grundrechte-Zeitschrift (EuGRZ) 
und im Human Rights Law Journal (HRLJ) machen die
ses Buch zu einem umfassenden Nachschlagewerk. 

Der Autor 
D r . Manfred Nowak, L L . M . (Columbia University New 
Y o r k ) , Dozent an der Universität und an der Verwal
tungsakademie Wien, von 1987 bis 1989 Direktor des 
Niederländischen Menschenrechtsinstituts (SIM) an der 
Universität Utrecht. Er ist durch zahlreiche Publikatio
nen im Bereich der Grund- und Menschenrechte ausge
wiesen und veröffentlicht seit Jahren regelmäßig Be
richte über die Rechtsprechung des Ausschusses. 
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Wirtschaftliche Zwangsmaßnahmen 
in Recht und Praxis der Weltorganisation 

Die Anwendung von Sanktionen durch die Vereinten Nationen i n der Golfkrise 

Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat am ö.August 
1990 - also nur vier Tage nach dem Einfal l der irakischen 
Streitkräfte i n Kuwai t - i n der erklärten Absicht, der Invasion 
u n d Besetzung Kuwaits durch Irak ein Ende zu bereiten, ein 
umfassendes Bündel von Wirtschaftssanktionen gegen Irak 
u n d das besetzte Kuwait verhängt. Diese Sanktionen sind i m 
wesentlichen i n zwei Entschließungen des Rates enthalten: i n 
der Resolution 661(1990) v o m ö.August 1990 (Text: V N 4/1990 
S.146f.) u n d i n der Resolution 670(1990) v o m 25.September 
1990 (Text: V N 6/1990 S. 216f.). Resolution 661(1990) verfügt 
vor al lem das Verbot der Einfuhr aller aus Irak u n d Kuwai t 
stammenden Rohstoffe u n d Erzeugnisse, das Verbot des Ver
kaufs oder der Lieferung irgendwelcher Rohstoffe oder Erzeug
nisse an natürliche oder juristische Personen i n Irak oder Ku
wait , die Unterlassung aller Aktivitäten von Angehörigen der 
i n der Resolution angesprochenen Staaten - der U N - M i t g l i e 
der wie auch der Nichtmitgl iedstaaten - , welche die Ausfuhr 
oder den Umschlag irgendwelcher Rohstoffe oder Erzeugnisse 
aus oder nach Irak oder Kuwai t fördern oder zu fördern geeig
net sind, u n d schließlich das Verbot des Transfers jeglicher 
Gelder oder anderer finanzieller oder wirtschaft l icher M i t t e l 
nach Irak oder i n das besetzte Kuwait . Erweitert werden diese 
Bestimmungen durch Resolution 670(1990), die das Handels
embargo auf den transportbezogenen Luftverkehr ausdehnt. 
A l l e Staaten werden aufgefordert, die Sanktionen »ungeachtet 
etwaiger Verträge oder Lizenzen«, die vor dem 6.August 1990, 
dem Tag der Verabschiedung der Resolution 661(1990), ge
schlossen beziehungsweise ertei l t worden sind, einzuhalten. 
M i t einigen nachfolgenden Entschließungen des Sicherheits
rats werden die Sanktionen weiter ergänzt oder i m einzelnen 
ausgestaltet, so insbesondere durch Resolution 665(1990) 
(Text: V N 6/1990 S.215), welche die zwangsweise Durchfüh
rung des Handelsembargos auf See verfügt, sowie durch Reso
l u t i o n 666(1990) (Text: V N 6/1990 S.215), die sich auf Lieferun
gen für medizinische Zwecke sowie von Nahrungsmit te ln i n 
humanitären Fällen bezieht. 

Niemals zuvor waren v o m Sicherheitsrat der Vereinten Natio
nen bindende wirtschaft l iche Sanktionen eines derartigen 
Ausmaßes gegen einen souveränen Staat verhängt worden. Ob
w o h l seit dem 16.Januar die Sanktionen gegenüber den militä
rischen Zwangsmaßnahmen i n den Hintergrund getreten sind, 
ist es dennoch wei terh in von Interesse u n d Bedeutung, die A n 
wendung von Sanktionen seitens der Weltorganisation wäh
rend der Golfkrise näher zu untersuchen,- die folgenden Darle
gungen unterbreite i ch i n rein persönlicher Eigenschaft. 

Grundlage der Zwangsmaßnahmen 

Die satzungsmäßige Grundlage für die Anwendung von Sank
t ionen findet sich i n Kapitel V I I , A r t i k e l 41, der Charta der Ver
einten Nationen. Die Charta überträgt dem Sicherheitsrat die 
»Hauptverantwortung für die Wahrung des Weltfriedens u n d 
der internationalen Sicherheit« u n d stattet i h n m i t besonde
ren Befugnissen für die Ausübung seiner diesbezüglichen Ver
antwort l ichkei ten aus,- diese sind insbesondere i n den Kapiteln 
V I u n d V I I niedergelegt. 
I n Anwendung des Kapitels V I kann sich der Sicherheitsrat sol
cher Streitigkeiten oder Situationen, die die Wahrung des 
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Weltfriedens gefährden könnten, annehmen u n d dementspre-
chende Empfehlungen aussprechen. Unter Kapitel V I I aber 
kann er Zwangsmaßnahmen anordnen, die den Mitgliedstaa
ten gegenüber rechtl ich verbindlich sind; diese sind gemäß Ar
t i k e l 25 der Charta der Vereinten Nationen übereingekommen, 
Beschlüsse des Rates anzunehmen u n d durchzuführen. 
Der Schlüssel für ein Vorgehen nach Kapitel V I I liegt i n der 
Feststellung des Sicherheitsrats, daß »eine Bedrohung oder ein 
Bruch des Friedens oder eine Angriffshandlung vorliegt« 
(Art.39). Hat der Rat e inmal eine solche Feststellung getroffen, 
so ist er befugt, die beteil igten Parteien aufzufordern, be
s t i m m t e n »vorläufigen Maßnahmen« Folge zu leisten (Art.40). 
W i r d diesen Aufforderungen nicht nachgekommen, so können 
zunächst nichtmilitärische Maßnahmen, insbesondere b in
dende wirtschaft l iche Sanktionen, angeordnet werden (Art.41). 
Erweisen sich diese Maßnahmen als unzureichend, kann der 
Rat den Weg für die Anwendung militärischer Gewalt freige
ben. 
Kapitel V I I sollte nach der Vorstellung der Väter der Charta 
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z u m Kernstück eines Systems der ko l lekt iven Sicherheit i n der 
Nachkriegszeit werden. Die Polarisierung unter den Ständigen 
Mitg l iedern des Sicherheitsrats während der vergangenen 45 
Jahre hat dazu geführt, daß dieses Kapitel i n der Praxis n icht 
anwendbar war. Die neuerdings gewandelten Beziehungen un
ter seinen Ständigen Mitg l iedern aber eröffneten dem Sicher
heitsrat i n der gegenwärtigen Krise die Möglichkeit, hinsicht
l i c h der Situation zwischen Irak u n d Kuwai t ganz i m Einklang 
m i t Kapitel V I I der UN-Char ta tätig zu werden - einschließ
l i c h der Verhängung von Sanktionen. I n seiner Resolution 
660(1990) v o m 2.August 1990 (Text: V N 4/1990 S.146) stellte 
der Sicherheitsrat, wie i n Art .39 vorgesehen, fest, daß ein 
Bruch des Weltfriedens u n d der internationalen Sicherheit vor
lag, u m sodann gemäß Art .40 den sofortigen u n d bedingungs
losen Rückzug Iraks sowie die Aufnahme von Verhandlungen 
zu verlangen. Als dieser Resolution n icht nachgekommen 
wurde, antwortete der Rat m i t der Verhängung von Sanktio
nen, wie sie Art .41 vorsieht. 

Praxis der Wirtschaftssanktionen 

I n der Vergangenheit wurde nur selten auf das Kapitel V I I der 
Charta zurückgegriffen; die Erfahrungen m i t der praktischen 
Anwendung von kol lekt iven wirtschaft l ichen Sanktionen i m 
Rahmen der UN-Char ta sind daher recht begrenzt. 
Die Frage der Verhängung von Wirtschaftssanktionen wurde 
i m Laufe der Jahre mehrfach i n den Debatten des Sicherheits
rats aufgeworfen, so unter anderem h ins icht l i ch des Spaniens 
Francos i m Jahre 1946, h ins icht l i ch Südafrikas i m m e r wieder, 
seit es 1949 seine Apar the idpol i t ik eingeführt hatte, oder h i n 
s icht l ich Belgiens 1961 i m Zusammenhang m i t der Kongokri
se. Doch erst i n den Jahren 1966/68 konnte der Sicherheitsrat 
hinreichendes Einvernehmen erzielen, u m z u m ersten M a l sei
ne Befugnisse unter Kapitel V I I wahrzunehmen, als er stufen
weise ein umfassendes Handels- u n d Finanzembargo gegen das 
illegale Minderheitsregime i n Südrhodesien verhängte. Die 
Sanktionsmaßnahmen wurden bis 1979 beibehalten, als das 
Lancaster-House-Abkommen für Simbabwe den Weg zur U n 
abhängigkeit i m folgenden Jahr eröffnete. O b w o h l die gegen 
Rhodesien verhängten Sanktionen i n der Schlußphase tatsäch
l i c h umfassend waren, lassen sie sich weder ihrer Bedeutung 
nach noch nach ihrer Wirksamkeit m i t den 1990 gegen Irak 
verfügten Maßnahmen vergleichen, da das wirtschaft l iche Ge
w i c h t Iraks weitaus größer ist als das der damaligen Siedlerko
lonie. 
I m Jahre 1977 k a m es zu einem weiteren Fall der Anwendung 
von Sanktionen allerdings begrenzter Reichweite. Nach jahre
langen Debatten u n d der Verabschiedung zahlreicher Resoluti
onen beschloß der Sicherheitsrat ein bindendes Waffenembar
go gegen Südafrika, das bis z u m heutigen Tage Gültigkeit be
sitzt. 

Durchführung der Sanktionen 

Obwohl die Sanktionen für alle UN-Mitgl iedstaaten völker
rechtl ich verbindlich u n d daher zwingend umzusetzen sind, 
erlangen sie n icht automatisch innerstaatliche Geltung. Die 
Hauptverantwortung für die Durchführung von Sanktionen 
liegt bei den einzelnen Staaten, die verpflichtet sind, die Sank
tionsmaßnahmen i n ihre nationale Gesetzgebung u n d ihr i n 
nerstaatliches Rechtssystem zu übernehmen. Eine allgemein
gültige Praxis gibt es dabei n icht - die Übernahme kann durch 
Gesetze, e in Gesetzespaket, Verordnungen, Verwaltungsan
weisungen oder ähnliches erfolgen. U m den Vereinten Natio
nen ein klares Bi ld von der Durchführung der Sanktionen zu 
verschaffen, ließ der UN-Generalsekretär allen Staaten Verbal
noten zukommen, i n denen er sie von ihren Verpflichtungen 
gemäß den Resolutionen des Sicherheitsrats i n Kenntnis setz

te,- außerdem übermittelte er ihnen einen Fragebogen, m i t 
dem präzise Auskünfte über die auf nationaler Ebene ergriffe
nen Maßnahmen zur Verwirk l i chung der Sanktionen erbeten 
wurden. Bis zu 15.Januar 1991 hatten 79 Staaten, darunter alle 
wicht igen Handelsnationen, diesen Fragebogen beantwortet ; 
weitere A n t w o r t e n u n d Aktual is ierungen früherer M i t t e i l u n 
gen gingen auch danach noch ein. 
Z u r Überwachung der Einhaltung des Embargos sind auch 
Drit tstaaten verpflichtet, die, falls erforderlich, auch zur 
Durchführung von Zwangsmaßnahmen herangezogen werden 
können. So forderte der Sicherheitsrat insbesondere i n seiner 
Resolution 665(1990) diejenigen m i t der Regierung Kuwaits 
zusammenarbeitenden Mitgliedstaaten, die damals Seestreit
kräfte i n das Gebiet verlegten, auf, alle einlaufenden und aus
laufenden Seetransporte i n dem Gebiet zur Kontrolle und 
Überprüfung ihrer Fracht u n d ihres Bestimmungsortes anzu
halten; gegebenenfalls konnte die Weiterfahrt der Schiffe ver
hindert werden. 
Schon bald nach der Verabschiedung der Resolution 661(1990) 
stellte sich die Frage nach der A u s w i r k u n g der Sanktionen auf 
die Irak u n d das besetzte Kuwai t betreffenden Aktivitäten von 
Organen der Vereinten Nationen oder von anderen internatio
nalen Organisationen. Es schien offensichtlich, daß deren ex
port- u n d importbezogene Tätigkeiten ebenfalls unter das Em
bargo fielen. I n seiner Resolution 670 vom 25.September 1990 
stellte der Sicherheitsrat diesen Punkt klar. 
Ein bedeutendes Instrument zur Durchsetzung der Sanktionen 
ist der sogenannte Sanktionsausschuß, der durch Resolut ion 
661 eingesetzt wurde. Die Einrichtung dieses Ausschusses 
entspricht der Handhabung der gegen Südrhodesien u n d Süd
afrika verhängten Sanktionen. Der Ausschuß besteht aus al len 
Mitg l iedern des Sicherheitsrats; sein ursprünglicher Auftrag 
war die Prüfung der v o m Generalsekretär übermittelten Sach
standsberichte über die Umsetzung der Sanktionsresolutionen 
sowie die Einholung weiterer Informationen bei allen Staaten 
über die von ihnen ergriffenen Maßnahmen zur w i r k s a m e n 
Durchführung des Embargos. 
I n der Folge entschied der Sicherheitsrat m i t seiner Entschlie
ßung 666 m i t Bl ick auf die Ausnahmeklausel - nämlich die 
Lieferung von Nahrungsmit te ln i n humanitären Fällen - , daß 
der Ausschuß die Nahrungsmitte ls i tuat ion i n Irak u n d K u w a i t 
laufend verfolgen solle, u m die erforderliche Feststellung tref
fen zu können, ob dringender humanitärer Bedarf gegeben ist, 
Nahrungsmit te l nach Irak u n d Kuwait zu liefern, u m mensch
liches Leiden zu l indern. 
Resolution 669(1990) (Text: V N 6/1990 S.216) betraut den Aus
schuß außerdem noch m i t der Aufgabe, die nach Art .50 der 
Charta der Vereinten Nationen gestellten Unterstützungsan
träge i m H i n b l i c k auf »besondere wirtschaftl iche Probleme« 
einiger Staaten, die sich aus der Umsetzung der Sanktions
maßnahmen ergeben, zu prüfen und dem Präsidenten des Si
cherheitsrats entsprechende Empfehlungen vorzulegen. 
Schließlich übertrug der Sicherheitsrat dem Sanktionsaus
schuß noch einige spezifische Aufgaben i m Zusammenhang 
m i t dem Luftverkehrsembargo, das m i t seiner Entschließung 
670(1990) eingeführt wurde. 
Bei seiner Konsti tuierung entschied der Sanktionsausschuß, 
Beschlüsse nur i m Konsensverfahren zu fassen. Wenn dieser 
Konsens auch nicht i m m e r leicht zu erreichen ist und das Ver
fahren i n manchen Fällen zu ausgedennten Debatten und zu 
Verzögerungen führt, so hat doch die Tatsache, daß die Be
schlüsse des Ausschusses Konsensentscheidungen sind, dem 
Ausschuß selbst einiges Gewicht verliehen. 

Besondere Probleme 
i m Zusammenhang mit den Sanktionen 

Einige Punkte, die i m Zusammenhang m i t der Durchsetzung 
der Sanktionen auftauchten, verdienen besondere Beachtung. 
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Der erste Punkt betrifft die Bereitstellung von Nahrungsmit
te ln . Die Auswirkungen des Embargos sowie der d i skr imin ie 
renden irakischen Praxis der Nahrungsmitte lvertei lung auf die 
versorgungsmäßige u n d gesundheitliche Lage der i n Irak oder 
Kuwai t verbliebenen Ausländer wurden i m Sicherheitsrat u n d 
seinem Sanktionsausschuß m i t ernsthafter Besorgnis disku
t ier t . Außer diplomatischem Personal, technischen Experten, 
Beratern und Geschäftsleuten umfaßte das Kontingent der 
Staatsangehörigen von Drittländern vor a l lem Hunderttausen
de von Wanderarbeitern, die hauptsächlich aus Südostasien 
oder aus anderen arabischen Ländern stammten. Auf der 
Grundlage der Ausnahmeklausel, die die Lieferung von Nah
rungsmit te ln i n best immten humanitären Fällen gestattete, 
ersuchten einige Staaten den Sanktionsausschuß u m die Er
laubnis, Lebensmittel für ihre i n Irak und Kuwai t befindlichen 
Landsleute auf den Weg zu bringen. Gemäß Entschließung 
666(1990) des Sicherheitsrats hat der Sanktionsausschuß die 
Nahrungsmit te ls i tuat ion i n Irak u n d Kuwai t laufend zu verfol
gen. Dabei hat er unter anderem Informationen, die i h m der 
Generalsekretär auf der Basis von M i t t e i l u n g e n zuständiger 
Organisationen der Vereinten Nationen u n d anderer humani 
tärer Organisationen zur Verfügung stellt, zugrundezulegen. 
Liegt nach Ansicht des Ausschusses ein Fall humanitärer Not
lage vor, so muß er bei seiner Entscheidung berücksichtigen, 

»daß die Nahrungsmittel über die Vereinten Nationen in Zusammen
arbeit mit dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz oder ande
ren geeigneten humanitären Organisationen« bereitzustellen und von 
diesen oder unter ihrer Aufsicht zu verteilen sind, »um sicherzustel
len, daß sie zu denjenigen gelangen, für die sie bestimmt sind«. 

Diese Aufgabe des Generalsekretärs u n d des Sanktionsaus
schusses erwies sich als alles andere als einfach. I n der Praxis 
sah es so aus, daß internationale Organisationen u n d humani 
täre Körperschaften längst n icht mehr i n Irak vertreten waren 
und daß Irak sich weigerte, internationale Beobachter zur Er
kundung der Nahrungsmit te ls i tuat ion i n Irak und Kuwai t zu 
empfangen. In zwei Fällen gestattete der Ausschuß die Ver
frachtung von Lebensmitteln, u n d zwar e inmal seitens Indiens 
und e inmal seitens der Sowjetunion. Begleitet wurden diese 
Transporte von Bediensteten der nationalen Rotkreuzgesell
schaften des jeweils betroffenen Staates, die - i n Zusammenar
beit m i t der Botschaft ihres Landes — die Verteilung der Lebens
m i t t e l i n Irak u n d Kuwai t überwachten. 
Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Durchführung der Sank
tionen betraf die Einhaltung des Luftverkehrsembargos. Dieses 
galt n icht generell, sondern nur für Frachten; Flüge, deren 
Zwecke dem Handelsembargo nicht zuwiderliefen, waren i m 
Prinzip erlaubt. Die Entschließung z u m Luftverkehrsembargo 
selbst, Resolution 670(1990), ließ folgende Ausnahmen zu : 
Flüge m i t medizinischen Lieferungen oder — sofern der Aus
schuß das Bestehen einer humanitären Notlage festgestellt 
hatte - m i t Nahrungsmit te ln wurden gestattet. Zugelassen 
waren auch Flüge, h ins icht l i ch derer die U N bestätigt hatten, 
daß sie ausschließlich für die Zwecke der U N I I M O G , der M i l i 
tärischen Beobachtergruppe der Vereinten Nationen für Irak 
und Iran, best immt waren. Z u d e m setzt die Kontrolle, ob ein 
Frachtflug vorliegt, voraus, daß alle Flüge nach oder aus Irak 
u n d Kuwai t überprüft werden; folgerichtig verfügte die Ent
schließung 670, daß alle Flüge nach und aus Irak und Kuwai t 
durch den Sanktionsausschuß zu überwachen und häufige Bo
denkontrol len auszuführen waren. 
Zwischen dem 25.September 1990, dem Tag der Verabschie
dung der genannten Resolution, und dem 16.Januar 1991, dem 
Beginn der Militäraktion am Golf, hat sich der Ausschuß m i t 
198 Flügen nach u n d aus Irak und Kuwait befaßt; i n der Haupt
sache handelte es sich dabei u m Flüge, m i t denen Ausländer i n 
ihre Heimatländer zurückgebracht wurden. Was die Kontrol len 
anbelangte, so bildete sich eine interessante Vörgehensweise 
heraus: Wenn der Ausschuß leatgelegt hatte, daß ein Flugzeug 
vor seinem Abf lug nach oder bei seiner A n k u n f t aus Bagdad 
von den Zollbehörden des Herkunfts- beziehungsweise Be-

persönliche Meinung 

D i e U N u n d d i e N e u e W e l t o r d n u n g 
Bei der Vertreibung Iraks aus Kuwai t hat der Sicherheitsrat die 
friedenserzwingende Verantwortung ausgeübt, die i h m 1945 
i m Kapitel V I I der Charta zugedacht worden war. Ist also eine 
Renaissance der Vereinten Nationen i n Sicht, werden sie eine 
führende Rolle i n der von US-Präsidenten George Bush ange
steuerten Neuen Weltordnung einnehmen? 
Ja und nein. Zunächst sprechen verschiedene Gründe dagegen, 
daß sich die Militäraktion gegen Irak wiederholen dürfte. Es 
wäre auch gar n icht wünschenswert. Das Kapitel V I I enthält 
nämlich ein historisches Mißverständnis: Kollektive Sicher
heit ist ein Mythos , w e i l sie zwischen den Großmächten ent
weder überflüssig oder nicht anwendbar ist. Richten sich die 
Verfahren des Sicherheitsrats aber gegen einen k le inen Staat 
w i e Irak, dann haftet ihnen der Hauch des Mächtekonzertes 
an, der das 19.Jahrhundert durchwehte. Die Welt ist keine 
Weltgesellschaft, u n d der Sicherheitsrat ist keine Weltregie
rung. 
Ist deswegen das gesamte Kapitel V I I , womöglich die ganze 
U N , ein Mißverständnis? Nein , und deswegen können die Ver
einten Nat ionen einen bedeutenden Platz i n der Neuen Welt
ordnung einnehmen, allerdings aus drei ganz anderen Grün
den. 
Erstens repräsentieren die U N die öffentliche M e i n u n g der 
Staatenwelt, dadurch beziehen ihre Resolutionen ihr p o l i t i 
sches Gewicht . Irak bekam es zu spüren, zuvor schon die So
w j e t u n i o n bei ihrer Invasion Afghanistans. Ob von der Gene
ralversammlung oder v o m Sicherheitsrat erlassen: alle Resolu
t ionen verurtei l ten den Gewalteinsatz, der dadurch - entspre
chend A r t i k e l 2 Absatz 4 der Charta — i m m e r weiter delegiti
mier t worden ist. Das Bewußtsein der Welt hat sich e n t w i k -
kelt , u n d die U N art ikul ieren es. 
Zweitens. Können die Vereinten Nationen die Gewalt n icht 
(oder doch nur i m Ausnahmefall) durch Gewalt beseitigen, so 
können sie sie i m Konsens eindämmen. Hier l iegt die Rationa
lität der Friedenssicherung, des Peace-keeping. Es kann — u n d 
soll — die Konf l ik te n icht lösen, aber die Gewaltlosigkeit ihrer 
Bearbeitung festschreiben. 
Dr i t tens . Die wichtigste Funkt ion der U N ist die, deren Kennt
nis verloren zu gehen droht: die Verminderung der Anarchie 
des internationalen Systems. Diese Anarchie ist eine der Ursa
chen, die der Gewaltanwendung, dem Krieg, zugrundeliegen. 
Sie abzubauen, wurde die Idee der internationalen Organisa
t i o n Anfang des 18.Jahrhunderts entwickel t . US-Senator Van-
denberg wußte es 1945 noch: die U N sollten als Rathaus der 
Welt fungieren, i n dem alle Nat ionen zusammenarbeiten, sich 
ihrem wechselseitigen Einfluß aussetzen u n d auf diese Weise 
die Unsicherheit und die Anarchie i m Verhältnis zwischen i h 
nen reduzieren. 'Group in< nannte der britische Außenmini
ster Castlereagh das Verfahren schon Anfang des vorigen Jahr
hunderts. Wie real es w i r k t , zeigt der Wunsch der Palästinenser 
u n d der Araber, daß die Vereinten Nationen die fällige Frie
denskonferenz m i t Israel veranstalten und durchführen sollen. 
Die drei modernen Funktionen der U N fallen i n einer zusam
men: den Krieg delegitimieren u n d i h n ersetzen durch konsen-
suale Konfliktlösungen, die durch die ständige Kooperation der 
U N - M i t g l i e d e r entwickel t und m i t i h r durchgesetzt werden. 
Prävention, n icht Sanktion, heißt die Devise. Der Sicherheits
rat könnte dabei als Moderator, die Generalversammlung u n d 
ihre Gremien könnten als Forum dienen. Deren W i r k u n g ließe 
sich noch vergrößern, wenn den UN-Delegat ionen nicht nur 
Dip lomaten und Beamte angehören würden. Die U N wären 
dann keine reine Botschafterkonferenz mehr, sondern würden 
auch die Gesellschaften der Welt repräsentieren, die 1991, i m 
Zeitalter der Demokratisierung, eine größere Rolle spielen als 
1945. Ihre Repräsentanz könnte verhindern, daß die Stärkung 
der U N zu einer Schwächung der demokratischen Kontrol le 
führt. Ein Weltparlament muß her, das die Pol i t ik von Sicher
heitsrat und Generalversammlung (aber auch von I M F u n d 
Weltbankgruppe) k r i t i s c h begleitet. 

st-Otto Czempie. 
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MAP NO. 3832 UNITED NATIONS 
APfllL 1991 

Eine entmilitarisierte Zone entlang der irakisch-kuwaitischen Gren
ze wurde nach Beendigung der Kampfhandlungen im Zweiten Golf
krieg durch Resolution 687(1991) des Sicherheitsrats (Text: S.74ff. die
ser Ausgabe) geschaffen; sie wird von der Beobachtermission der Ver
einten Nationen für Irak und Kuwait (UNIKOM) überwacht. 

Stimmungslandes inspiziert werden sollte, verfügte er nach 
Möglichkeit zudem, daß diese Überprüfung i n Anwesenheit 
von Vertretern der Vereinten Nationen oder einer geeigneten 
internationalen humanitären Organisation wie etwa der Inter
nationalen Organisation für Wanderung (IOM) zu geschehen 
habe. Auf diese Weise entwickelte sich eine A r t internationa
ler Überwachung der nationalen Inspektionen des jeweiligen 
Flugzeugs. 
Ein drittes Bündel von Problemen bei der Anwendung der 
Sanktionen betraf die besonderen wirtschaft l ichen Probleme 
von Drittländern bei der Umsetzung der v o m Sicherheitsrat 
beschlossenen Maßnahmen. A r t i k e l 50 der UN-Char ta sieht 
folgendes vor: 
»Ergreift der Sicherheitsrat gegen einen Staat Vorbeugungs- oder 
Zwangsmaßnahmen, so kann jeder andere Staat, ob Mitglied der Ver
einten Nationen oder nicht, den die Durchführung dieser Maßnahmen 
vor besondere wirtschaftliche Probleme stellt, den Sicherheitsrat 
zwecks Lösung dieser Probleme konsultieren.« 

Bislang konnte der Sicherheitsrat k a u m Erfahrungen i m U m 
gang m i t dieser Best immung der Charta sammeln, die i n der 
Vergangenheit nur anläßlich des Embargos gegen Südrhode
sien von einigen afrikanischen Staaten i n Anspruch genom
m e n worden war. I n der Golfkrise war es bald offensichtlich, 
daß ein ganzes Netz von Handelsverbindungen, f inanziel len 
Transaktionen u n d auch menschlichen Beziehungen ernsthaft 
betroffen wurde. Dabei muß unterschieden werden, ob es sich 
u m besondere wirtschaft l iche Probleme, die sich spezifisch 
aus der Ausführung der Sanktionsbestimmungen ergeben, 
handelt (worauf sich Art .50 bezieht) oder u m die allgemeine
ren Auswirkungen der internationalen Krise, w i e etwa den 
plötzlichen Anstieg der Ölpreise, entgangene Geschäfte oder 
den Verlust von Leistungen der Entwicklungshilfe,- a l le in diese 

allgemeineren Auswirkungen werden viele Volkswirtschaften 
vor ernste Probleme stellen. 
Aber die Kappung der Wirtschafts- und Finanzverbindungen so
w i e des unbeschränkten Luftverkehrs m i t Irak u n d dem be
setzten Kuwai t gemäß den Resolutionen 661 u n d 670 hat für 
diejenigen Nachbarländer, die enge Wirtschaftsbeziehungen zu 
Irak u n d Kuwai t pflegten - etwa Libanon, Jordanien u n d Jemen 
- , ganz besondere wirtschaft l iche Probleme nach sich gezogen, 
die unmit te lbar i n den Sanktionsbestimmungen gründen. 
Gleiches gi l t für die asiatischen Staaten, aus denen eine große 
Z a h l von Wanderarbeitern i n der Golfregion arbeitet u n d deren 
Volkswirtschaften auf die Überweisungen dort verdienter Gel
der angewiesen sind (wie Sri Lanka, Indien, Vietnam und die 
Phil ippinen); ferner für solche Länder, die enge wirtschaft l iche 
u n d politische Verbindungen m i t Irak besaßen, so einige 
nordafrikanische u n d osteuropäische Staaten. Es verwundert 
daher nicht , daß sich insgesamt 25 Länder auf Art .50 berufen 
haben. 
Der Sanktionsausschuß richtete daher eine Arbeitsgruppe ein, 
die die Unterstützungsanträge gemäß Art .50 der Charta zu 
prüfen und dem Präsidenten des Sicherheitsrats Empfehlun
gen h ins icht l i ch geeigneter Maßnahmen vorzulegen hatte. 
Diese Arbeitsgruppe berief eine Reihe von Sitzungen ein, wäh
rend derer Vertreter der betroffenen Staaten angehört u n d die 
besonderen wirtschaft l ichen Probleme dieser Länder konkre t 
benannt wurden. Die Empfehlungen, die die Arbeitsgruppe an 
den Präsidenten des Sicherheitsrats weitergab, umfaßten unter 
anderem einen dringenden Aufruf an alle Staaten, den betroffe
nen Ländern technische und finanzielle Soforthilfe zu leisten, 
u n d das Ersuchen an internationale Organisationen sowie I n 
s t i tut ionen der Entwicklungshil fe , ihre Unterstützungspro
gramme für diese Länder neu zu bewerten und aufzustocken. 
Das hört sich zwar recht ermutigend an ; Tatsache ist aber, daß 
man die Angelegenheit damit auf sich beruhen ließ u n d daß 
keines dieser Länder bislang auf seinen Antrag unter A r t . 5 0 
der Charta h i n eine Entschädigung erhalten hat. 

Schlußbemerkung 

D i e unbefriedigende Situation von Staaten, die durch ihre Be
tei l igung an dem Embargo i n wirtschaft l iche und f inanziel le 
Bedrängnis geraten sind, sollte abschließend noch e i n m a l be
sonders hervorgehoben werden. Es ist von großer Bedeutung 
für die Staatengemeinschaft, daß sie be im Einsatz von 
Zwangsmaßnahmen nach Kapitel V I I auf das M i t t e l der Sank
t ionen zurückgreifen und damit unterhalb der Schwelle der 
Gewaltanwendung bleiben kann. Wenn aber, wie die Golfkr ise 
gezeigt hat, durch die Verhängung umfassender Wirtschafts
sanktionen gegen einen das Völkerrecht verletzenden Staat 
mit t lerer Größe i n unserer vielfältig verflochtenen Welt 25 
Staaten unter erheblichen wirtschaft l ichen Problemen zu le i 
den haben, dann können w i r realistischerweise n icht davon 
ausgehen, daß die internationale Gemeinschaft die A n w e n 
dung von Sanktionen auch bei zukünftigen Aggressionshand
lungen noch als praktikables M i t t e l ansehen w i r d . Ich meine 
daher, daß w i r - w o l l e n w i r Sanktionen als ein brauchbares 
Werkzeug i n dem Arsenal von Maßnahmen gemäß Kapitel V I I 
der Charta beibehalten - dr i t te Staaten effektiver vor den nega
t iven Nebenwirkungen von Sanktionen schützen müssen. A n 
ders gesagt, müssen w i r die Idee, die hinter dem Art .50 der 
Charta steht, wei terentwickeln , denn dort ist sie n icht ausge
reift . Ich möchte damit n icht eine Änderung der Charta emp
fehlen; jede kol lekt ive Absprache i n dieser Angelegenheit wür
de, wenn sie präzise genug ist, ausreichen. 

Dieser A r t i k e l beruht auf e inem Vortrag, den der Verfasser a m 23.Januar 1991 vor 
der Anwal tsvere in igung des Staates N e w York |New York State Bar Associat ion) 
gehalten hat. 
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Von der Konfrontation zum Dialog 

Südafrika auf dem Weg i n eine neue Ordnung W I N R I C H K Ü H N E 

Anders als im Falle der Golfkrise gegen Irak hat die internati
onale Gemeinschaft davon abgesehen, gegen Südafrika über 
ein Waffenembargo hinaus wirtschaftliche Zwangsmaßnah
men zu ergreifen-, den Gründen hierfür ist der Verfasser in ei
nem früheren Aufsatz dieser Zeitschrift (UN-Sanktionen und 
Hoffnung auf ^friedlichen Wandeh. Handlungsmöglichkeiten 
der westlichen Staaten gegenüber Südafrika, VN 4/1983 
S.108ff.) nachgegangen. Seither haben sich die internationalen 
Rahmenbedingungen dramatisch verändert. Gleiches gilt 
auch für die Lage im Südlichen Afrika: Namibia ist unabhän
gig, Mandela frei, das Verbot der politischen Organisationen 
der Bevölkerungsmehrheit in Südafrika aufgehoben-, eine 
neue Perspektive für den Staat am Kap und seine Bewohner 
zeichnet sich ab. Daß die internationale Isolation, in die Pre
toria trotz Nichtverhängung von bindenden Wirtschaftssank
tionen seitens des UN-Sicherheitsrats durch weltweiten poli
tischen Druck, durch Embargomaßnahmen des US-Kongres
ses sowie durch begrenzte Sanktionen der Europäischen Ge
meinschaft geraten ist, zur Neubesinnung beigetragen hat, 
wird man annehmen können. Im April 1991 hat die EG ihre 
Sanktionen aus dem fahre 1986 auf Grund der Veränderungen 
in Südafrika allerdings aufgehoben, anders als die USA, die 
diesen Schritt noch nicht vollzogen haben. 
Noch ist der Wandel nicht endgültig abgesichert; ein beson
ders kritischer Beobachter ist die Staatenmehrheit in den Ver
einten Nationen. Doch auch sie hat neue Akzente mit ihrer 
Ende 1989 von der 16. UN-Sondergeneralversammlung verab
schiedeten Erklärung über Apartheid und deren zerstöreri
sche Folgen im Südlichen Afrika^ gesetzt-, den Generalsekre
tär betraute sie darin mit der Beobachtung der Entwicklung. 
Ein zur fahresmitte 1990 von Javier Pérez de Cuéllar vorgeleg
ter Bericht2 wurde von der 44.Generalversammlung im ver
gangenen September behandelt-, in ihrer Resolution 44/244 
(Text: S. 79 dieser Ausgabe) forderte sie von Südafrika weitere 
Maßnahmen ein, um die in der Erklärung von 1989 »verlang
ten tiefgreifenden und irreversiblen Veränderungen herbeizu
führen«. Bis zum 30. Juni 1991 soll der Generalsekretär der Ge
neralversammlung einen neuen Bericht »über die weiteren 
Fortschritte bei der Umsetzung der Erklärung« unterbreiten. 

»Südafrika hat die Schwelle z u 
einer neuen Ära erreicht« 

lavier Pérez de Cuéllar3 

Ein zweites M a l hat der Präsident der weiß dominier ten Repu
b l i k am Kap, Frederik W i l l e m de Klerk, die Weltöffentlichkeit 
überrascht. I n seiner Rede zur Eröffnung des südafrikanischen 
Parlaments am 1.Februar 1991 4 kündigte er die baldige Aufhe
bung aller rassendiskriminierenden Gesetze an, insbesondere 
der drei noch verbliebenen Grundpfeiler der Apartheid : der 
Landgesetze von 1913 u n d 19365 sowie des das getrennte Woh
nen der verschiedenen Bevölkerungsgruppen z u m Nachtei l der 
>Nicht-Weißen< regelnden »Group Areas Act< u n d des der Klas
sifizierung nach sogenannten Rassen dienenden »Population 
Registration Act<, 6 beide erlassen i m Jahre 1950. Sobald diese 
Schritte vollzogen sein werden, hat die Apartheid jurist isch 
ihr Ende gefunden. Das ist e in grundsätzlicher Wandel i n der 
Pol i t ik Südafrikas. Die sozialen, ökonomischen u n d p o l i t i 
schen Deformierungen jedoch, die durch Generationen von 
Rassendiskriminierung u n d Apartheid entstanden sind, wer

den davon erst e inmal n icht berührt. Sie zu beseitigen w i r d 
wiederum Generationen i n Anspruch nehmen. Die Aufhebung 
der Landgesetze z u m Beispiel gibt ke inem Schwarzen das 
Geld, sich Land zu kaufen. 
Der Rede de Klerks war i m Januar eine Ankündigung Nelson 
Mandelas vorausgegangen, die i n der Weltöffentlichkeit weni 
ger Aufmerksamkei t fand. Mandela u n d der Afrikanische N a t i 
onalkongreß von Südafrika (ANC) kamen der Regierung de 
Klerk i n der Frage des weiteren Verhandlungsweges einen 
wicht igen Schritt entgegen. Sie schlugen n u n von sich aus eine 
Allparteienkonferenz vor, die einer verfassunggebenden Ver
sammlung vorgeschaltet werden u n d i m voraus die w i c h t i g 
sten Prinzipien einer künftigen Verfassung, die Übergangsgre
m i e n und die Zusammensetzung der späteren verfassungge
benden Versammlung aushandeln soll . Die Südafrikanische 
Kommunist ische Partei (SACP) u n d der schwarze Gewerk
schaftsdachverband, der Kongreß der Südafrikanischen Ge
werkschaften (COSATU), haben sich dem Vorschlag einer A l l 
parteienkonferenz angeschlossen, anders als der Panafrikani-
stische Kongreß von Asania (PAC) u n d die Asanische Volks
organisation (AZAPO). Bisher hatte der A N C entsprechend ei
ner i n der schwarzen Bevölkerung wei t verbreiteten Auffas
sung darauf bestanden, daß eine neue Verfassung nur durch ei
ne auf der Basis von »ein Mensch, eine Stimme- gewählte ver
fassunggebende Versammlung ausgearbeitet werden könne. 
Die Regierung de Klerk dagegen bestand auf e inem von ihr ein
zuberufenden Verhandlungsforum, 7 u m die Kontrol le über den 
Verhandlungsprozeß n icht zu verlieren. Mandela u n d de Klerk 
dürften schon länger an einen derartigen Kompromiß gedacht 
haben. 8 

Das Entgegenkommen Mandelas i m Januar u n d die Rede de 
Klerks haben ein Jahr des Hoffens, aber auch des Bangens, zu 
Ende gebracht. Hof fnung auf ein baldiges Ende der Apartheid, 
ja geradezu Euphorie, hatte die Rede de Klerks zur Eröffnung 
des Parlaments ein Jahr zuvor, am 2.Februar 1990, ausgelöst. I n 
ihr war die Freilassung Nelson Mandelas (sie erfolgte am 11.Fe
bruar) sowie die Aufhebung des Verbots des A N C , des PAC, der 
SACP u n d anderer gegen die Apartheid u n d die weiße Vorherr
schaft kämpfender politischer Organisationen angekündigt 
worden. Zugleich hatte de Klerk die Aufnahme eines ernsthaf
ten Dialogs zwischen der Regierung u n d der Ant i -Apar the id-
Opposit ion über eine neue politische Ordnung i n Südafrika an
geboten. 
Die Euphorie ließ jedoch bald nach. I n den städtischen Sied
lungen der Bevölkerungsmehrheit, den sogenannten Town
ships, eskalierte die Gewalt. Bis heute sind über 3000 M e n 
schen, vornehmlich Angehörige der schwarzen Bevölkerung, 
ums Leben gekommen. Die häufig genannten ethnischen Ri
valitäten sind nur ein Element dieser Gewaltausbrüche. So war 
das Blutvergießen i n der Provinz Natal , anders als es ein Tei l 
der westl ichen Berichterstattung wahrhaben wol l te , i n erster 
Linie Folge von Auseinandersetzungen n icht zwischen Zulus 
u n d Xhosas, sondern zwischen Zulus u n d Zulus , nämlich sol
chen, die der Inkatha-Bewegung unter Gatsha Buthelezi ange
hören, u n d solchen, die sich zu einer Mitgliedschaft i n ihr 
n icht zwingen lassen wol l t en , da sie der Al l i anz von A N C , Ver
einigter Demokratischer Front (UDF) u n d COSATU nahestan
den. Erst später, als der Machtkampf von fnkatha nach Soweto 
i m Transvaal getragen wurde, bekamen die Auseinanderset
zungen eine ethnische Dimens ion . 
Einen für den Fortgang des Dialogprozesses kr i t i schen Punkt 
erreichte die Gewalt, als offenbar wurde, daß die weiße Ul t ra -
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rechte, die i n Polizei u n d Militär zahlreiche Parteigänger hat, 
dieses Gewaltpotential (durch einseitiges Verhalten zugunsten 
von Inkatha u n d möglicherweise auch durch gedungene Mör
der) zusätzlich anzufachen versuchte, u m die Verhandlungen 
zwischen dem A N C und der Regierung zu torpedieren. Die Re
gierung de Klerk konnte schließlich n icht u m h i n zuzugeste
hen, daß bei den verschiedenen Gewaltaktionen und Morden 
i n den Townships eine dri t te , »unsichtbare« u n d von außer
halb der Townships kommende Hand eine Rolle gespielt habe. 
Sie ließ jedoch keinen klaren W i l l e n erkennen, gegen die aus 
der Sicht vieler Schwarzer Hauptverantwort l ichen für die Ge
waltausbrüche, nämlich Inkatha u n d best immte Kräfte der Po
l ize i u n d des Militärs, energisch vorzugehen. Das Schreckge
spenst einer »Libanisierung« Südafrikas — eines Auseinanderfal
lens des Landes i n sozial, ethnisch u n d ideologisch bedingte, 
einander bekämpfende Fraktionen - ging u m . 
Zweife l tauchten auf, ob de Klerk es m i t seiner Ankündigung 
eines fr iedlichen Dialogs über eine neue Ordnung ernst mein
te: Paßte die Gewalt u n d die sich dadurch vertiefende Fraktio
nierung der Schwarzen der Regierung de Klerk ins Konzept, 
oder war de Klerk pol i t isch zu schwach, u m i n den eigenen 
Reihen, insbesondere der Polizei u n d dem Militärgeheim
dienst D M I , für Ordnung zu sorgen? Das bis dahin gute Ver
hältnis zwischen Mandela u n d de Klerk verschlechterte sich; 
die Fortsetzung des Dialogs schien i n Gefahr u n d ein Rückfall 
i n die Konfrontat ion möglich. Dennoch haben Mandela u n d 
der A N C auf der einen u n d de Klerk u n d die weiße Regierung 
i n Pretoria auf der anderen Seite zur Linie des Kompromisses 
zurückgefunden, obwohl de Klerk i n seiner Grundeinstel lung 
konservativ und, ähnlich seinem Amtsvorgänger Pieter W i l 
l e m Botha, ganz auf die Bewahrung der »Afrikaanerbelange« 
und der weißen Dominanz eingestellt war. 9 

Gründe und Hintergründe des Wandels in Südafrika 

Es sind machtvolle objektive interne u n d externe Faktoren, die 
den Umschwung i n Südafrika herbeigeführt haben. Der ent
scheidende u n d über Jahrzehnte durchgehaltene W i l l e z u m W i 
derstand gegen die Apartheid i n großen Teilen der Bevölkerung 
Südafrikas u n d Namibias ist zweifellos der wichtigste. Zwar 
erzielte dieser Widerstand keinen militärischen Sieg über das 
weiße Regime u n d wäre w o h l auch i n vielen Jahren noch n icht 
i n der Lage gewesen, einen solchen zu erzielen. Aber er war er
folgreich i n bezug auf zwei Zielsetzungen, die für jeden Wider
stand von strategischer Bedeutung sind: Der weißen Pol i t ik ge
lang es trotz massiver Repression u n d ökonomischen Anreizen 
nicht , die schwarze Bevölkerung auf ihre Seite zu ziehen. Ge
treu einem Ausspruch von Henry Kissinger (»Eine konventio
nelle Armee, die n icht gewinnt, verliert ; eine Gueril la-Armee, 
die n icht verliert, gewinnt.«) erodierte der Durchhal tewi l le des 
weißen Systems. Denn die Kosten für die Aufrechterhaltung 
der Apartheid stiegen k o n t i n u i e r l i c h u n d bedrohten schließ
l ich , verstärkt durch die wenngleich begrenzten Wirtschafts
sanktionen, die Lebensqualität der Weißen. 
Der trotz des Einsatzes von täglich mehr als einer M i l l i o n 
Rand pol i t isch verlorene Krieg i n Namibia wurde i n dieser 
Hins icht für die Führung i n Pretoria zu einer einschneidenden 
Erfahrung. 1 0 I n Namibia sollte der Welt m i t H i l f e der »Totalen 
Nationalen Strategie- zur Verteidigung der weißen Vorherr
schaft bewiesen werden, daß Südafrika i n der Lage ist, die Wel
le der schwarzen nationalen Befreiungsbewegungen zu bre
chen. Tatsächlich jedoch wurde der Kampf m i t dem namibi 
schen Widerstand für die weißen Südafrikaner — ähnlich w i e 
Vietnam für die Amerikaner und Afghanistan für die Sowjet
u n i o n - zu einer Lekt ion über die Grenzen einer technokra
tisch-militärischen Strategie als M i t t e l der Konfliktlösung. 
Das Scheitern der Totalen Strategie beförderte bei der Regie
rung eine Einsicht, die auch der A N C gewann u n d die als 
Grundvoraussetzung für die Rückkehr von verfeindeten Par

teien an den Verhandlungstisch gelten kann: Der v o m A N C ge
führte Widerstand u n d der weiß dominierte Staat waren i n eine 
Pattsituation geraten, i n der keiner von beiden noch auf einen 
Sieg über den anderen hoffen konnte. Das weiße Südafrika war 
militärisch n icht zu besiegen, das schwarze pol i t isch n icht . 
D i e Fortsetzung des Kampfes würde vie lmehr nur eine Folge 
haben: die Zerstörung des Landes u n d damit der Lebensbasis 
von Schwarz wie Weiß. U n d ohne die Abschaffung der Apart
heid würde es, darüber wurden sich i m m e r mehr Wirtschafts
führer u n d Polit iker i n Pretoria klar, keine Erholung der süd
afrikanischen Wirtschaft mehr geben. Schon 1985 hatte sich 
deswegen erstmals eine Gruppe südafrikanischer Wirtschafts
führer nach Lusaka begeben, u m i n der sambischen Hauptstadt 
m i t der ANC-Führung einen Dialog über die Z u k u n f t des Lan
des aufzunehmen. Mehr u n d mehr Weißen begann zu däm
mern, daß ihr wirtschaftliches Wohlergehen i n einem Südafri
ka ohne Apartheid besser aufgehoben sein könnte als bei Fort
setzung der alten Pol i t ik . Die Wirtschafts- u n d Handelssankti
onen haben, so begrenzt sie auch waren, dieser Erkenntnis zu
sätzlichen Nachdruck verliehen (genau das, u n d nicht die Zer
störung der südafrikanischen Wirtschaft, war ihr Zweck). 
Die Einsicht, daß es außer Verhandeln nur die O p t i o n gibt, 
sich gemeinsam zugrunde zu richten, ist bis z u m heutigen Ta
ge der ausschlaggebende Grund für die Bereitschaft beider Sei
ten, miteinander zu sprechen u n d Kompromisse einzugehen. 
Diese Kompromiß- u n d Dialogbereitschaft wurde gestärkt 
durch eine grundlegende internationale Veränderung, die häu
fig sogar als wichtigster Grund für den Umschwung i n Südafri
ka genannt w i r d : das Ende des Ost-West-Konflikts. I n der Ver
gangenheit waren die Konf l ik te i n der D r i t t e n Welt vor a l l em 
für die beiden Supermächte ein Hebel, die internationale 
Machtvertei lung ideologisch und militärisch zugunsten der ei
nen oder anderen Seite zu verschieben. M i t t e der achtziger Jah
re kehrte sich die Bedeutung von Dr i t te -Wel t -Konf l ik ten i m 
Verhältnis zwischen Washington und Moskau jedoch u m . Sie 
wurden als Belastung, ja sogar als Störfaktor empfunden. 1 1 Spe
zie l l der Friedensprozeß i n Namibia erwies sich für Moskau als 
eine gute Gelegenheit, den USA das aufrichtige Interesse an ei
ner intensiven Zusammenarbeit zu beweisen. 
I n u n d für Südafrika hatte das Ende des Ost-West-Konflikts 
drei konkrete Folgen: Erstens konnten sich der A N C u n d die 
SACP auf Grund des -neuen Realismus« i n der Po l i t ik Gorbat
schows auch gegenüber der D r i t t e n Welt n icht mehr auf eine 
Fortsetzung der bis dahin gewährten materiel len u n d p o l i t i 
schen Unterstützung verlassen, insbesondere was den bewaff
neten Kampf betraf. Zweitens verlor die 'kommunist ische Ge
fahr« durch die Perestroika u n d den Zusammenbruch der Regi
me i n Osteuropa ihre Glaubwürdigkeit als Begründung für den 
rücksichtslosen Kampf der weißen Regierung gegen den A n t i 
Apartheid-Widerstand. Der -real existierende Sozialismus«, al
so der orthodoxe Marxismus-Leninismus, an dem sich w o h l 
auch der A N C u n d die m i t i h m verbündete SACP orientiert 
hatten, erwies sich wir tschaf t l i ch u n d pol i t isch als Fehlschlag. 
D a m i t verminderte sich die bei fast allen Weißen (auch den L i 
beralen) vorhandene Befürchtung, daß ein Dialog m i t dem 
A N C u n d der schwarzen Mehrhe i t zwangsläufig zu einer k o m 
munist ischen Machtübernahme führen würde. U n d drittens 
erzeugte die Annäherung zwischen Washington u n d Moskau 
eine neue diplomatische D y n a m i k . D i e Gunst der beiden Su
permächte u n d ihrer Verbündeten wüuie n u n der gewinnen, 
der als erster i n der Lage war, einen überzeugenden Plan für die 
Beendigung des Konf l ik ts i n Südafrika vorzulegen. 

Afrikanische Initiative wird UN-Resolution 

Ermut igt unter anderem durch das von den weißen Liberalen 
Frederik van Z y l Slabbert u n d A l a n Boraine i m Juli 1986 orga
nisierte Treffen i n Dakar von 60 weißen südafrikanischen 
Wirtschaftsführern, Wissenschaftlern und Pol i t ikern m i t der 
Exil-Führung des A N C , war es der A N C , der die In i t ia t ive er-
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gr i f f . 1 2 I m Frühsommer 1988 veröffentlichte er seine Le i t l in ien 
für eine neue Verfassung (constitutional guidelines). Basierend 
auf dem Prinzip -ein Mensch, eine Stimme« traten sie für ein 
Mehrparteiensystem, Rechtsstaatlichkeit u n d eine »gemisch
te«, also auch der Privatinit iat ive Raum lassende Wirtschaft 
ein. Das wurde gerade i n den westlichen Hauptstädten posit iv 
vermerkt, u n d der A N C konnte sein internationales Renom
mee verbessern. Ein fahr später intensivierte er seine diplo
matische Offensive u n d legte am 10.August 1989 den Präsiden
ten der sechs Frontstaaten 1 3 einen detai l l ierten Friedensplan 
vor, der am 21.August von dem Ad-hoc-Ausschuß der Organisa
t i o n der Afr ikanischen Einheit (OAU) für das Südliche A f r i k a 
m i t nur geringfügigen Veränderungen übernommen wurde. I m 
Dezember des gleichen Jahres s t i m m t e n auf einer Sonderta
gung der Generalversammlung der Vereinten Nationen auch 
alle westlichen Mächte einer Südafrika-Erklärung zu, deren I n 
halt i n wesentlichen Teilen auf dem Friedensplan von A N C 
u n d O A U basiert. 1 4 

Die Regierung i n Pretoria hingegen hatte zu diesem Z e i t p u n k t 
der internationalen Gemeinschaft an realistischen Friedens
vorstellungen nur wenig zu bieten. Zwar hatte de Klerk i m Ju
n i 1989 auf dem Parteitag der Nationalen Partei (NP) die Verab
schiedung eines Fünfjahres-Aktionsplans durchgesetzt. Getreu 
de Klerks konservativer Orient ierung baute dieser jedoch auf 
Gruppen u n d Gruppenrechten als dem Grundbaustein für das 
künftige Zusammenleben von Schwarz u n d Weiß auf. Das war 
selbst aus der Sicht der konservativen brit ischen Regierung zu 
wenig, die — ähnlich der sowjetischen u n d amerikanischen — 
nur ein allgemeines u n d gleiches Wahlrecht für eine realisti
sche Basis h i e l t . 1 5 I n der Namibiafrage jedoch hatte Pretoria 
1988 Bewegung gezeigt u n d dadurch internat ional verlorenes 
Terrain zurückerobert. Der positive Verlauf der Verhandlungen 
stärkte diejenigen Kräfte i n Pretoria, die eine Pol i t ik des Dia
logs u n d Verhandeins keineswegs als identisch m i t einem Aus
verkauf weißer Interessen sahen. Möglicherweise ließen sich 
diese ja durch geschickt geführte Verhandlungen sogar erfolg
reicher, zumindest realistischer sichern als durch Fortsetzung 
der Konfrontat ionspol i t ik . 
Für einen solchen Weg mußte jedoch die pol i t i sch-diplomat i 
sche Ini t ia t ive zurückgewonnen werden. Das war ein wichtiger 
Beweggrund sowohl für die Rede am 2.Februar 1990 als auch 
für die am 1.Februar 1991. I n den beiden Ansprachen hat de 
Klerk zwar eine grundlegende Wende vollzogen. Eine Kapitula
t i o n der weißen Pol i t ik hat er jedoch n icht erklärt. D i e Ausein
andersetzung zwischen Schwarz u n d Weiß ist n icht zu Ende. 
Sie ist lediglich i n eine andere, konstruktivere Form hinüberge
wachsen, die durch eine kompliz ier te Mischung von Dialog 
u n d Konfrontation, Verhandlung u n d K o n f l i k t gekennzeichnet 
ist. 
Dementsprechend stellt die Annäherung zwischen dem A N C 
und der Regierung eine ständige Gratwanderung dar. Die zwei 
wicht igsten Stationen bei diesem Balanceakt i m Jahre 1990 
waren das sogenannte Groote-Schuur-Treffen i n Kapstadt z w i 
schen A N C u n d Regierung v o m 2. bis 4 . M a i u n d ein 15stündi-
ges Marathongespräch beider Delegationen Anfang August i n 
der Hauptstadt Pretoria. D i e Einr ichtung gemeinsamer Ar
beitsgruppen und Kommunikationskanäle, die Bereitschaft der 
Regierung, die repressive Sicherheitsgesetzgebung zu überar
beiten u n d den Ausnahmezustand so bald w i e möglich aufzu
heben (was inzwischen erfolgt ist), die Einstellung des bewaff
neten Kampfes des A N C i m Gegenzug z u m Versprechen der 
Regierung, weitere politische Gefangene freizulassen u n d 
Straffreiheit für die i m Exi l lebenden Kader des A N C u n d ande
rer Befreiungsbewegungen zu gewähren, waren Ergebnisse die
ser Begegnungen u n d Fortschritte, die den Dialogprozeß festig
ten. 
Diese Fortschritte waren keineswegs selbstverständlich. Denn 
sie fanden i n einem K l i m a der eskalierenden Gewalt vor a l lem 
i n den Townships statt. Es mag eine bittere Aussage sein: Ge
waltausübung i n den verschiedensten Formen w i r d i n den 

nächsten Monaten eine Begleiterscheinung des Dialogs i n Süd
afrika bleiben u n d i h n i m m e r wieder gefährden. A l l e his tor i 
schen Erfahrungen sprechen dagegen, daß sich eine so grundle
gende Veränderung ohne erhebliche politische Instabilität u n d 
disruptive Tendenzen i n der bis dahin unterdrückten schwar
zen Pol i t ik vol lzieht - w i e es i m Bericht des Generalsekretärs 
der Vereinten Nationen heißt: »Ein fundamentaler Wandel 
führt i n jeglicher Gesellschaft zu Unsicherheit , Besorgnis u n d 
sogar Angst.••1 6 

Probleme: Uneinigkeit in der schwarzen Politik, 
Ultrarechte unter den Weißen 

Weiße inländische wie ausländische Beobachter hegen bezüg
l i c h der schwarzen Pol i t ik häufig eine eigenartige Erwartung. 
Einigkeit w i r d als selbstverständlich vorausgesetzt, obwohl da
zu genausowenig Anlaß besteht w i e i n der weißen Pol i t ik (die 
Spaltung der Buren i n N P u n d KP ist sicher n icht weniger tief 
als die zwischen A N C u n d PAC). Schwarze Pol i t ik ist insoweit 
ganz normal . Sie befindet sich auf Grund des »divide et impera« 
der Apar the idpol i t ik sogar i n einer besonders schwierigen Aus
gangslage. Ähnlich verhält es sich m i t der K r i t i k am A N C , er 
sei schlecht organisiert u n d habe bei der Kontrol le seiner A n 
hänger versagt. Natürlich ist der A N C schlecht, häufig sogar 
katastrophal schlecht, organisiert (von dem organisatorischen 
Chaos des PAC gar nicht zu reden). Etwas anderes kann von ei
ner Bewegung, die n icht nur drei Jahrzehnte verboten, sondern 
durch massive Verfolgung auch i n den Untergrund u n d ins Ex i l 
abgedrängt war, k a u m erwartet werden. Jede Form von effekti
ver Organisation der schwarzen Bevölkerung durch den A N C 
zu verhindern, war ein Hauptzie l des weißen Regimes. 
Zugleich gibt es jedoch hoffnungsvolle Ansätze, daß das Aus
maß der Gewalt u n d der Gegensätze i n der schwarzen Pol i t ik 
begrenzt gehalten werden kann. I n der Führung fast aller A n t i 
Apartheid-Organisationen gibt es ein wachsendes Bewußtsein 
h ins icht l i ch der Explosivität der Situation. Toleranz u n d Plu-
ralität werden heute, ganz anders als noch vor einigen Jahren, 
groß geschrieben; es besteht Einigkeit darüber, daß diese Plura-
lität pol i t i sch ihre Entsprechung i n einem Mehrparteiensy
stem haben muß. Die Schärfe der K r i t i k von PAC u n d A Z A P O 
an dem Dialog des A N C m i t der Regierung hat abgenommen. 
U n d die Zahl der Auseinandersetzungen zwischen Anhängern 
von PAC u n d A Z A P O einerseits u n d A N C andererseits blieb 
geringer, als m a n befürchten mußte. PAC u n d A Z A P O sind je
doch bei ihrer Position geblieben, n icht an einer Allparteien
konferenz m i t der Regierung, sondern nur an einer verfassung
gebenden Versammlung tei lzunehmen. Diese Differenz hat 
A N C u n d PAC erfreulicherweise nicht daran gehindert, sich 
auf die Bi ldung einer Vereinigten Patriotischen Front (UPF) zu 
verständigen, die auch anderen Organisationen offensteht. Der 
D r u c k verschiedener schwarzafrikanischer Staaten auf den 
PAC hat dabei zweifellos eine Rolle gespielt. 
Es w i r d jedoch n icht einfach sein, diese Einigkeit durchzuhal
ten. Ein Teil der pol i t ischen Basis, insbesondere die Jugend, 
denkt u n d fühlt i n diesen Fragen wei t emotionaler u n d eher 
konfrontationsgeneigt als ihre jeweilige Führung. Außerdem 
besteht i m PAC keine Einigkeit darüber, ob es für i h n besser 
ist, den A N C wegen seiner Verhandlungs- u n d Kompromißbe
reitschaft scharf zu attackieren u n d dadurch alle Schwarzen, 
die m i t diesem Weg unzufrieden sind, auf die Seite des PAC zu 
ziehen, oder ob er doch an den Verhandlungen te i lnehmen soll, 
u m n icht marginalisiert zu werden. 1 7 I m A N C wiederum gibt 
es eine gewisse Tradit ion, den PAC wegen seiner Abspaltung 
v o m A N C als eine überflüssige, i l l eg i t ime Organisation zu be
handeln. 

Eine gewisse Entspannung gab es auch an der blut igen Front 
der ANC/UDF/COSATU-All ianz einerseits u n d der Zulu-Be
wegung Inkatha andererseits. I m Januar 1991 fand endlich das 
lang erwartete Friedenstreffen zwischen Nelson Mandela u n d 
Gatsha Buthelezi statt. Die Strategie Buthelezis, seine Herr-
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EinzentralerBèstândTeil der ApartEêidpolitik war die Errichtung von 
beschönigend >Homelands< genannten Reservaten für die schwarze 
Bevölkerung Südafrikas. Die Tage dieser Gebilde dürften gezählt sein, 
ob es sich nun um die vier vorgeblich unabhängigen oder um die 
sechs mit innerer Autonomie ausgestatteten Territorien handelt. 

schaft i n den Townships trotz schwindender Popularität ge
waltsam auszuweiten, hat die Provinz Natal sowie Soweto und 
einige andere Townships an den Rand des Bürgerkriegs ge
bracht. Als Irrweg erwies sich zugleich aber auch die Pol i t ik 
des A N C , Inkatha negieren u n d isolieren zu wol len . Dieses 
Vorgehen war von Mandela nur w i d e r w i l l i g akzeptiert worden. 
Inkatha ist machtpol i t isch ein Faktor, den m a n n icht einfach 
übergehen kann. 
Das Verhältnis zwischen Inkatha u n d der ANC/UDF/COSA-
T U - A l l i a n z w i r d delikat bleiben; bereits wenige Tage nach 
dem Treffen f l a m m t e n die blutigen Kämpfe wieder auf. Der 
Verdacht, daß D r i t t e diese Kämpfe geschürt haben, besteht. Po
l i t i sch bestehen die grundlegenden Differenzen zwischen I n 
katha und A N C fort . Anders als der A N C u n d andere A n t i 
Apartheid-Gruppen t r i t t Inkatha nicht für eine Interimsregie
rung u n d verfassunggebende Versammlung ein, sondern unter
stützt insoweit - ähnlich w i e i n wirtschaftspolit ischen Fragen 
— den Kurs der Regierung. Selbst ein Bündnis zwischen Inkatha 
u n d der Konservativen Partei kann nicht ausgeschlossen wer
den, falls letztere sich entschließt, an der Allparteienkonfe
renz tei lzunehmen. Die KP u n d andere rechte Kreise versu
chen schon seit einiger Zeit , Buthelezi die Idee eines »Afrikaa-
ner-Nationalstaats< m i t dem Zugeständnis eines »Zulu-Natio
nalstaats- schmackhaft zu machen. Buthelezi seinerseits ist an 
einer möglichst großen Autonomie der Zulus unter seiner 
Herrschaft interessiert - besser Herrscher i n einem kle inen 
Land als i n gar keinem. Eine derartige Afr ikaaner-Zulu-Al l ianz 
könnte sich für Südafrika als eine brisante Konstellation er
weisen. 
Die KP befindet sich i n einem ähnlichen D i l e m m a w i e der 
A N C . N i m m t sie die Einladung zur Allparteienkonferenz an, 
dann kann sie n icht mehr wie bisher darauf spekulieren, daß 
ihr über de Klerk enttäuschte NP-Wähler scharenweise zulau
fen u n d sie die von de Klerk versprochene Befragung der bishe
rigen Wählerschaft (Weiße, sogenannte Farbige u n d Inder) über 
eine neue Verfassung gewinnt, die Mehrhe i t der Stimmberech
t igten also m i t N e i n s t i m m e n w i r d . N i m m t sie an der Allpar
teienkonferenz n icht te i l , dann geht sie ebenfalls das Risiko 
ein, marginalisiert zu werden. Denn einer der überraschenden 
Erfolge de Klerks ist, daß seine Dia logpol i t ik bei den Weißen 
seit Anfang 1990 zunehmend an Popularität gewonnen hat. 
Laut einer Umfrage unterstützten M i t t e 1990 rund 6 0 v H der 
weißen Bevölkerung Verhandlungen; zugleich sind, anders als 
i m Vorjahr, nur noch 20vH u n d n icht mehr 4 0 v H dagegen. 1 8 

Gegenwärtig ist es unwahrscheinlich, daß die weiße Rechte de 
Klerks Dia logpol i t ik m i t einem gewaltsamen Aufstand beant

worten u n d eine Pol i t ik der verbrannten Erde betreiben w i r d . 
Das Ausmaß der Bewaffnung der weißen Bevölkerung ist je
doch erschreckend hoch. D i e Afrikaaner-Widerstandsbewe-
gung (AWB), angeführt von dem wortgewaltigen Eugène Ter-
re'blanche, baut landesweit sogenannte Selbstverteidigungs
einheiten auf, ohne daß die Regierung gegen sie vorgeht. Be
rücksichtigt man, daß parallel dazu auch i n den Townships der 
Aufbau von solchen Einheiten vorangetrieben w i r d , dann w i r d 
deutl ich, w a r u m die Gefahr einer >Libanisierung< Südafrikas so 
ernst genommen werden muß. 

Verfassung ohne verfassunggebende Versammlung! 

Es ist unter anderem diese Gefahr, die Mandela u n d de Klerk, 
den A N C u n d die Regierung, aber auch alle anderen Gruppie
rungen zwingen w i r d , bei der Gestaltung des Verhandlungspro
zesses weiter energisch voranzuschreiten. Die i m Januar er
folgte Verständigung auf eine Allparteienkonferenz war der er
ste Schritt i n diese Richtung, de Klerks Rede am 1.Februar ein 
zweiter u n d die Einigung zwischen A N C und Regierung M i t t e 
Februar, daß Massenaktionen der schwarzen Bevölkerung ein 
legitimes K a m p f m i t t e l sind, der A N C zugleich aber auf die 
Ausbi ldung weiterer Kader für den bewaffneten Kampf verzich
tet, ein dritter. Die Differenzen über das Ob und Wie erstens ei-

\ ner Interimsregierung und zweitens einer verfassunggebenden 
.•] Versammlung bestehen unvermindert fort, doch haben Mande

la u n d de Klerk anscheinend bereits eine Vorstellung davon, 
w i e die weitere Linie des Kompromisses auszusehen hat. 
Die Regierung w i r d sich auf keine Interimsregierung i m for
malen Sinne einlassen, w e i l sie damit die Kontrol le über den 
Verhandlungsprozeß aus der Hand geben würde. Das weiß der 
A N C . Wohl aber dürfte die Regierung m i t der Idee eines »Super-
kabinetts- oder eines »runden Tisches- einverstanden sein, wo 
die Pol i t ik des Landes i n ihren Grundzügen abgesprochen 
w i r d . I n diesem Kreis dürften dann nicht nur Nelson Mandela 
u n d der A N C vertreten sein, sondern m i t einiger Sicherheit 
auch Gatsha Buthelezi und andere Gruppierungen. Parallel da
zu werden dann w o h l die gemeinsamen Ausschüsse ausgebaut, 
die durch das Pretoria- und die Groote-Schuur-Protokolle er
r ichtet wurden. Durch die Einrichtung eines gemeinsamen 
Ausschusses für die Umgestaltung des Erziehungswesens i m 
Februar 1991 ist ein weiteres explosives Thema i n die Inter ims
mechanismen einbezogen worden. Interimsgremien w i r d es 
darüber hinaus künftig auf regionaler u n d örtlicher Ebene ge
ben, vor al lem i n Form der i m Pretoria-Protokoll genannten lo
kalen, regionalen u n d nationalen »Sicherheitsausschüssc. Sie 
werden für eine erfolgreiche Eindämmung der Gewalt außeror
dent l ich w i c h t i g sein. Denn le tz t l i ch sind Polizei, Armee, 
A N C , Inkatha, PAC und andere Gruppen dazu nur gemeinsam 
i n der Lage. 

Die Ablehnung einer verfassunggebenden Versammlung durch 
die Regierung spiegelt ebenfalls die Angst der Weißen wider, 
vor vollendete Tatsachen gestellt zu werden. Für den A N C 
dürfte es jedoch schwierig sein, auf sie völlig zu verzichten. Ihr 
Symbolwert i n der schwarzen Bevölkerung als Beweis für ei
nen demokratischen Beginn eines neuen Südafrika ist groß. 
Beweglichkeit besteht jedoch h ins i cht l i ch des Zeitpunktes, an 
dem sie stattfinden s o l l . 1 9 

Vermut l i ch w i r d m a n sich i n der Allparteienkonferenz also 
erst e inmal über die Grundprinzipien einer neuen Verfassung, 
einschließlich der Rolle einer verfassunggebenden Versamm
lung u n d wie sie zu wählen ist, verständigen. Das w i r d einige 
Zei t dauern, bis 1992 oder sogar 1993. Gelingt eine Verständi
gung über die Grundprinzipien, dann dürfte es für de Klerk 
n icht mehr so schwierig sein, sich auf eine verfassunggebende 
Versammlung einzulassen. Sie erweist sich dann möglicher
weise als der einfachste Weg, u m diejenigen Gruppen wieder i n 
den Dialogprozeß einzubinden (oder zu isolieren), die die Tei l 
nahme an der Allparteienkonferenz verweigert haben. 
Beide Seiten, Regierung wie A N C , wären gut beraten, die Legi-
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timität des von ihnen gefundenen Verhandlungsergebnisses 
von der internationalen Gemeinschaft, also insbesondere von 
den Vereinten Nationen und der OAU, absegnen zu lassen. I n 
den entsprechenden Resolutionen wäre auch die Frage zu klä
ren, ob zu den ersten freien u n d gleichen Wahlen i n Südafrika 
internationale Beobachter entsandt u n d w a n n genau alle gegen 
Südafrika noch verbliebenen Sanktionen aufgehoben werden 
sollen. 

Vorstellungen von einem Südafrika ohne Apartheid 

Es gibt, w i e schon erwähnt, zwischen der schwarzen u n d wei
ßen Führung keinen prinzipie l len ideologischen Antagonis
mus mehr h ins icht l i ch der Neuordnung des südafrikanischen 
Staats- u n d Gesellschaftssystems. D i e vermeintl iche Unver
einbarkeit des Prinzips »ein Mensch, eine Stimme« m i t dem 
Schutz von Minderhei ten löst sich Schritt für Schritt auf. D i e 
südafrikanische Regierung akzeptiert heute, daß nur dieses 
Prinzip - u n d n icht die gesetzlich festgelegte Auf te i lung i n ras
sische u n d ethnische Gruppen - die Basis von Verhandlungen 
sein kann. Nach der Abschaffung des »Population Registration 
Act« ist einer derartigen Einte i lung auch der Boden entzogen. 
Diese Annäherung ist Folge eines bemerkenswerten Umden-
kens i n der weißen Pol i t ik . I n der Vergangenheit wurde das 
Prinzip »ein Mensch, eine Stimme« als ein Rezept für eine 
»Diktatur der Mehrheit- diffamiert u n d von der N P scharf abge
lehnt . N u n hat m a n eingesehen, daß Mehrparteiensystem, 
Rechtsstaatlichkeit, eine unabhängige Rechtsprechung u n d 
ein Grund- u n d Menschenrechtskatalog (Bill of Rights) sowie 
die Festlegung auf eine gemischte Wirtschaft die Interessen der 
weißen Bevölkerung i n ausreichendem Maße absichern kön
nen. 
Hier ein O p t i m u m zu erreichen, w i r d n u n das Hauptanliegen 
der Regierung sein. D e n n de Klerk hat i n seinen Reden be
kannt l i ch keine Kapi tulat ion der Weißen ausgesprochen. Die 
Verteidigung der Interessen der Weißen und ihrer Privilegien 
w i r d n u n indirekt erfolgen, nämlich bei der konkreten Ausge
staltung von drei Bereichen: der regionalen Autonomie u n d 
Dezentralisierung der Macht, des Grund- u n d Menschen
rechtskatalogs sowie der künftigen Wirtschaftsordnung, so
wei t sie i n der Verfassung festgelegt w i r d . 
Eine Abgabe von Befugnissen an regionale u n d örtliche Organe 
gehört z u m Konzept der Regierung. D i e Macht- u n d Kompe
tenzverteilung zwischen dem m i t einiger Sicherheit auf der 
Basis des Verhältniswahlrechts zu wählenden Abgeordneten
haus (House of Representatives) m i t etwa 300 Abgeordneten 
u n d einem Oberhaus oder Senat w i r d noch festzulegen sein. 
Nach Vorstellung der Regierung sollte die starke Stellung des 
letzteren durch ein beratendes G r e m i u m (Advisory Council) 
zusätzlich abgesichert werden. Ebenso wie der Senat soll die
ser Rat aus den Abgesandten von zehn Regionen und mögli
cherweise weiteren Vertretern kulturel ler , ethnischer oder rel i 
giöser Gruppen, die sich auf einer f re iwi l l igen Basis i n genü
gender Stärke zusammengefunden haben, zusammengesetzt 
sein u n d schon m i t einem Viertel seiner S t immen Geset
zesentwürfe des Abgeordnetenhauses blockieren u n d zur Neu
verhandlung zurückweisen können. Die Regierung w i r d wis
sen, daß sie bei diesem Vorschlag, der de facto auf ein weitge
hendes Vetorecht der Weißen hinausläuft, n icht bleiben kann. 
Er steht zu offensichtlich i m Widerspruch zu der auch von der 
Regierung eingestandenen Notwendigkeit , die sozialen u n d 
ökonomischen Bedingungen i n Südafrika durch die Steuer-, 
Haushalts- u n d S t r u k t u r p o l i t i k des Staates weitreichend u m 
zugestalten. Der A N C u n d seine Verbündeten werden auf eine 
Zentralisierung der Staatsgewalt drängen, u m einen direkten 
Hebel bei der Umgestaltung Südafrikas zu haben. Allerdings 
sieht sein i m A p r i l 1991 vorgelegter Verfassungsentwurf eben
falls ein Zwei-Kammer-Parlament vor, bestehend aus Natio
nalversammlung u n d Senat. Ein Vetorecht für die Weißen soll 
es aber n icht geben. 
Enthusiastisch wurde von den meisten südafrikanischen Ver

fassungsrechtexperten der A N C - E n t w u r f einer B i l l of Rights 
begrüßt. Bemerkenswert ist insbesondere die Tatsache, daß der 
Rechtsschutz gegen staatlichen Machtmißbrauch weiter ge
faßt werden soll , als er selbst den Weißen i n der Vergangenheit 
offenstand. Ähnlich verhält es sich bei der für den Minderhe i 
tenschutz wicht igen Frage der k u l t u r e l l e n Rechte, n icht zu
letzt h ins i cht l i ch der Pflege der verschiedenen Sprachen ein
schließlich des für die burische Identität so wicht igen A f r i 
kaans. 
Schon i n seinen Verfassungsleitlinien von 1988 ist der A N C 
v o m M o d e l l einer zentralistischen Befehlswirtschaft nach frü
herem östlichem Vorbild abgerückt u n d t r i t t seitdem für eine 
»gemischte« Wirtschaft ein. Vorstellungen von einer Umverte i 
lung durch Verstaatlichung sind weitgehend fallengelassen 
worden. Das g i l t selbst für Schlüsselbereiche wie den Bergbau 
u n d die Banken, die i n der Freiheits-Charta des A N C von 1955 
noch als »Eigentum des Volkes« bezeichnet worden waren, 
ebenso wie für Grund u n d Boden. Teils w i r d jedoch eine radi
kale Umverte i lung von Land durch staatliche Intervention ge
fordert. Die Tatsache, daß die Weißen m i t einem A n t e i l von 
nur etwa 15vH an der Gesamtbevölkerung über 80vH des Lan
des i n Besitz haben, ist i n der Tat ein untragbarer Zustand. Bei 
der Frage, w i e stark das Eigentum an G r u n d u n d Boden gegen 
Enteignung zu schützen u n d w i e m i t der Frage der Enteignung 
umzugehen ist, werden die Gegensätze hart aufeinandersto
ßen. 
Die Gewerkschaften u n d ihr Streikrecht haben i n der B i l l of 
Rights des A N C eine starke Absicherung erhalten. Insgesamt 
ver tr i t t der A N C heute also eine typisch sozialdemokratische 
Linie . Die SACP und ihr Führer, Joe Slovo, sind dieser Linie 
m i t einiger Verzögerung gefolgt . 2 0 Die Marktmechanismen 
seien gut für die Realisierung von »Surplus«; sie seien jedoch 
n icht effektiv h ins i cht l i ch der fairen Verteilung dieses Über
schusses, so Joe Slovo kürzlich. Vor a l lem gegenüber der 
Township-Bevölkerung hat die SACP jedoch sehr v i e l stärker 
als der A N C eine sozialistische Rhetorik beibehalten u n d t r i t t 
für die Verwirk l i chung des Sozialismus ein. Das mag Überzeu
gung, kann aber auch Takt ik sein. D e n n die Bevölkerung i n 
den Townships ist m i t dem Scheitern des doktrinären Marxis
mus, sei es i n schwarzafrikanischen Ländern, sei es i n Osteu
ropa, v ie l weniger vertraut als es die Führungen des A N C und 
der SACP i m Exi l wurden. 

Die Bedingungen inneren und äußeren Friedens 

Die Chance, daß ein erfolgreicher Abschluß des Dialogs i n 
Südafrika über eine neue Verfassungs- u n d Wirtschaftsordnung 
i n den nächsten zwei Jahren gelingen w i r d , ist also größer, als 
m a n auf G r u n d der Feindschaft und Unversöhnlichkeit der Ver
gangenheit erwarten könnte. I m Deta i l allerdings, das sei war
nend hinzugefügt, w i r d dieser Prozeß außerordentlich schwie
r ig u n d von Ausbrüchen der Gewalt begleitet sein. 
Schaut m a n über den Tag der Verabschiedung einer neuen Ver
fassung hinaus, dann zögert m a n jedoch, diesen i m Prinzip op
t imist ischen Tenor beizubehalten. Das neue Südafrika w i r d es 
nicht einfach haben. D e n n die Abschaffung der Apartheidge
setze u n d eine neue Verfassung ändern wenig an der Lebensla
ge der schwarzen Bevölkerung: sie besitzt deswegen nicht 
mehr Land; sie hat deswegen keine bessere Ausbi ldung u n d 
nicht mehr Häuser; ihr stehen deswegen n icht mehr Arbeits
plätze u n d ke in höheres E i n k o m m e n zur Verfügung. Die Er
wartungen i n der Bevölkerungsmehrheit, daß sich auf allen 
diesen Gebieten durch die politische Gleichberechtigung 
schnell etwas ändert, sind groß. Denn schließlich ging es bei 
dem opferreichen Kampf gegen die Apartheid ja maßgeblich 
u m eine Verbesserung der wirtschaft l ichen Lebenslage u n d 
nicht nur u m die politische Gleichberechtigung. Die südafri
kanische Wirtschaft w i r d diese Erwartungen jedoch bestenfalls 
i n einer sehr langfristigen Perspektive, möglicherweise sogar 
überhaupt nicht , erfüllen können. Es w i r d Jahrzehnte dauern, 
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die Folgen der Apartheid zu beseitigen. Radikale Umverte i lung 
durch Verstaatlichung u n d zentralistische Staatswirtschaft, auf 
die man früher i n solchen Situationen vertraut hat, haben sich 
als untaugl ich u n d gefährlich sogar für den Erhalt eines beste
henden wirtschaft l ichen Niveaus erwiesen. A m Beispiel ver
schiedener Länder Afrikas läßt sich ablesen, welch katastro
phale Folgen wirtschaftspolitische Fehlentscheidungen i n der 
Anfangsphase haben können. 
Bereits vor vier Jahren waren sich die Teilnehmer einer inter
nationalen Expertenkonferenz über Südafrika darin einig, daß 
die »neue Elite i n einem Post-Apartheid-Südafrika m i t Erwar
tungen und Gefahren konfront ier t sein würde, die leicht zu au
toritären oder sogar diktatorischen Verhältnissen führen könn
ten« . 2 1 Zusammen m i t der Tatsache, daß die zwei sehr unter
schiedlichen poli t ischen Kul turen der schwarzen u n d der wei
ßen Bevölkerung einen neuen Umgang miteinander f inden 
müssen, w i r d diese K l u f t zwischen Erwartung u n d Realität das 
Hauptproblem des neuen Südafrika se in . 2 2 

Ein solches Schicksal w i r d Südafrika w o h l nur erspart bleiben, 
wenn die Führer der verschiedenen Bevölkerungsgruppen, vor 
al lem die der weißen, ernstmachen m i t der Einsicht, daß es 
»keine Versöhnung ohne Umverteilung« (no reconcil iat ion 
w i t h o u t redistribution) geben w i r d . Die Landfrage w i r d wegen 
ihrer historischen Bedeutung u n d dem großen symbolischen 
Stellenwert, den sie deswegen sowohl i n der schwarzen als 
auch i n der weißen Bevölkerung hat, i n dieser Hins icht von 
zentraler Bedeutung sein. Darüber hinaus werden die Weißen 
aber auch gefordert sein, umfangreiche Sonderprogramme des 
Staates zur Beseitigung der Arbeitslosigkeit u n d Wohnungsnot 
i n den Townships sowie zur Verbesserung des Erziehungs- und 
Bildungswesens mitzutragen. Ansätze dazu gibt es i n der ge
genwärtigen Regierungspolitik. Die internationale Entwick
lungshilfe w i r d hier ebenfalls Schwerpunkte zu setzen haben. 
Hoffnungen auf einen Marshall-Plan für das Südliche A f r i k a 
sind angesichts der Kosten für den Wiederaufbau Osteuropas 
u n d der Golfregion allerdings i l lusorisch. 
I n der Region w i r d das Ende des Apartheidregimes neue Per
spektiven schaffen. I m Übergang von jahrzehntelanger Kon
frontat ion zu kooperativen Wirtschafts- u n d Sicherheitsstruk
turen liegt, neben der Aufhebung der noch bestehenden Wir t 
schaftssanktionen, die w o h l größte Hoffnung für eine w i r t 
schaftliche Gesundung Südafrikas u n d seiner Nachbarstaaten. 
Südafrika w i r d M i t g l i e d der Konferenz zur Koordinierung der 
E n t w i c k l u n g i m Südlichen A f r i k a (SADCC) werden. Diese 
w i r d dann zwar noch ihren alten Namen haben, aber eine neue 
u n d möglicherweise ambivalente D y n a m i k entwickeln . Denn 

n u n werden die Nachbarstaaten zwar von dem wir tschaf t l i ch 
vergleichsweise starken Südafrika profitieren, zugleich aber 
auch seine Hegemonie zu fürchten haben. Südafrika w i r d eine 
militärisch überlegene Macht bleiben. Die Staaten der Region 
u n d die O A U werden sich darüber verständigen müssen, wel 
che Hal tung sie gegenüber der südafrikanischen Rüstungsin
dustrie, auf die als Devisenbringer u n d Beschaffer von Arbeits
plätzen auch eine ANC-Regierung nicht verzichten w i r d , u n d 
den nuklearen Kapazitäten des Landes einnehmen wol len . Die 
Diskussion über die Etablierung einer kernwaffenfreien Zone 
i n A f r i k a oder sogar i n der gesamten Region des Indischen 
Ozeans w i r d neue Aktualität gewinnen. 
Das Südliche A f r i k a w i r d sein Wirtschaftspotential nur er
schließen können, wenn die Kriege i n Angola u n d Mosambik 
beendet werden. Diese Frage verdient internat ional ebensoviel 
Aufmerksamkei t u n d Anstrengung wie die Beendigung der 
Apartheid. Beide Länder sind Opfer n icht nur ihrer internen 
Probleme, sondern mehr noch der regionalen Auswirkungen 
des Aparthe idkonf l ik ts u n d der Ost-West-Rivalität. Die Leiden 
der Bevölkerung i n diesen Ländern sind wei t größer als die der 
südafrikanischen. 
I n Namibia war der Einsatz eines größeren UN-Kontingents , 
der Unterstützungseinheit der Vereinten Nationen für die 
Übergangszeit (UNTAG), außerordentlich hi l f re ich dabei, dem 
Land den Start i n eine friedliche Z u k u n f t zu erleichtern. Ango
la und Mosambik sind, anders als damals Namibia, unabhängi
ge Staaten, für die das gleiche M o d e l l n icht anwendbar ist. 
Doch haben m i t t l e r w e i l e die Einparteiregime beider Länder 
freie, gleiche u n d geheime Wahlen als M i t t e l der Konfl iktbeen
digung akzeptiert, so daß der Einsatz von Wahlbeobachtern 
nach dem Muster Nicaraguas (ONUVEN) oder Hai t i s ( O N U -
VEH) vorstellbar u n d sicher auch s innvoll ist. Selbst ein dar
über hinaus gehender Einsatz der Vereinten Nationen zur Her
stellung und Gewährleistung des Friedens i m Innern, w i e er 
für Kambodscha schon ins Auge gefaßt w i r d , sollte i m Inter
esse der leidgeprüften Menschen beider Länder u n d des Frie
dens i m gesamten Südlichen A f r i k a ebensowenig ausgeschlos
sen werden wie der Einsatz von UN-Wahlbeobachtern bei den 
ersten allgemeinen u n d freien Wahlen i n Südafrika. 

1 Text : V N 2/1990 S.78f. Siehe auch den Bericht von H e n n i n g Melber über den 
Verlauf der 16.UN-Sondergeneralversammlung i m gleichen Hef t (S.63ff.). 

2 U N Doc.A/44/960 v. 1.7.1990 m i t A d d . l v. 18.7.1990, Add.2 v. 2.8.1990 u n d 
Add.3 v. 12.9.1990 (Policies of Apar the id of the Government of South A f r i c a : 
Progress made i n the i m p l e m e n t a t i o n of the Declarat ion on A p a r t h e i d and i ts 

Der südafrikanische Gienzkontrollposten in 
der Namib-Wüste nahe Swakopmund unter
streicht den Anspruch Pretorias auf und 
seine tatsächliche Kontrolle über Walfisch
bai. Nach Ansicht der Namibier gehört das 
Gebiet zu Namibia, und der Sicherheitsrat 
der Vereinten Nationen hat 1978 seine »Wie
dereingliederung« verlangt. Mit den Argu
menten beider Seiten setzt sich der Aufsatz 
von Lynn Berat in diesem Heft auseinander. 
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Destruct ive Consequences i n Southern Afr ica . Report of the Secretary-Gene
ral). 

3 A/44/960 |Anm.2), Z i f f .252 . 
4 Text der Rede de Klerks : BBC Summary of Wor ld Broadcasts — M i d d l e East 

(SWB-ME/0987 B/l) v. 4.2.1991. 
5 Der 'Native Land Act- von 1913 u n d der 'Development Trust and Land Act< 

von 1936 s ind für die ungleiche Verte i lung des Landes zwischen Schwarz u n d 
Weiß v e r a n t w o r t l i c h . D i e über 70 v H der gesamten Bevölkerung Südafrikas 
ausmachende schwarze bzw. 'n icht -weiße Bevölkerung ist auf 13 v H des Lan
des zurückgedrängt worden. 

6 Dieses Gesetz sol l allerdings erst dann aufgehoben werden, w e n n über die 
Übergangsmaßnahmen zur A n n a h m e einer neuen Verfassung E in igke i t er
zie l t worden ist . 

7 Dieses Forum ist eine modi f iz ier te Version des schon von der Regierung 
Botha angestrebten 'Nat iona l Counci l * . 

8 D i e Ähnlichkeit dieses von A N C u n d Regierung i m Pr inzip begrüßten K o m 
promisses m i t der i n N a m i b i a angewandten Prozedur ist d e u t l i c h . A u c h dort 
hatte m a n (1982) durch eine Zusatzvereinbarung zur Resolut ion 345(1978) 
des Sicherheitsrats die G r u n d p r i n z i p i e n der durch die verfassunggebende Ver
s a m m l u n g i n W i n d h o e k auszuhandelnden Pr inzipien bereits festgelegt. 

9 De K l e r k sol l 1983/84 sogar m i t d e m Gedanken gespielt haben, sich aus Pro
test gegen Bothas Verfassungsreform der w e i t rechts stehenden Konservativen 
Partei (KP) anzuschließen. 

10 Vgl . dazu W i n r i c h Kühne, Südafrika nach der Unabhängigkeit Namibias : 
D u r c h b r u c h zu Verhandlungen?, i n : Aus P o l i t i k u n d Zeitgeschichte, Beilage 
zur Wochenzeitung Das Parlament, 16.2.1990, S.33^46. 

11 Vgl . dazu u.a. W i n r i c h Kühne, A f r i k a nach dem Ende des Ost-West-Konfl ikts , 
i n : afr ika-spectrum, Nr.90/2. 

12 I m Rückbl ick war dieses Treffen e in wicht iges Ereignis, u m das Eis h ins icht 
l i c h der Gesprächsbereitschaft zwischen Schwarz u n d Weiß aufzubrechen. I m 
Herbst 1988 wurde dieser Weg durch e in Treffen zwischen 20 Afr ikaanern , 
M i t g l i e d e r n der Führung des A N C u n d der SACP (Joe Slovo) u n d einer so-

wjet ischen Delegat ion i n Leverkusen auf Einladung der Fr iedr ich-Naumann-
St i f tung fortgesetzt. 

13 Angola, Botswana, M o s a m b i k , Sambia, Simbabwe u n d Tansania. 
14 Siehe A n m . l . 
15 »Ich sehe n icht , w i e es i n der modernen Welt möglich sein soll , pol i t ische 

Stabilität auf andere Weise zu erreichen als dadurch, daß alle Erwachsenen 
das S t i m m r e c h t haben«, hatte Margaret Thatcher i m Dezember 1988 l t . BBC 
(SWB-ME/0332 B/2 v. 12.12.1988) e inem Journalisten gesagt. 

16 A/44/960 |Anm.2), Z i f f .256 . 
17 Eine Umfrage i m Juli 1990 durch e in M a r k t f o r s c h u n g s i n s t i t u t gab dem A N C 

(und der SACP) 64 v H , der N P 8 v H , der U D F 3 v H , d e m PAC 2 v H u n d Inka-
tha 1 v H der S t i m m e n der schwarzen Südafrikaner (South v. 26.10.1990). 

18 Z i t i e r t nach: Werner Kal tef le i ter/Ulr ike Schumacher, O p t i o n e n für ein Neues 
Südafrika, K i e l ( Ins t i tut für S icherhei tspol i t ik an der C h r i s t i a n - A l b r e c h t - U n i 
versität) 1990, S.U. Bei einer Umfrage unter den weißen Wählern i m Oktober 
1990 erreichte die N P 50 v H , die KP 25,5 v H u n d die liberale Demokrat ische 
Partei (DP) 13,5 v H (Ci t izen v. 29.10.1990). 

19 I n diesem Zusammenhang ist anzumerken, daß die Erklärung von Harare der 
O A U v. 21.8.1989, die auf d e m ANC-Friedensplan basiert, n i c h t von einer ver
fassunggebenden Versammlung spricht, sondern ledig l ich von einer »Eini
gung über den Mechanismus zur Ausarbei tung einer neuen Verfassung«. U n d 
die Südafrika-Deklaration der 16.UN-Sondergeneralversammlung v o m De
zember 1989 erwähnt n i c h t e i n m a l die N o t w e n d i g k e i t einer Interimsregie
rung. 

20 D a z u Joe Slovo, Has Socialism Failed?, i n : The South A f r i c a n C o m m u n i s t , 
no.l21(1990). 

21 Vgl . W i n r i c h Kühne, Conference Report: Black Polit ics i n South A f r i c a and 
the O u t l o o k for M e a n i n g f u l Negotiat ions, Ebenhausen (Sti f tung Wissen
schaft u n d Pol i t ik ) , A p r i l 1987, S.51. 

22 I ch halte die beiden pol i t i schen K u l t u r e n aber n i c h t für so unvereinbar w i e 
Joachim Krause/Klaus Frhr. von der Ropp, Das neue Südafrika: Sicherheitspo
l i t ische u n d pol i t ische Aspekte, i n : Außenpolitik, Nr.1/91, S.90-100. 

Streitfall Walfischbucht 

Ein ungelöstes Problem der Entkolonisierung Namibias L Y N N B E R A T 

Auch wenn i n der internationalen Gemeinschaft noch Eupho
rie über den erfolgreichen, von den Vereinten Nationen betreu
ten Übergang Namibias i n die Unabhängigkeit 1 herrscht, so 
sollte doch n icht i n Vergessenheit geraten, daß der einzige na
mibische Tiefwasserhafen, Walfischbucht (Walvis Bay), auch 
nach der Umsetzung des Unabhängigkeitsplans der Weltorga
nisat ion wei terh in i n südafrikanischer Hand ist. Dieser Hafen 
u n d sein unmittelbares Hinter land - e in 1 124 Quadratkilo
meter großes Gebiet m i t einer Bevölkerungszahl von ungefähr 
20 000 Menschen - sind i n gewisser Weise der Schlüssel zur 
wirtschaft l ichen, polit ischen u n d auch sicherheitspolitisch-
militärischen Unabhängigkeit eines freien N a m i b i a . 2 

I n der Tat t r i f f t es weitgehend zu, daß m i t der Herrschaft über 
Walfischbucht auch die Kontrol le über das ganze Land verbun
den bleibt - eine Sichtweise, die n icht gerade neu ist. I m ausge
henden 19. und frühen 20.Jahrhundert gelangten Briten und 
Deutsche zu der Einsicht, daß das riesige Hinter land, das als 
Südwestafrika bekannt wurde, i n seiner E n t w i c k l u n g i m m e r 
gehemmt sein würde, solange es von der einen und Walfisch
bucht von einer anderen Macht kontro l l ier t würde. Auch Süd
afrika ist sich der strategischen Bedeutung des Hafens nach 
wie vor bewußt. I n Walfischbucht endet Namibias Haupteisen
bahnlinie, u n d hier liegt der einzige nennenswerte Hafen des 
Landes. M i t acht Tiefwasser-Ankerplätzen ist Walfischbucht 
der fünftgrößte Hafen i m Südlichen A f r i k a , 3 der regelmäßig 
von internationalen Schiffahrtslinien nach u n d aus Südafrika, 
Europa, Nordamerika und Asien angefahren w i r d . Mehr als 
90 v H aller Exporte Namibias sowie sämtliche Produkte aus 
dem namibischen Bergbau (mit Ausnahme der Diamantenför
derung) werden über dieser. Hafen verschifft . 4 Walfischbucht 
bildet außerdem das Z e n t r u m der namibischen Fischereiindu
strie - nach dem Bergbau zweitgrößter Industriezweig des Lan
des. I n der Nähe des Hafens, i n Rooikop, unterhält Südafrika 

einen Luftwaffenstützpunkt; zudem w i r d die Bucht als Z w i 
schenstation der südafrikanischen Marine genutzt. Ebenfalls 
i n der Bucht stationiert ist die Marineinfanterie, eine Marine-
Spezialeinheit zur Aufstandsbekämpfung, die von der südafri
kanischen Regierung i m Rahmen ihrer Strategie z u m Schutz 
aller südafrikanischen Häfen eingesetzt w i r d . Fernerhin befin
det sich i m Gebiet der Walfischbucht die einzige kombinier te 
Infanterie- u n d Panzereinheit des südafrikanischen Heeres, das 
zur Elite der Armee gerechnete 2.Infanteriebataillon. Bei die
ser Interessenlage verwundert es nicht , daß der völkerrechtli
che Status des Terr i tor iums z u m Gegenstand vehementer Aus
einandersetzungen geworden ist. 
Südafrika beansprucht Walfischbucht als seinen Besitz. Die 
Südwestafrikanische Volksorganisation (SWAPO) hingegen, 
nunmehr die stärkste Partei i m neuen namibischen Parlament, 
erhebt m i t Bi l l igung aller anderen polit ischen Parteien des 
Landes den Anspruch, daß das Gebiet ein integrierender Be
standteil Namibias sei u n d daher unter namibische Hohei t ge
höre. I n der Tat schreibt A r t i k e l 1 Absatz 4 der Verfassung Na
mibias fest, daß das Staatsgebiet die Enklave sowie den Hafen 
Walfischbucht einschließt. 5 Beide Seiten, Windhoek w i e Preto
ria, stützen ihre Forderung m i t völkerrechtlichen Argumenten 
ab. 

I . Die Argumentation der beiden Parteien 

Südafrika gründet den Anspruch auf Walfischbucht auf seine 
Kette von Rechtstiteln u n d listet drei Faktoren zur Unterstüt
zung seiner Position, daß Walfischbucht nach den Regel des 
Völkerrechts zur Republik Südafrika gehöre, auf: Erstens die 
förmliche Annexion des Gebiets zu einem Z e i t p u n k t , als es 
noch Niemandsland war ; zweitens die tatsächliche u n d n icht 
i n Frage gestellte Besetzung des Gebiets nach der Annex ion 
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durch die zuständigen rechtmäßigen Behörden; u n d drittens 
die förmliche Einverleibung von Walfischbucht i n den Staat 
Südafrika durch ein ordnungsgemäßes verfassungsrechtliches 
Verfahren. 
Ihre Bedeutung erlangten diese Faktoren durch die i m folgen
den beschriebenen Ereignisse. I m Jahre 1878 annektierte Groß
bri tannien die bis dahin keinem Staat gehörende Bucht. 1884 
wurde sie von der Kapkolonie annektiert ; der Rechtstitel ging 
1910 m i t der Schaffung der Südafrikanischen U n i o n auf Südaf
rika über. M i t dem Gründungsakt der Republik Südafrika wur
de die Bucht i m Jahre 1961 ein Tei l auch dieses Staates. Zuvor 
hatten i m sogenannten Helgoland-Sansibar-Vertrag am l . Jul i 
1890 i n Berl in Großbritannien u n d das Deutsche Reich ihre 
Ansprüche i n A f r i k a u n d bezüglich Helgolands untereinander 
ausgeglichen. I n diesem A b k o m m e n wurden die britische Ho
heit über Walfischbucht u n d die deutsche Herrschaft über das 
südwestafrikanische Protektorat festgelegt. 
Während des Ersten Weltkriegs besetzte Südafrika Südwestafri
ka. Nach dem Krieg verwaltete Südafrika das ehemals deut
sche -Schutzgebiet« als C-Mandat des Völkerbundes. Das M a n 
datsabkommen gestattete es Südafrika, Südwestafrika als fe
sten Bestandteil der Südafrikanischen U n i o n zu verwalten. 
Obwohl Walfischbucht n icht z u m Mandatsgebiet gehörte, be
gann Südafrika i m Jahre 1922 der Einfachheit halber damit , 
Walfischbucht als Tei l Südwestafrikas von Windhoek, der 
Hauptstadt des Terri toriums, aus zu verwalten, u n d zwar i m 
Einklang m i t dem Südwestafrika-Gesetz, das i m gleichen Jahr 
v o m südafrikanischen Parlament i n Kapstadt verabschiedet 
worden war. Diese Verwaltungspraxis währte bis 1977; am 
31.August jenes Jahres erließ die südafrikanische Regierung ei
ne Proklamation, derzufolge die Verwaltung des Gebiets wie
der von Windhoek an Kapstadt übertragen wurde. 
Der Anspruch der namibischen Regierung (und vor der Unab
hängigkeit die Forderung der SWAPO), daß Südafrika n icht län
ger einen Rechtsanspruch auf Walfischbucht habe, daß das Ge
biet v ie lmehr ein integrierender Bestandteil Namibias sei, be
ruht auf einer komplementären u n d komplexen völkerrechtli
chen Argumentat ion . Z u m einen sei der ursprüngliche b r i t i 
sche Rechtstitel, der damals ohnehin n icht auf einer Z u s t i m 
m u n g Betroffener gründete, ohne Gültigkeit u n d könne jeden
falls gegenwärtig keinen kolonialen Anspruch mehr stützen. 
Zweitens habe die südafrikanische Regierung ihre Hoheits
rechte über Walfischbucht f r e i w i l l i g abgetreten, als sie deren 
Verwaltung den südwestafrikanischen Behörden übertragen 
u n d sie länger als e in halbes Jahrhundert dort belassen habe. 
Z u m dr i t ten sei Walfischbucht geographisch, wir tschaf t l i ch 
u n d historisch ein Teil Namibias. Allenfal ls habe Walfisch
bucht unter der kolonialen Obhut Südafrikas gestanden, bevor 
das Gebiet den südwestafrikanischen Behörden überantwortet 
worden sei. Das Völkerrecht der Gegenwart erkenne jedem Ko
lonialvolk das Recht auf Selbstverwaltung u n d Unabhängig
kei t zu und bestreite die Existenz eines Rechts, e in Gebiet 
oder ein Volk aufs neue zu kolonisieren. Viertens schließlich 
werde von den Vereinten Nationen anerkannt, daß das unab
hängige Namibia m i t territorialer Integrität ausgestattet zu 
sein habe. Historische u n d ökonomische Gesichtspunkte wie 
auch politische u n d militärische Erwägungen sprächen alle
samt dafür, daß dieses Z i e l n icht erreicht werden könne, solan
ge Walfischbucht von Namibia getrennt sei . 6 

I I . Bewertung der Argumente 

Bezieht m a n die E n t w i c k l u n g des Souveränitätskonzepts i m 
Völkerrecht i n die Betrachtung der Geschichte von Walfisch
bucht ein, so ergibt sich, daß der Anspruch der Regierung Na
mibias m i t dem modernen Völkerrecht k o n f o r m geht. Die Be
rechtigung der namibischen Forderung leitet sich aus der 
Wandlung der internationalen Gemeinschaft von einem exklu
siven, weißen, westlichen Staatenclub zu einer alle Länder 

umfassenden Gesamtheit ab; i m Zeitverlauf lassen sich drei 
aufeinanderfolgende Rechtssysteme unterscheiden. 
Zuerst herrschte die Rechtsordnung des Kolonialismus, i n 
welcher die westlichen Staaten den nicht-christ l ichen u n d 
schließlich allen »unzivilisierten« Völkern jegliche Souveräni
tät absprachen. Unter diesem Rechtssystem, das seinen Höhe
p u n k t Ende des 19. und Anfang des 20.Jahrhunderts erreichte, 
war es sozusagen Gewohnheitsrecht, daß die naturgegebenen 
Rechte der >Eingeborenen<völker außer Kraft gesetzt wurden. 
Gemessen an diesem Standard bewegte sich das britische Vor
gehen i m H i n b l i c k auf Walfischbucht völlig i m Rahmen der 
gängigen Staatenpraxis des Gebietserwerbs durch Zession oder 
Besetzung; der Rechtsanspruch Großbritanniens und, von i h m 
abgeleitet, Südafrikas auf Walfischbucht besaß demnach zu 
diesem Z e i t p u n k t Gültigkeit. 
Dieser Phase folgte als zweite eine des Übergangs: die Rechts
auffassung des frühen 20.Jahrhunderts, bei der sich die west l i 
chen Staaten zwar rhetorisch für die Selbstbestimmung der 
Völker engagierten, diesen Ankündigungen aber keine Taten 
folgen ließen. Trotz der Vorspiegelung der Schaffung einer 
neuen internationalen Rechtsordnung wurden i n den ersten 
Jahrzehnten unseres Jahrhunderts die Grundsätze des Völker
rechts noch i m m e r ledigl ich auf die Beziehungen der west l i 
chen Staaten untereinander angewandt. Auch wenn die A f r i k a 
ner Gebiete bewohnten, die m i t den völkerrechtlichen Termi
n i »Kolonie«, »Mandat« oder auch »Staat« benannt wurden, so 
hingen die westlichen Mächte i m m e r noch dem Gedankengut 
des vorigen Jahrhunderts an, nach dem das Völkerrecht keine 
Anwendung auf die »Eingeborenen« fand. I n einer Welt, die das 
brutale Vorgehen der Mandatsmacht gegen Südwestafrikaner 
sowie die Unterjochung Äthiopiens durch I ta l ien zuließ, sah 
auch die Völkerrechtsordnung jene Faktoren als jurist isch h i n 
reichend an, die Südafrika für seine Kette von Rechtstiteln auf 
Walfischbucht anführte. 
Dri t tens schließlich folgte die moderne Völkerrechtsordnung 
der zweiten Hälfte des 20.Jahrhunderts, i n der der auf Selbstbe
s t i m m u n g u n d Gleichberechtigung fußende Grundsatz der 
Entkolonisierung als Rechtsgut verankert wurde. Der Sieg der 
Entkolonisierung war das Ergebnis vieler Ursachen - so etwa 
der Kriegspropaganda der A l l i i e r t e n m i t ihrem Einfluß auf die 
kolonisierten Völker, der Teilnahme von Kolonialvölkern am 
Krieg, der Bürgerrechtsbewegung i n den Vereinigten Staaten, 
der Verwerfung des Rassismus durch die Wissenschaft, der zu
nehmenden Bemühungen der i m Westen ausgebildeten El i ten 
der Kolonien u m die öffentliche M e i n u n g i n den vorgeblichen 
Mutterländern - , die i n den späten fünfziger u n d den sechziger 
Jahren i n der poli t ischen Unabhängigkeit zahlreicher neuer 
Staaten gipfelte u n d i n den meisten Teilen der Welt das Ende 
der Fremdherrschaft herbeiführte; schließlich entfaltete auch 
das zahlenmäßige Anwachsen der Mitgliedstaaten der Verein
ten Nat ionen durch eben diese neuen Staaten weitere W i r k u n 
gen. I n dieser modernen Rechtsordnung wurde die Selbstbe
s t i m m u n g der Völker z u m Jus cogens - zu einer fundamenta
len, zwingenden u n d vorrangigen Regel des Völkerrechts, zur 
unbedingten N o r m , die n icht einfach durch Vertrag oder H i n 
nahme einer entgegenstehenden Praxis beiseite geschoben 
werden kann, sondern allenfalls durch die Setzung einer neuen 
N o r m m i t gegenteiligem Inhal t . 
Seit langem hatte die internationale Gemeinschaft erkannt, 
daß die Präsenz Südafrikas i n Namibia dem Völkerrecht z u w i 
derlief. So verletzte sie das Jus cogens durch die Beeinträchti
gung des Rechts des namibischen Volkes auf Selbstbestim
mung. Aus diesem Grunde waren die anderen Staaten ver
pfl ichtet , Namibia betreffende Entscheidungen und Handlun
gen Südafrikas n icht anzuerkennen — eine Verpflichtung, der 
sie leider n icht i m m e r nachkamen. Die Anwendung solcher 
Konzepte des modernen Völkerrechts wie das der rechtl ichen 
Bindungen, des intertemporalen Rechts (der Theorie des 
Rechtsübergangs) sowie des Vertrauensschutzes (Estoppel-
Prinzip) macht f re i l i ch deutl ich, daß Walfischbai ein Tei l Na-
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mibias ist. Die südafrikanische Regierung handelt daher i n 
Walfischbucht derzeit gegen das Selbstbestimmungsrecht des 
namibischen Volkes. Die Weigerung Südafrikas, dieses Selbst
bestimmungsrecht anzuerkennen, k o m m t so einem Bruch des 
Jus cogens gleich; damit hat Südafrika ein internationales Ver
brechen begangen, seine Ansprüche auf Walfischbucht sind 
nicht ig , u n d andere Staaten sind verpflichtet, derartige A n 
sprüche nicht anzuerkennen. 
Geht m a n von der Rechtmäßigkeit der namibischen Position 
aus, so ergeben sich h ins icht l i ch der Lösung des Konf l ik ts 
mehrere Wege, die beschritten werden könnten. 

I I I . Wege zur Beilegung des Konflikts 

Die folgenden vier Optionen sind denkbar: 
1. die Err ichtung eines Freihafens, 
2. die gemeinsame Verwaltung des Gebiets, 
3. ein Schiedsverfahren 
und 

4. eine Lösung auf G r u n d internationalen Drucks. 

Option Freihafen 
Seit den siebziger Jahren gehen die Vorschläge einiger Südafri
kaner dahin, die Walfischbai zu einem Freihafen unter südafri
kanischer Kontrol le zu machen. Als Freihafen, so wurde argu
mentiert , böte Walfischbucht zahlreiche wirtschaft l iche Vor
teile, deren bedeutendster die Möglichkeit für Kaufleute u n d 
Erzeuger wäre, Waren für den Re-Export zol l frei u n d ohne Ein
fuhrkontro l len zu importieren, zu lagern u n d weiterzuverar-
beiten. Die heimische Industrie genösse somit bei der Ausfuhr 
ihrer Produkte Vorteile, wie sie derzeit Hongkong biete. Für 
Südafrika wäre diese Opt i on durchaus reizvoll , da es interna
tionale Wirtschaftssanktionen mi t te l s des Freihafens umgehen 
könnte. Für Namibia aber würde diese Opt i on erheblich gerin
gere Vorteile m i t sich bringen, da sie politische Willfährigkeit 
gegen Pretoria voraussetzen würde; würde sich die namibische 
Regierung nämlich weigern, i n poli t ischen u n d wirtschaftspo
l i t ischen Angelegenheiten den von Pretoria gewünschten Kurs 
einzuschlagen, könnte dies zur Schließung des Hafens durch 
Südafrika führen. Z u d e m hätte Südafrika m i t der Beibehaltung 
seiner Militärstützpunkte i n Walfischbucht beste Gelegenheit 
für Einfälle nach Namibia , sollte sich Windhoek der Pol i t ik 
Pretorias widersetzen. 

tm Rick 

Eastsr Him 

Krall Pô»! 

MerciKl Ul»«* 
Öoiprti« R™ 

laisflllrtv 

Ichstae Island 

Option gemeinsame Verwaltung 

Diese O p t i o n sieht die von den beiden Regierungen gemein
schaftlich ausgeübte Verwaltung von Walfischbucht vor. Eine 
Form der gemeinsamen Verwaltung, wie sie die einstige »Inte
rimsregierung« ursprünglich vorgeschlagen hatte, wäre ein 
K o n d o m i n i u m , unter dem die Bewirtschaftung des Hafens zu 
gleichen Teilen bei Namibia u n d bei Südafrika läge. Eine der
artige Kondominiumslösung hätte die politische Souveränität 
Südafrikas i n keiner Weise angetastet, Namibia jedoch die glei
chen Nachteile beschert wie die Freihafen-Option. Eine umfas
sendere A r t der gemeinsamen Verwaltung, die etwa die p o l i t i 
sche w i e die wirtschaft l iche Tei lung der Verantwortl ichkeiten 
umfassen würde - unabhängig davon, ob eine spätere Übertra
gung der gesamten Verantwortung für Walfischbucht auf Na
m i b i a n u n beabsichtigt wäre oder nicht - , würde eine Vielzahl 
komplexer rechtlicher Probleme m i t sich bringen; so stellte 
sich z u m Beispiel die Frage, ob die südafrikanische oder die na
mibische Gesetzgebung Anwendung zu f inden hätte, oder ob 
Namibia damit einverstanden sein könnte, seine Staatsbürger 
südafrikanischem Strafrecht oder anderen, Schwarze oftmals 
diskriminierenden Gesetzen zu unterwerfen. Selbst wenn ein 
für beide Seiten akzeptables juristisches Regelwerk geschaffen 
werden könnte, wäre die praktische Arbei t m i t e inem solchen 
System eine äußerst kräftezehrende Angelegenheit. 

Possession Island 

Albatross R. 
Pamaria 's 

Slack Bsc 
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Option Schiedsverfahren 

Unter dieser O pt ion könnte die namibische Regierung den Fall 
entweder vor einen unabhängigen Schiedsrichter oder vor den 
Internationalen Gerichtshof (IGH) i m Haag bringen. Ein 
Schiedspruch k o m m t jedoch nur zustande, wenn sich beide 
Seiten auf die Person des Schiedsrichters einigen können u n d 
bereit sind, sich seinem Spruch zu unterwerfen. Da die völker
rechtliche Position Südafrikas i n dieser Frage ohnehin recht 
schwach ist, dürfte es einen solchen Vorschlag k a u m aufgrei
fen. 
Z u hoffen, daß die Vorlage des Falles be im I G H eine schnelle 
Lösung zugunsten Namibias herbeiführen würde, wäre 
leichtgläubig i n einer Welt, i n der die mächtigsten Staaten die 
Rechtsprechung des I G H einfach ignorieren, wenn sie ihnen 
n icht paßt. Heutzutage lehnt die Mehrzahl der Staaten eine 
obligatorische Jurisdiktion des I G H ab. O b w o h l die Z a h l der 
Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen seit den fünfziger Jah
ren enorm angewachsen ist, stieg die Zahl der Staaten, die sich 
der obligatorischen Jurisdiktion dieses Hauptrechtsprechungs
organs der Vereinten Nationen unterwerfen, nur allmählich an. 
Während 1953 eine damalige Mehrhei t von 37 U N - M i t g l i e d 
staaten die obligatorische Gerichtsbarkeit anerkannte, betrug 
1985 der A n t e i l der Staaten, die sich entsprechend A r t i k e l 36 
Absatz 2 des IGH-Statuts f r e i w i l l i g der Rechtsprechung des 
I G H unterworfen hatten, m i t 48 Staaten nur noch 30 v H aller 
UN-Mitgl iedstaaten. Bedeutender als dieser prozentuale 
Rückgang ist jedoch die Tatsache, daß auch die Z a h l der Stän
digen Mitgl ieder des Sicherheitsrats, die sich an diesen Weg 
der Streiterledigung gebunden fühlen, zurückgegangen ist. 
Nachdem die Vereinigten Staaten am 7.0ktober 1985 m i t Wir
kung v o m 7.April 1986 ihre Unterwerfung unter die obligatori
sche Rechtsprechung des I G H aufgekündigt hatten, blieb nur 
noch ein Ständiges Ratsmitglied, nämlich Großbritannien, der 
Gerichtsbarkeit des I G H unterworfen (hatte aber zu diesem 
Z e i t p u n k t bereits andere Techniken entwickel t , durch welche 
sich Gerichtsentscheidungen, die seine Interessen bedrohen, 
vermeiden lassen). 

I n acht str i t t igen be im I G H anhängigen Fällen seit 1972 zogen 
es die Beklagten vor, entweder gar n icht erst zu erscheinen 
oder ab einem best immten Stadium des Verfahrens n icht mehr 
tei lzunehmen. Auch i m Falle von Walfischbucht würde es die 
südafrikanische Regierung sicherlich vorziehen, die Anerken
nung der IGH-Gerichtsbarkeit zu verweigern, n icht zur Ver
handlung zu erscheinen oder sich einer Entscheidung des I G H 
nicht zu beugen. Südafrika erkennt die obligatorische Recht
sprechung des I G H nicht an. Z u d e m herrschen zwischen Süd
afrika und Namibia i n wei ten Bereichen grundlegende M e i 
nungsverschiedenheiten über wesentliche Prinzipien des Völ
kerrechts u n d ihre angemessene Anwendung. Südafrika würde 
sich nie einem Richterspruch unterwerfen, der nach seinem 
Dafürhalten auf falschen Grundsätzen beruht. Die früheren 
Reaktionen der südafrikanischen Regierung auf die Süwestaf-
r ika betreffenden Entscheidungen des Gerichtshofs sind sym
ptomatisch: f ie l der Spruch i n i h r e m Interesse aus, so begrüßte 
sie den T r i u m p h des Rechts,- war das n icht der Fall, wurde die 
richterliche Entscheidung ignoriert . 
Doch auch ohne die Z u s t i m m u n g Südafrikas wäre es für Na
mibia möglich, be im I G H ein Gutachten einzuholen, das - so
fern nicht die Richter des Internationalen Gerichtshofs unvor
hergesehenerweise i n juristischen Konservativismus zurück
fallen — i m Sinne der namibischen Interessen ausfallen dürfte. 

Option internationaler Druck 

Sollten die unlängst begonnenen Verhandlungen zwischen 
Pretoria u n d Windhoek nicht zu einem annehmbaren Zei tplan 
für den Rückzug Südafrikas aus dem T e r r i t o r i u m Walfisch
bucht führen, so verspräche internationaler D r u c k w o h l am 
ehesten Erfolg h ins icht l i ch einer Rückgabe des Gebiets an Na
mibia . Resolution 432(1978) des Sicherheitsrats der Vereinten 

Nationen v o m 27.Juli 1978 fordert die »baldige Wiedereinglie
derung der Walfischbai i n das T e r r i t o r i u m von Namibia« e i n . 7 

Auch die UN-Generalversammlung hat sich dahin gehend aus
gesprochen. Sollten die Bemühungen Namibias scheitern, die 
Rückgabe des Gebiets durch direkte Verhandlungen m i t der 
südafrikanischen Regierung zu erreichen, könnte Windhoek 
den Fall sodann vor die Vereinten Nat ionen bringen. Ein i m 
Sinne Windhoeks ergangenes Gutachten des Internationalen 
Gerichtshofs würde den Anspruch Namibias stützen u n d ei
nen Mobilisierungseffekt auf die internationale Gemeinschaft 
ausüben. Die Weltorganisation könnte dann D r u c k auf Süd
afrika ausüben, u m seine Regierung zur Aufgabe von Walfisch
bucht zu bewegen; derartiger D r u c k könnte auch die Andro
hung der Verhängung wirtschaft l icher Sanktionen einschlie
ßen. Die präzedenzlose Einigkeit des Sicherheitsrats i n der 
Golfkrise läßt den Erfolg eines solchen Vorgehens durchaus i n 
Reichweite erscheinen. Z u d e m w i r d ein Südafrika, das derzeit 
sehr darauf bedacht ist, aus seiner internationalen Isolation 
auszubrechen, dem Gedanken einer Fortdauer seines Pariasta
tus nicht nähertreten wol len . 

IV. Weitere südafrikanisch-namibische Territorialfragen 

Z u den Streitpunkten, die ebenfalls einer Lösung bedürfen, 
zählen der Status der Pinguininseln sowie die Abgrenzung des 
namibischen Staatsgebiets i m Süden. 

Die Pinguininseln 

Sollte Namibia die Vereinten Nationen anrufen oder anderwei
t i g i n Verhandlungen über die Rückgabe von Walfischbucht 
eintreten, so sollte es zugleich auf der Klärung des Status der 
Pinguininseln bestehen. 8 Diese zwölf winzigen, unbewohn
ten, süßwasserlosen Felseninseln sind größtenteils nahe der 
Küste bei Lüderitz gelegen. Während die größte von ihnen, Pos
session, eine Ausdehnung von knapp 0,9 Quadratki lometern 
hat, sind einige der anderen k a u m mehr als ein Fels i m Wasser. 
A l l e außer zweien liegen weniger als eine Mei le von der Küste 
entfernt, einige sogar i n Sichtweite des Strandes. 9 Die Inseln 
gelangten nach einer anderen Kette von Rechtstiteln, als es bei 
Walfischbucht der Fall war, an Südafrika. 
Südafrika belegt seinen Anspruch auf die Inseln m i t dieser sei
ner Kette von Rechtstiteln. D i e namibische Regierung hat die 
Darlegung ihrer Position bislang auf rechtliche Grundsatzer
klärungen beschränkt. I n der namibischen Verfassung werden 
i n A r t . l Abs.4 die Grenzen des Landes einschließlich der »der 
Küste vorgelagerten Inseln Namibias« beschrieben. 1 0 Wie i m 
Fall Walfischbucht belegen der theoretische und praktische 

1 Siehe h ierzu H . Melber, E i n M o d e l l m i t Schönheitsfehlern. D i e U m s e t z u n g 
des Lösungsplans für N a m i b i a durch die Vereinten Nat ionen, V N 3/1990 
S.89ff. ( m i t H i n w e i s auf frühere Beiträge zu N a m i b i a i n dieser Zei tschr i f t ) . 

2 Dieser Aufsatz gebraucht die Begriffe Walf ischbucht (Walvis Bay ; deutsch 
auch als Walfischbai bekannt) u n d Gebiet oder T e r r i t o r i u m Walf ischbucht für 
das hier behandelte, 1 124 Quadratk i lometer große Gebiet. Der Name Wal
f ischbucht bezeichnet auch den Hafen sowie die Stadt i n solchen Fällen, w o 
sich diese Bedeutung aus d e m Kontext ergibt. 

3 Objective: Justice (ed. by U n i t e d Nat ions Office of Public Informat ion) , 
Special Supplement No.2 (June 1978). 

4 Siehe A n m . 3 . 
5 Text i n U N Doc. S/20967/Add.2 v.16.3.1990. Siehe auch C. Tomuschat , D i e 

Verfassung Namibias , V N 3/1990 S.95ff. 
6 Der Streit fal l w i r d i m einzelnen untersucht i n : L Berat, Walvis Bay: Decolo

n i z a t i o n and Internat iona l Law, N e w Haven (Yale U n i v e r s i t y Press) 1990 (hier 
auch Einzelnachweise z u den Darlegungen dieses A r t i k e l s ) . 

7 Text : V N 5/1978 S.180. 
8 D i e Kontroverse u m die P inguin inse ln w i r d deta i l l i er t i m A n h a n g meiner 

Monographie -Walvis Bay< (Anm.6) behandelt. 
9 D i e Entfernungen der Inseln (von Norden nach Süden) z u m Strand sind nach

stehend i n Seemeilen wiedergegeben. Hol landsbi rd oder H o l l a m s b i r d : 5,8751 
s m ; M e r c u r y : 0,6468 s m ; Ichaboe: 0,72765 s m ; Seal: 0,848925 s m ; Penguin: 
0,444675 srtii Hal i fax : 0,202125 s m ; Long (Nordinsel) : 0,1617 s m ; Long 
(Südinsel): 0,202125 s m ; Possession: 1,334025 s m ; Albatross: 0,6468 s m ; 

Pomona: 0,08085 sm, P l u m p u d d i n g : 0,282975 s m ; Sinclair's: 0,121275 sm. 
Zahlenangaben von M i c h a e l D u l k a , UN-Kartograph, N e w York. 

10 S i e h e A n m . 5 . 
11 L . Oppenheim, In ternat iona l Law (8th ed., vo l . l ) , 1955, S.532L 
12 S i e h e A n m . 5 . 

54 Vereinte N a t i o n e n 2/1991 



Wandel von einer kolonialistischen Rechtsordnung z u m mo
dernen Rechtssystem wie auch die Gel tung des intertempora
len Rechts und des Estoppel-Prinzips, daß unter dem heutigen 
Völkerrecht auch die Inseln rechtmäßig zu Namibia gehören. 
In ihrer Resolution 35/227 v o m 6.März 1981 erklärte die Gene
ralversammlung m i t großer Mehrhei t , daß die Inseln 
»einen festen Bestandteil Namibias darstellen und deshalb jeder Be
schluß Südafrikas über die Beanspruchung des Hoheitsrechts über die
se Inseln illegal sowie null und nichtig ist«. 
Die Bedeutung dieser Inseln sollte n icht unterschätzt werden. 
Die Aussichten, ein wir tschaf t l i ch lebensfähiges Namibia zu 
schaffen, werden solange gemindert, wie Südafrika die Kon
trolle über die Inseln u n d die sie umgebenden Gewässer be
hält, denn dies beließe einen Teil der namibischen Küstenge
wässer i n südafrikanischer Hand und würde die südnamibi
schen Gewässer i n abwechselnd südafrikanische und namibi 
sche Zonen zerstückeln. Auch könnte sich die Überlegenheit 
der südafrikanischen Marine z u m Schaden Namibias auswir
ken; etwaige Bemühungen Namibias, die Ausbeutung der Res
sourcen i n seinen Gewässern zu beschränken, könnten von 
Südafrika leicht unterlaufen werden. Z u d e m hätte Südafrika 
die Möglichkeit, die namibische Fischereiindustrie massiv zu 
beeinträchtigen u n d Namibias Kontrol le über seine südlichen 
Gewässer zu behindern. Da zwei der Pinguininseln u n m i t t e l 
bar vor der Hafeneinfahrt von Lüderitz liegen, wäre es außer
dem für Südafrika ein leichtes, auf die dortige Fischerei oder 
Schiffahrt störend e inzuwirken. 

Eine derartige Grenzfestlegung widerspricht jedoch heutigem 
Völkerrecht, welches i m Falle eines n icht schiffbaren Grenz
flusses verfügt, daß die imaginäre Grenzlinie i n der M i t t e des 
Flusses zu verlaufen u n d dabei sämtlichen Flußbiegungen zu 
folgen habe. 1 1 Dementsprechend hält die namibische Verfas
sung i n A r t . l Abs.4 fest, daß Namibia i m Süden bis zur M i t t e 
des Oranje reiche. 1 2 Sollte die namibische Regierung dieses 
Thema m i t Südafrika ansprechen, so w i r d Südafrika sich wahr
scheinlich wiederum auf das Argument der Kette von Rechts
t i t e l n berufen; es dürfte darauf verweisen, daß es Ausnahmere
gelungen zu der Grenzflußregel gibt u n d daß somit das gesam
te Flußbett zu Südafrika gehöre. 
Z u der erwähnten Regel gibt es i n der Tat drei Ausnahmebe
st immungen: das Al trecht auf Besitz des ganzen Flusses, eine 
vertragliche Festlegung oder die Tatsache, daß ein Staat das Ge
lände diesseits eines Flusses vor Inbesitznahme des Landes 
jenseits des Flusses durch einen anderen Staat besetzt hat. Ent
lang seiner Argumentat ionsl inie h ins i cht l i ch Walfischbucht 
u n d der Pinguininseln dürfte Südafrika w o h l die letzten beiden 
Ausnahmeregelungen anführen. D o c h wie auch i m Falle der 
Bucht und der Inseln werden der Wandel von der kolonia l ge
prägten zur modernen Rechtsordnung und die Anwendung 
heutiger völkerrechtlicher Konzepte (wie rechtliche Bindun
gen u n d intertemporales Recht) die Richt igkeit der namib i 
schen Position bestätigen. 

Die Südgrenze Namibias 

M i t den Problemen Walfischbucht u n d Pinguininseln nicht d i 
rekt verknüpft ist die Frage der Festlegung der südlichen Lan
desgrenze. Der 1890 geschlossene britisch-deutsche Vertrag 
über A f r i k a u n d Helgoland beschrieb auch die Grenzen Süd
westafrikas. Er legte den Grenzverlauf i m Süden fest: von der 
Mündung des Oranje entlang dessen nördlichem Ufer bis z u m 
20.Grad östlicher Länge. Der Oranje selbst ist n icht schiffbar. 

A m 14.März 1991 trafen hochrangige Vertreter Namibias u n d 
Südafrikas i n Kapstadt zusammen, u m den Komplex Walfisch
bucht zu erörtern. Auch die Frage der Pinguininseln u n d die 
der südlichen Landesgrenze wurden angesprochen. Nach nur 
wenigen Stunden endeten die Verhandlungen jedoch i n einer 
Sackgasse; die Vertreter beider Seiten betrachteten weitere 
Konsultat ionen m i t ihren jeweiligen Regierungen als unerläß
l i c h . 

Kolonisiert nach der Entkolonisierung? 
Zur Beendigung der UN-Treuhandschaft über Mikronesien, die Marshallinseln 
und die Nördlichen Marianen 

PHILIP K U N I G • SUSANNE RUBLACK 

Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat am 22.Dezem
ber 1990 über die Beendigung des Treuhandstatus des unter 
der Verwaltung der Vereinigten Staaten stehenden Gebiets Pa
zifikinseln entschieden. Es war dies nach der Entkolonisie
rung Neuguineas durch Verschmelzung in das heutige Papua-
Neuguinea im fahre 1975 das letzte der elf Territorien, die 
dem Treuhandsystem nach den Kapiteln XII und XIII der UN-
Charta unterstellt waren. Nach Resolution 683 (1990) des Si
cherheitsrats (Text: VN 1/1991 S. 34) bleiben diese Bestim
mungen, konkretisiert durch das 1947 *nit den USA abge
schlossene Treuhandabkommen, nun noch für eine der zum 
Treuhandgebiet Pazifikinseln gehörigen Inselgruppen, die Re
publik Palau, weiterhin anwendbar. Die drei übrigen Gebiete 
- das Commonwealth der Nördlichen Marianen, die Repu
blik Marshallinseln und die Föderierten Staaten von Mikrone-
sien - treten je für sich in ein besonderes Verhältnis der An-
bindung an ihre ehemalige Vnrwaltungsmacht ein. Der völ
kerrechtliche und wirtschaftlich-politische Rahmen, den die 
betreffenden Insularterritorien im Vorfeld der Ablösung ihres 
Treuhandstatus mit den USA ausgehandelt haben, läßt eine 

weitgehende Kontinuität jener Existenzbedingungen erwar
ten, die sich während der jüngsten Periode ihrer wechselvol
len Geschichte herausgebildet haben. 

I . Z u m Treuhandsystem der Vereinten Nationen 

Die Beendigung der Treuhandschaft über die Pazifikinseln ist 
e in Schritt mehr z u m endgültigen Abschluß des Treuhandsy
stems der Vereinten Nat ionen, 1 nachdem die wei t überwiegen
de Zahl der Treuhandgebiete bereits bis M i t t e der sechziger 
Jahre aus dem Treuhandstatus entlassen worden war. Für eine 
Einschätzung seiner Leistungen lassen sich unterschiedliche 
Perspektiven wählen. Es steht z u m einen i n historischer Kon
tinuität z u m Mandatssystem des Völkerbundes: M i t Ausnah
me der ehemaligen A-Mandate u n d des damaligen Südwest
afrika wurden die Mandatsgebiete, allerdings durch neu ge
schlossene A b k o m m e n , i n Treuhandschaften unter der U N -
Charta überführt, wobei die materiel len u n d ins t i tut ione l len 
Bestimmungen der Charta die Anforderungen an die Treu-
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handschaftsverwaltung gegenüber der Völkerbundsatzung stei
gerten. Insofern erfüllte es nach dem Ende des Völkerbundes 
eine Ersatzfunktion h ins icht l i ch der Gebiete, die infolge der 
Einstufung i n das Mandatssystem noch eines gewissen Über
gangs zu ihrer völkerrechtlichen Eigenständigkeit bedurften. 
Wie sich an A r t i k e l 77 der UN-Char ta zeigt, verstand sich das 
Treuhandsystem aber darüber hinaus auch als Angebot einer 
stärker internationalisierten Verwaltung an Kolonialmächte, 
soweit sie n icht unter dem Mandatssystem operiert hatten. Ei
ne fre iwi l l ige Unterstel lung abhängiger Hoheitsgebiete unter 
das Treuhandsystem ist allerdings nie erfolgt. Auch die zweite 
Komponente eines erweiterten Wirkungsrahmens, wie i h n die 
UN-Char ta für das Treuhandsystem bereitstellte, ist n icht zur 
Entfaltung gelangt: Nach Art .81 der Charta konnten auch 
mehrere Staaten gemeinsam sowie die Vereinten Nationen 
selbst die Verwaltung eines Treuhandgebiets übernehmen. Die 
Auseinandersetzungen u m die Formulierung der Best immun
gen über »Hoheitsgebiete ohne Selbstregierung« (Kap. X I der 
Charta) hatten bereits Widerstände der Kolonialmächte gegen
über einer stärkeren Verantwortung der Organisation für die 
Unabhängigwerdung kolonisierter Gebiete offenbart. 2 

Die Besonderheiten des Treuhandsystems, die es i n verglei
chender Perspektive innerhalb des ins t i tu t ione l len und mate
riell-völkerrechtlichen Rahmens der Charta aufweist, mögen 
vor diesem Hintergrund w o h l seine faktische Beschränkung 
auf eine Fortführung des Mandatssystems des Völkerbundes er
klären. Zwar haben die Vereinten Nationen bei der Formulie
rung der Treuhandabkommen, die weitestgehend auf Entwür
fen der Verwaltungsmacht beruhten, wenig inst i tut ionel les 
Gewicht entfalten können. I n den Aufsichtsbefugnissen der 
Generalversammlung und des Treuhandrats, welche sich ge
mäß Art .87 der UN-Char ta durch Berichterstattung der Ver
waltungsmacht, die Entgegennahme von Petitionen und die 
Entsendung eigener Besuchsmissionen über Entwicklungen i n 
den Treuhandgebieten unterrichteten, stand jedoch ein Instru
m e n t a r i u m zur Umsetzung der materiel len Verpflichtungen 
der Kolonialmacht zur Verfügung, das sich die Organisation i n 
auch nur abgeschwächter Form für die übrigen abhängigen Ge
biete erst erarbeiten mußte. Schließlich gehen die Zielvorga
ben des Treuhandsystems über die sonstigen Verpflichtungen 
der Kolonialmächte nach Kap. X I hinaus, indem sie auf die För
derung der Unabhängigkeit des Treuhandgebiets wie auch die 
Berücksichtigung des frei geäußerten Willens seiner Bevölke
rung verweisen. 

Was jedoch die Umsetzung des völkerrechtlichen Rahmens für 
Treuhandschaften i m Kontext der allgemeinen E n t w i c k l u n g 
zur Entkolonisierung anbelangt, so lassen sich k a u m Unter
schiede zwischen dem Treuhandsystem u n d der Behandlung 
der kolonisierten Gebiete nach Kap. X I der Charta feststellen. 
Etwa zeitgleich verlief die große Welle der Beendigung des i n 
ternationalen Status von Terri torien beider Kategorien i m Sog 
der Unabhängigkeitsbewegung zu Anfang der sechziger Jahre, 
ohne daß zuvor i n einer Unterstel lung unter die Treuhandauf
sicht der Vereinten Nationen Chancen einer übergangsweisen 
Ordnung der entstehenden Staatsgebilde gesehen wurden. M i t 
der Einr ichtung des Entkolonisierungsausschusses der Gene
ralversammlung 1961 wurde der inst i tut ionel le Vorsprung des 
Treuhandsystems, der zudem durch seine paritätische Kon
s t rukt ion und durch die Spannungen des Ost-West-Verhältnis
ses belastet war, weitgehend eingeholt. Die Generalversamm
lung entwickelte schließlich i n mehreren Entschließungen 
Grundsätze der Entkolonisierung, die für Gebiete unter Treu
handschaft ebenso leitend wurden wie für die Masse der kolo
nisierten Gebiete. Insgesamt konnte das Treuhandsystem we
nig historisches Profil gewinnen, w e i l es von der nur wenig 
vorhandenen Bereitschaft der Kolonialmächte, sich internatio
naler Einflußnahme zu öffnen, abhängig blieb. 
So ist auch die E n t w i c k l u n g des Treuhandgebietes Pazifikin
seln durch die Aufsicht der Vereinten Nationen nur zurückhal
tend gesteuert worden. 

I I . Zur Geschichte der Inseln 

Vier Mächte hatten während des letzten Jahrhunderts das 
Schicksal der Inseln geprägt: Das Deutsche Reich errichtete 
1885 auf den Marshall inseln ein Protektorat und gewann 1899 
die Marianen - m i t Ausnahme Guams, das an die USA f ie l -
w i e auch die Karolinen (das heutige Mikrones ien u n d Palau) 
i m Wege der entgeltl ichen Zession seitens der damaligen Kolo
nialmacht Spanien h i n z u . Japan, das die Inseln i m Ersten 
Weltkrieg besetzte und 1920 dem Mandatssystem des Völker
bundes unterstellte, nutzte das Gebiet als militärischen Stütz
p u n k t während des Z w e i t e n Weltkrieges, bis es 1944 von ame
rikanischen Truppen erobert wurde. Für seine Überleitung i n 
das Treuhandsystem der Vereinten Nationen bestanden die 
USA auf besonderen Vorkehrungen, die ihnen die Wahrung i h 
rer strategischen Interessen erlaubten: Die für diesen ( letztl ich 
auch einzigen) Anwendungsfal l maßgeschneiderten Bestim
mungen über »strategische Zonen« der Treuhandgebiete i n 
den Art .82 , 83 u n d 85 der UN-Char ta entzogen die Verwaltung 
einer Beaufsichtigung durch die Generalversammlung. A n de
ren Stelle trat der Sicherheitsrat und als sein Hilfsorgan der 
Treuhandrat, was den USA als Verwaltungsmacht ein Veto
recht bei allen sicherheitsrelevanten Entscheidungen sicherte, 
sie allerdings n icht von den politisch-humanitären Zielsetzun
gen der Art .73 und 76 der Charta entband. Das 1947 v o m Si
cherheitsrat genehmigte Treuhandabkommen m i t den USA er
streckte auch die nach dem Wortlaut der Charta nur hinsicht
l i c h nicht-strategischer Treuhandgebiete geltenden Berichts
pf l ichten der Verwaltungsmacht sowie Petitionsprüfungs- u n d 
Besuchsrechte des Treuhandrats auf das vereinbarte Treuhand
verhältnis. 3 D u r c h ihre strategischen Interessen bedingte Ein
schränkungen dieser Aufsichtsrechte der Vereinten Nationen 
machten die USA während der bis 1958 durchgeführten A t o m 
waffentests auf den Marshall inseln geltend. 
Auch heute noch besitzen die Pazifikinseln besondere Bedeu
tung i m militärischen Sicherheitskonzept der Vereinigten 
Staaten, die insbesondere m i t dem unsicheren Schicksal der 
amerikanischen Militärstützpunkte auf den Phi l ippinen ver
knüpft i s t . 4 Für die betroffenen Terri torien birgt ihre geostrate-
gische Stellung, so hat es die E n t w i c k l u n g bis zur tei lweisen 
Entlassung aus dem Treuhandstatus gezeigt, einerseits 
Tauschmacht, andererseits eine erhebliche Einschränkung i h 
rer Möglichkeiten, sich von der Verwaltungsmacht USA w i r k 
l i c h zu emanzipieren. Das stand le tz t l i ch auch einem Zusam
menschluß der - nur durch Eingriff der Kolonialmächte zu
sammengefügten — Teile des Treuhandgebiets zu einem unab
hängigen neuen Staatsgebilde i m Wege, wie er i m Zuge der 
Entkolonisierung anderer Gebiete (allerdings eher ausnahms
weise) stattgefunden hat. 

I I I . Die Entwicklung bis 1986 

Bemühungen der Vereinigten Staaten, die Bevölkerung der Pa
z i f ik inse ln i n ihrer poli t ischen E n t w i c k l u n g m i t dem Z i e l der 
Selbstregierung oder Unabhängigkeit zu fördern (Art . 76 der 
UN-Charta) , setzten erst zu Anfang der sechziger Jahre ein, 
nachdem der Bericht einer Besuchsmission der Vereinten Na
t ionen deut l ich mahnende Worte enthalten hatte . 5 Ein •Con
gress of Micronesia- wurde 1964 auf Anordnung der amerikani
schen Regierung als Legislativorgan m i t beschränkten Befug
nissen 6 eingerichtet. Dessen Kommiss ion z u m polit ischen 
Status bündelte die 1969 beginnenden formel len Verhandlun
gen m i t den USA auf Seiten Mikronesiens m i t dem Z i e l , den 
gemeinsamen Status des Gebiets als eines selbstregierenden 
Staates i n freier Verbindung (free association) m i t den Vereinig
ten Staaten vorzubereiten. Als der Kongreß Mikronesiens sei
ne ablehnende H a l t u n g gegenüber Angeboten der USA bekräf
t igt hatte, das gesamte Gebiet i n einem C o m m o n w e a l t h -
ähnlich wie Puerto Rico - dauerhaft an sich zu binden, began
nen 1972 gesonderte Verhandlungen zwischen den USA u n d 
den Nördlichen Marianen, die einen solchen Status ihrerseits 
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wünschten. Einige Beobachter der E n t w i c k l u n g Mikronesiens 
sehen h i e r i n den le tz t l i ch erfolgreichen Versuch der Vereinig
ten Staaten, das Treuhandgebiet zu partikularisieren u n d da
durch für ihre strategischen Zwecksetzungen geeigneter zu 
machen, zumal insbesondere die Marianen schon früh durch 
militärische Einrichtungen ihre spezifische kul ture l le u n d 
wirtschaft l iche Prägung erhiel ten. 7 Die USA verwiesen aller
dings schlicht auf das Selbstbestimmungsrecht der Bevölke
rung dieses Terr i tor iums. 8 

Die Vereinten Nationen, innerhalb derer die Sowjetunion u n d 
Austral ien am vernehmlichsten für die Einheit Gesamt-Mi-
kronesiens sprachen, forderten die USA wiederholt zur Ein
dämmung 'separatistischer- Tendenzen auf den Marianen auf 
u n d äußerten anläßlich einer Besuchsmission Zweife l daran, 
ob Verhandlungen der Verwaltungsmacht m i t den Marianen 
außerhalb der poli t ischen Organe des gesamten Treuhandge
biets m i t den Bestimmungen des Treuhandvertrags vereinbar 
seien. 9 Allerdings bietet die Praxis der Weltorganisation, so 
sehr sie die grundsätzliche Unverrückbarkeit der Grenzen ent
kolonisierter Gebietseinheiten vertrat, gerade h ins icht l i ch der 
Beendigung von Treuhandschaften Argumente dafür, daß Teile 
eines abhängigen Gebietes für ihre Entkolonisierung unter
schiedliche Zugehörigkeiten u n d Identitäten wählen konn
t e n . 1 0 

Die Verhandlungen zwischen den Nördlichen Mar ianen 1 1 u n d 
den Vereinigten Staaten führten 1975 vergleichsweise rasch zur 
Unterzeichnung eines Abkommens, das die künftigen Bezie
hungen der Inselgruppe als 'Commonweal th i n politischer 
Einheit m i t den Vereinigten Staaten« regelt und i m selben fahr 
durch Volksabstimmung unter Aufsicht des UN-Treuhandrats 
gebill igt wurde. Es ordnet die Marianen der Souveränität der 
Vereinigten Staaten unter, welche für die auswärtigen Angele
genheiten u n d Verteidigung des Commonweal th vollständige 
Verantwortung tragen. Für die lokale Selbstverwaltung u n d die 
Regelung der inneren Angelegenheiten sind danach i m Grund
satz die Marianen zuständig, jedoch i n Überlagerung durch Le
gislativrechte der Vereinigten Staaten. 1 2 Die h i e r m i t vorge
zeichnete völkerrechtliche Abspaltung von dem restlichen 
Treuhandgebiet fand ihre Entsprechung i n der Verabschiedung 
einer Verfassung, deren Grundstruktur bereits i n dem A b k o m 
men m i t den USA festgelegt worden war. 
Während ein Ersuchen der Marshall inseln u n d Palaus 1975 u m 
vergleichbare getrennte Verhandlungen zunächst auf amerika
nische Ablehnung traf, stellte sich schon 1977 zunächst auf i n 
formeller Ebene eine Zweigleisigkeit der Verhandlungen ein, 
die auf einer Ebene jeweils besondere Interessen der drei restli
chen Teilgebiete der Pazifikinseln berücksichtigten, auf ande
rer Ebene Vorstellungen über einen gesamtmikronesischen 
Status der 'free association" m i t den USA (1978 formul ier t i n 
den nach dem hawaiischen Verhandlungsort benannten H i l o -
Prinzipien) entwickel te . 1 3 Nachdem die Bevölkerung Palaus 
u n d die der Marshall inseln den Entwurf einer einheit l ichen 
Verfassung für Mikronesien durch Referendum i m fahre 1978 
abgelehnt hatten, wurden auf jeder der drei Inselgruppen ge
sonderte Regierungen eingesetzt, m i t denen die USA auf der 
Grundlage der Hi lo-Pr inzipien u n d i n dem erklärten Bestre
ben, den Weg für eine künftige Kooperation der Teilgebiete un
tereinander offenzuhalten, über ihre bilateralen Beziehungen 
nach dem Ende der Treuhandschaft verhandelten. Gleichzeit ig 
arbeiteten Palau u n d die Marshall inseln eigene Verfassungs
entwürfe aus, die 1979 durch Referenden bestätigt w u r d e n . 1 4 

Die vier Inselgruppen kennzeichnet seitdem eine recht unter
schiedliche Verfassungsstruktur: Die Nördlichen Marianen 
verfügen über ein Zweikammerparlament u n d einen gewähl
ten Gouverneur, auf den Marshall inseln ist der gesetzgebenden 
N i t i j e l a e in beratendes Organ zur Seite gestellt, das M i t w i r 
kungsrechte bei der Wahrung lokalen Gewohnheitsrechts be
sitzt . Palau u n d die Föderierten Staaten von Mikrones ien - die 
somit den einst für das gesamte Treuhandgebiet gültigen Na
m e n fortführen - sind bundesstaatlich verfaßt; Palau hat ein 

Zweikammersystem m i t einem direkt gewählten Präsidenten, 
während der mikronesische Präsident v o m Bundesparlament 
gewählt w i r d . 1 5 

Eine neuerliche Schnittstelle der verfassungsrechtlichen u n d 
völkerrechtlichen E n t w i c k l u n g des Treuhandgebiets ergab 
sich h ins i cht l i ch Palaus, dessen Verfassung eine Referendums
mehrhei t von 75 v H für den Umgang m i t nuklearen Substan
zen auf Palau sowie für die Annahme jedes völkerrechtlichen 
Vertrages fordert, der anderen Staaten einen solchen Umgang 
gestattet. I n den Hi lo-Pr inz ip ien hatten sich die beteil igten 
Seiten darauf verständigt, daß die verfassungsmäßige Ordnung 
der mikronesischen Terri torien unter anderem die Verantwor
t u n g der Vereinigten Staaten für die Sicherheit u n d Verteidi
gung »innerhalb oder bezüglich Mikronesiens« respektieren 
werde. Das von den Vereinigten Staaten u n d der palauischen 
Regierung 1980, also nach Annahme der palauischen Verfas
sung, paraphierte Assoziationsabkommen sah ein Recht der 
USA auf ungehinderten u n d notif ikationsfreien Betrieb nukle
arer Trägersysteme i m Hoheitsgebiet Palaus i n Wahrnehmung 
dieser Verantwortung vor. Nachdem die Bestätigung des Ab
kommens durch Referendum an dem verfassungsrechtlichen 
Erfordernis einer Dreivierte lmehrhei t scheiterte, suchten bei
de Verhandlungspartner diese Best immung m i t den ihnen zu 
Gebote stehenden M i t t e l n zu re t ten . 1 6 Bis heute ist es aber 
n icht gelungen, dem A b k o m m e n i n dieser Fassung zur Gel
tung zu verhelfen. 
Die Bevölkerungen der Marshall inseln u n d der Vereinigten 
Staaten von Mikronesien haben demgegenüber die von ihren 
Regierungen unterzeichneten, i m wesentlichen auch m i t dem 
A b k o m m e n Palaus gleichlautenden 'Compacts of Free Associ
ation« durch Referenden gebill igt. Die eine Fülle von Mater ien 
betreffenden u n d durch konkretisierende Vereinbarungen er
gänzten A b k o m m e n 1 7 garantieren das Recht jedes Gebiets zur 
internen Selbstregierung, auch zur eigenständigen Wahrneh
m u n g seiner außenpolitischen Belange, soweit n icht die Z u 
ständigkeit der Vereinigten Staaten für die Sicherheit u n d Ver
teidigung der mikronesischen Staaten gegenseitige Konsultat i 
onen verlangt. Langfristige ökonomische Hilfeleistungen der 
USA an jedes der Gebiete sind ein bedeutender Tei l der Verein
barungen. Wie selbst regierungsnahe Beobachter bilanzieren, 
hat sich Mikronesien auch i n den Jahrzehnten seiner treuhän
derischen Verwaltung wir tschaf t l i ch wenig entwickel t u n d ist 
weitgehend auf eine Fortführung der durch die USA erbrachten 
Sozialleistungen angewiesen. 1 8 K r i t i k e r haben den USA eine 
bewußte Strategie der sozio-ökonomischen Abhängigmachung 
zur fortdauernden Sicherung ihrer strategischen Interessen 
vorgeworfen. 

IV. Der Weg zur Beendigung der Treuhandschaft 

Auf In i t ia t ive der USA stellte der Treuhandrat am 28.Mai 1986 
i n seiner Resolution 2183JLIII) fest, die Bevölkerung i n den vier 
Teilen des Treuhandgebiets Pazifikinseln habe ihr Selbstbe
stimmungsrecht i n Freiheit ausgeübt, u n d es sei angemessen, 
das Treuhandabkommen zu beenden. D i e einzige Gegenstim
me k a m von der Sowjetunion, die wiederholt ihre Opposit ion 
gegen die nach ihren Worten kolonialistische A n b i n d u n g des 
Terr i tor iums an die USA durch »Unterwerfungsabkommen« 
formul ier t hat te . 1 9 Obwohl die USA während der Wahrneh
m u n g ihres Verwaltungsauftrags i n Aussicht gestellt hatten, 
neben dem Treuhandrat auch den Sicherheitsrat i n angemesse
ner Zei t m i t der Frage einer Beendigung des Treuhandstatus 
Mikronesiens zu befassen, gab ihr Verhalten vor dem Hinter
grund der sowjetischen Verweigerungshaltung n u n Anlaß zu 
Zwei fe ln über das Verfahren, das sie i m H i n b l i c k auf die Been
digung des Treuhandabkommens einzuschlagen bereit waren. 
I m Oktober 1986 setzten die USA die Vereinten Nationen i n 
einem an den Generalsekretär gerichteten Schreiben v o m In
krafttreten ihrer Assoziierungsabkommen m i t der Republik 
Marshall inseln, den Föderierten Staaten von Mikronesien so-
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Geographische Lage des ehemaligen Treuhandgebiets Pazifikinseln; 
eine detaillierte Karte ßndet sich in VN 5/1986 S.176. Palau, für das 
das Treuhandabkommen noch gilt, nimmt den südwestlichen Teil 
des Gebiets ein. 

wie m i t dem Commonweal th der Nördlichen Marianen i n 
Kenntnis. Ihre Berichtstätigkeit gegenüber dem Treuhandrat 
beschränkt sich seitdem auf die E n t w i c k l u n g Palaus. 2 0 Hier
durch nährten sich Befürchtungen, die USA beabsichtigten ei
ne unilaterale Beendigung des Treuhandverhältnisses oder 
stellten sich angesichts eines i m Sicherheitsrat drohenden 
sowjetischen Vetos auf den Standpunkt, der Treuhandrat neh
me bereits die den Vereinten Nationen zukommende Rolle 
wahr . 2 1 

Weder aus der UN-Char ta noch aus dem Treuhandabkommen 
ergibt sich auf den ersten Bl ick eine klare Regelung hinsicht
l i c h des Verfahrens einer Beendigung der Treuhandschaft: 
Art.15 des Treuhandabkommens schreibt die Z u s t i m m u n g der 
Verwaltüngsmacht zu jeder Änderung oder Ablösung der Ver
tragsbedingungen vor, während Art .83 Abs. 1 der UN-Char ta 
nur die Zuständigkeit des Sicherheitsrats für Änderungen u n d 
Ergänzungen des Treuhandabkommens über strategische Zo
nen ausspricht. 2 2 D i e UN-Praxis bezüglich der schon beende
ten zehn Treuhandschaften - hier war auf die Empfehlung des 
Treuhandrats eine abschließende Entscheidung der General
versammlung gefolgt - , bietet für diesen Sonderfall eines stra
tegischen Treuhandgebiets insofern Anle i tung , als die sonst 
von der Generalversammlung wahrgenommenen Funktionen 
hier generell dem Sicherheitsrat zugeordnet sind. Es ist auch 
belegt, daß die Vereinigten Staaten bei Abschluß des Treuhan
dabkommens annahmen, der Sicherheitsrat müsse einer Been
digung des Abkommens z u s t i m m e n . 2 3 Auch die völkerrechtli
che Literatur geht ganz überwiegend schon auf Grund des bila
teralen Charakters eines Treuhandabkommens, w i e i h n der I n 
ternationale Gerichtshof i n seiner Entscheidung über den i n 
ternationalen Status Südwestafrikas bestätigt h a t , 2 4 von die
sem Erfordernis aus. 2 5 Daß der Sicherheitsrat n u n m i t vierjäh
rigem Abstand zu der Resolution des Treuhandrats bes t immt 
hat, das Treuhandabkommen trete h ins i cht l i ch des Treuhand
gebiets m i t Ausnahme Palaus außer Kraft - so die Formulie
rung der Resolution 683( 1990) - , könnte die Verfahrensfrage 
als akademisch entwerten. Sie hat allerdings auch i n den Bera
tungen des Sicherheitsrats zu Kontroversen geführt, als der 
amerikanische Botschafter von einer bloßen Bestätigung der 
erfolgten Beendigung des Treuhandabkommens durch den 
Treuhandrat sprach, andere Mitgl ieder dagegen dessen Ent
scheidungsbefugnis betonten. 

Es ging bei der Kompetenzfrage aber n icht mehr u m die Siche

rung des erforderlichen Entscheidungskonsenses, da die Sow
jetunion ihren Widerstand gegen den Statuswechsel der Pazi
f ik inse ln unter Hinweis auf die amerikanische Zusicherung, 
keine weiteren Militärbasen i n Mikrones ien zu errichten, i n 
der Sache aufgegeben ha t te . 2 6 Die USA waren vielmehr offen
sicht l ich bestrebt, die uneingeschränkte Gültigkeit ihrer 
schon vor der Befassung des Treuhandrats abgeschlossenen 
u n d gemäß einer Proklamation des US-Präsidenten Reagan 2 7 

Ende 1986 i n Kraft getretenen Assoziierungsabkommen m i t 
den Teilgebieten der Pazifikinseln nicht Zwei fe ln auszusetzen, 
die sich aus dem Z e i t p u n k t einer Terminierung der Treuhand
schaft erst auf Ende 1990 hätten ergeben können. 2 8 Die Ab
k o m m e n selbst machen ihr Inkrafttreten, anders als noch der 
gemeinsame Entwurf u n d m i t Ausnahme einiger Best immun
gen des Abkommens m i t den Marianen, von der Beendigung 
des Treuhandabkommens n icht abhängig. 
Ob die vorzeitige Ingeltungsetzung der A b k o m m e n über das 
bilaterale Verhältnis der Vertragsparteien hinaus völkerrecht
l i c h relevant war u n d i m Rahmen der Treuhandschaftsaufsicht 
durch die Vereinten Nationen hätte zur Sprache gebracht wer
den müssen, und ob die Entscheidung des Sicherheitsrats auf 
die Gestaltung dieser Verträge h ins i cht l i ch der völkerrechtli
chen Stellung, aber auch der poli t ischen Situation der Pazi
f ik inse ln hätte Einfluß ausüben können, läßt sich m i t Bl ick 
auf die aus der Entkolonisierungspraxis der Vereinten Natio
nen hervorgegangenen Grundsätze bezweifeln. Die vor dem Si
cherheitsrat vorgetragenen Stellungnahmen begnügen sich -
w i e auch die Resolution 683(1990) selbst - m i t einem Hinweis 
auf die Annahme der neuen Statusverträge i n Ausübung des 
Selbstbestimmungsrechts der Bevölkerungen, ohne auf die 
hierdurch begründeten Bindungen der Terri torien an die ehe
malige Verwaltungsmacht einzugehen. 

V. Gegenwärtiger Status der Inseln 

Aus den neugeordneten Beziehungen der USA zu den drei aus 
dem Treuhandstatus entlassenen Gebietsteilen der Pazif ikin
seln ergibt sich, w i e oben umrissen, eine besondere Beschrei
bung von deren Staatsgewalt. Die USA sind für Sicherheit u n d 
Verteidigung, i m Falle der Nördlichen Marianen, die sich als 
C o m m o n w e a l t h der Souveränität der Vereinigten Staaten u n 
terstellen, auch für die gesamten auswärtigen Angelegenhei
ten zuständig, während die interne Gewalt den pazifischen 
Terri torien obliegt. Doch auch hier f indet sich vielfach eine en
ge A n b i n d u n g an die USA u n d ihre innere Ordnung, etwa i n 
bezug auf das System der Besteuerung; offizielle Währung 
sämtlicher Gebiete ist der US-Dollar, wobei eine O p t i o n zur 
abgestimmten Einführung einer eigenen Landeswährung be
steht. Die USA stellen wesentliche Infrastrukturleistungen i n 
den Bereichen Kommunikationswesen, Verkehr, Erziehung 
u n d Gesundheit, zusätzlich zu den zunächst auf 15 Jahre h i n 
aus festgelegten u n d i h r e m Volumen nach stufenweise abneh
menden f inanziel len Hi l fen , zur Verfügung. 2 9 

Insgesamt ergeben sich Zweife l an der völkerrechtlichen 
Staatsqualität der drei Territorien, dies jedenfalls bei den 
Nördlichen Marianen, w e i l ihre Außenbeziehungen weitge
hend über die Staatsgewalt der Vereinigten Staaten vermi t te l t 
werden . 3 0 Die Marshall inseln u n d Mikronesien stehen aller
dings m i t t l e r w e i l e i n diplomatischen Beziehungen zueinander 
u n d zu anderen Staaten der Region (beispielsweise zu Neusee
land); sie wurden bereits vor der Entschließung des Sicher
heitsrats Mitglieder, teils auch Beobachter i n regionalen inter
nationalen Organisationen. 3 1 Die Assoziierungsabkommen le
gen auch hier (und unbeschadet einer grundsätzlichen Mög
l i chkei t zu einseitiger Kündigung) 3 2 so wesentliche Staats
f u n k t i o n e n i n die Hände der USA, daß Zweife l an souveräner 
Staatlichkeit erlaubt sind. 

Der Status aller dreier Gebiete w i r f t auch, vergegenwärtigt 
m a n sich insbesondere die noch unbeendete Auseinanderset-
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zung der USA m i t den Vereinten Nationen u m ihr Verhältnis 
zu Puerto Rico , 3 3 die Frage seiner Vereinbarkeit m i t den völker
rechtlichen Anforderungen an die Entlassung eines Gebiets 
aus einem Verhältnis der Kolonisierung auf. Ein solches ist die 
Treuhandschaft i n einem materiel len Sinne. 3 4 Maßgeblich ist 
Art .76 der UN-Charta , der Treuhändern die »Selbstregierung 
oder Unabhängigkeit« des verwalteten Gebietes als Entwick
lungsziele vorgibt, vor a l lem aber das i n A r t . l u n d 55 der Char
ta verankerte Selbstbestimmungsrecht i n Zusammen
hang m i t den für die Entkolonisierungspraxis bedeutsamen 
Resolutionen 1514(XV) u n d 1541(XV) der Generalversamm
lung von 1960 sowie der Resolution 2625(XXV) von 1970. 3 5 

Diese Rechtsgrundlagen fügen sich zu einem nicht i n allen 
Einzelheiten klaren Bi ld zusammen, das jedenfalls mehrere 
Formen für den i n freier Selbstbestimmung gewählten Status 
des entkolonisierten Terr i tor iums kennt. Neben der Unabhän
gigkeit von der ehemals beherrschenden Macht steht die Mög
l ichkei t einer Eingliederung i n einen bestehenden Staat oder 
der »free association', der freigewählten Verbindung m i t e inem 
solchen. Die Assoziierungsabkommen m i t den Föderierten 
Staaten von Mikronesien, den Marshall inseln sowie das noch 
n icht i n Kraft getretene A b k o m m e n m i t Palau greifen die Op
t i o n der »free association» auf, unter deren Bezeichnung sich 
bereits die Entkolonisierung einiger Gebiete unter neuseelän
dischem Einfluß vollzogen hatte. 
Obwohl sich i n der Praxis nur m i t Mühe Konturen eines 
schlüssigen Konzepts der freien Verbindung ausmachen las
sen, 3 6 entspricht die Stellung der drei Gebiete unter der Gel
tung der "Compacts of Free Association- den Anforderungen an 
ihre interne Eigenständigkeit, an den Prozeß ihrer selbstbe
s t i m m t e n Wahl des Assoziationsstatus u n d an dessen grund
sätzliche Veränderbarkeit etwa zugunsten der vollständigen 
Unabhängigkeit. Wie die (weit weniger expliziten) Abmachun
gen Neuseelands m i t den ehemals abhängigen Gebieten Cook
inseln und N i u e belegen, erkennen die Vereinten Nationen 
Einschränkungen der Verteidigungsgewalt des Ausmaßes, wie 
sie die Assoziierungsabkommen vorsehen, durchaus als m i t 
den Entkolonisierungsgrundsätzen vereinbar a n . 3 7 Zuneh
mend abgeschwächt scheint das unter dem Einfluß der -Erklä
rung über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale 
Länder und Völker« i n Resolution 1514 der Generalversamm
lung herausgebildete Festhalten der Vereinten Nationen an der 
Zielsetzung einer vollständigen Unabhängigkeit für entkoloni 
sierte Gebiete; es hat bei den Entschließungen des Treuhand
rats und des Sicherheitsrats über den Status Mikronesiens 
auch keine Rolle mehr gespielt. 
Die heutige Stellung der Nördlichen Marianen findet aller
dings k a u m ein Vorbild i n der Entkolonisierungspraxis; sie 
sind das einzige Treuhandgebiet, das sich i n eine dermaßen en
ge Beziehung zu seiner ehemaligen Verwaltungsmacht gesetzt 
hat, daß eine Bewertung an den Statustypus der Integration 
erinnert. Probleme liegen hier i n dem nur erschwerten Zugang 
der Marianen zur Wahl der Unabhängigkeit, i n der zugestande
nen Einflußmöglichkeit der USA auf die innere Verfassung u n d 
schließlich darin begründet, daß eine gleiche Vertretung der 
nordmarianischen Bevölkerung i m amerikanischen Kongreß, 
wie sie noch die Resolution 1541 der Generalversammlung for
dert, n icht gewährleistet i s t . 3 8 Die Vereinten Nationen haben 
zu diesen Punkten n icht Stellung bezogen, obwohl ihnen i n 
der Aufsicht über Treuhandschaften eine wesentliche Verant
w o r t u n g übertragen i s t . 3 9 

V I . Ausblick 

Zwischen dem Commonweal th der Nördlichen Marianen u n d 
den USA schwelt bereits e in tiefgreifender K o n f l i k t über die 
Anwendung bestimmter Regelungen ihres gemeinsamen Pak
tes, der die Marianen noch i n letzter M i n u t e veranlaßte, den 
Sicherheitsrat u m die einstweilige Aussetzung einer Entschei

dung zu ersuchen. 4 0 Dies blieb, trotz heftiger Interventionen 
Kubas i m Sicherheitsrat, ohne Erfolg u n d auch ohne Nieder
schlag i n dessen Entschließung v o m 22.Dezember 1990. Ge
genstand der Auseinandersetzung ist z u m einen die Kontrol le 
über die Ausbeutung der Meeresschätze i n der von den Nördli
chen Marianen beanspruchten ausschließlichen Wirtschafts
zone. Z u m anderen machen die USA legislative Kompetenzen 
über das C o m m o n w e a l t h geltend, die nach dessen Auffassung 
m i t seiner Befugnis zur Selbstregierung unvereinbar s i n d . 4 1 

Nachdem sich die Vereinten Nationen ihrer Aufsichtsrechte 
über diesen Teil des Treuhandgebietes Pazifikinseln begeben 
haben, können sie die Lösung des Konf l ik ts k a u m noch beein
flussen. Angesichts ihrer Zurückhaltung bezüglich der drei 
schon aus dem Treuhandstatus entlassenen Gebiete ist auch 
n icht zu erwarten, daß sie den noch ausstehenden Abschluß 
der formalen Entkolonisierung Palaus aktiver mitgestalten 
werden. So werden sich die Position der USA, die i h r Recht auf 
ungehinderten Betrieb nuklearer Systeme nicht aus dem Ver
handlungspaket des Assoziierungsabkommens herauslösen 
wol len , und das deutliche V o t u m der palauischen Bevölkerung 
gegen derartige nukleare Aktivitäten auf bilateraler Ebene 
ausgleichen müssen. Rolle und Erfolg der USA bei der Bewälti
gung der Golfkrise dürften der Mehrhe i t der Staaten Zurück
hal tung bei Versuchen nahelegen, k r i t i s c h auf ein Rechtsver
hältnis e inzuwirken, das die USA ganz offenkundig als für ihre 
militärischen Interessen besonders bedeutsam erachten. 
Materiale Entkolonisierung, n icht nur formellen Abschluß der 
Treuhandschaft, dürften die Inseln des Pazifik erst erreichen, 
wenn der Abbau nuklearer Sicherheitssysteme w i r k l i c h voran
k o m m t . Bis dahin könnten sie wir tschaf t l i ch u n d infras truktu
rel l von ihrer geographischen Befindlichkeit u n d dem daran 
sich knüpfenden strategischen Interesse profit ieren. Ob sie un
ter solchen Bedingungen z u m Ausbau kul ture l ler Identität f i n 
den, steht dahin. 
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Die Uruguay-Runde im Zeitverzug 
Testfall für eine verstärkt marktwirtschaftliche Welthandelsordung 

Im Rahmen des Internationalen Zoll- und Handelsabkom
mens (GATT), einer autonomen Organisation im Verband der 
Vereinten Nationen, einigten sich die Handelsminister der 
Vertragsparteien im September 1986 auf eine neue Handels
runde. Ein einvernehmlicher Abschluß, der nach mehrjähri
gen Verhandlungen für Ende 1990 geplant gewesen war, kam 
noch nicht zustande. Der Autor knüpft mit der folgenden Un
tersuchung an seinen im Vorfeld der 8. Welthandelsrunde in 
dieser Zeitschrift erschienenen Beitrag (Die Welthandels
ordnung im Spiegel des Protektionismus. Pragmatismus statt 
konzeptioneller Weitsicht, VN 1/1986 S.14ff.) an. 

R O L A N D WARTENWEILER 

Die heutige Herausforderung an die Welthandelsordnung leitet 
sich hauptsächlich aus der Beschleunigung der wir tschaf t l i 
chen Strukturanpassungsprozesse ab. Diese Realität erfordert 
zu ihrer erfolgreichen Bewältigung substantielle Kräfte. Für 
viele Länder ist dies der Anlaß, u m die Rollen des Staates u n d 
der Privatwirtschaft aus kurz- , m i t t e l - u n d langfristiger Sicht 
neu zu definieren. O b w o h l fortlaufend Fortschritte i m Abbau 
u n d i n der Beseitigung wachstumsverzögernder Verzerrungen 
u n d Rigiditäten über die Verstärkung flexiblerer Wirtschafts
s trukturen erzielt werden, bleibt noch v i e l zu t u n . Dies u m so 
mehr, als es i m m e r wieder zu Rückfällen k o m m t , best immte 
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Wirtschaftssegmente gezielt abgeschirmt werden u n d die ein
geleiteten Korrekturen oft m i t der D y n a m i k der wir tschaf t l i 
chen Evolut ion n icht Schritt halten. 
Zwar bezweifelt heute k a u m jemand mehr ernsthaft die Über
legenheit marktwirtschaf t l icher Theorien, doch stößt sich de
ren Umsetzung i n die wirtschaftspolitische Praxis noch al lzu 
oft an k a u m überwindbaren Hindernissen. Kurzsichtige natio
nale oder Partikularinteressen, die zuwei len m i t Argumenten 
des Existenz- oder Staatsschutzes verbrämt werden, führen zu 
einem hohlen Pragmatismus statt zu konzeptioneller Weit
sicht. Diese Erfahrung prägt auch den Gang der 8. Welthan
delsrunde, die i m Herbst 1986 i m uruguayischen Badeort Pun-
ta del Este als Uruguay-Runde lanciert worden ist u n d i m De
zember 1990 i n Brüssel hätte abgeschlossen werden sollen. 
Wegen Meinungsunterschieden, vor a l lem zwischen den grö
ßeren Welthandelspartnern, ist f re i l ich dieses Z i e l n icht er
reicht worden. Jetzt müssen die Verhandlungen der Uruguay-
Runde mühsam wieder angekurbelt werden, so daß eine Been
digung der laufenden Arbei ten zur Schaffung einer neuen u m 
fassenderen Welthandelsordung vor Ende 1991 k a u m zu erwar
ten ist. 
Die Uruguay-Runde ist damit i n Zeitverzug geraten. O b w o h l 
sie u n d ihre allfälligen Ergebnisse zweifellos i m Brennpunkt 
des allgemeinen Interesses stehen u n d als konkreter Testfall 
für eine vermehrt marktwirtschaf t l iche Welthandelsordung 
gelten können, sind auch ihre Verhandlungen i n ein weiteres 
weltwirtschaftspolitisches U m f e l d eingebettet. Es w i r d v ie l 
leicht besonders treffend anhand der Erkenntnisse zweier i n 
ternationaler Wirtschaftskonferenzen, die i n den vergangenen 
fünf Jahren durchgeführt worden sind, ausgeleuchtet. Es han
delt sich dabei u m die V I I . Handels- u n d Entwicklungskonfe
renz der Vereinten Nationen ( U N C T A D VII) i n Genf i m Som
mer 1987 u n d u m die Bonner Wirtschaftstagung i m Rahmen 
der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit i n Europa 
(KSZE) i m Frühjahr 1990. Als Augenblicksbilder stehen beide 
stellvertretend für wirtschaftspolitische Evolutionsprozesse, 
die sich m i t noch v ie l wirklichkeitsnäherer Virulenz i n der 
n u n verlängerten 8. Welthandelsrunde wiederfinden. 

Die Genfer Plattform der UNCTAD VII 

Das i n Genf von der U N C T A D V I I verabschiedete Strategiepa
pier, die Schlußakte (Text: U N Publ. E.88 I I . D . l , S6ff.), enthält 
i n h a l t l i c h i m wesentlichen zwei entscheidende Feststellun
gen: Abkehr von einer verfehlten Polarisierung zwischen Län
dern unterschiedlichen Entwicklungsstandes und wiederer
wachtes Vertrauen i n die marktwir tschaf t l i chen Lenkungs
kräfte. I m Zuge zunehmender internationaler Wirtschaftsver
flechtungen erhielt damit der Nord-Süd-Dialog eine neue D i 
mension. Bisher strebten die Länder auf der südlichen H a l b k u 
gel des Globus ein M a x i m u m an H i l f e i n allen Wirtschaftsbe
reichen an, ohne sich gleichzeitig zu eigenen Anstrengungen 
zu verpflichten. N u n wurde nüchtern festgeschrieben, daß der 
länderbezogene Stand der wirtschaft l ichen E n t w i c k l u n g derart 
heterogen u n d die wirtschaftspolit ischen Interdependenzen 
derart groß geworden sind, daß jeder Weltwirtschaftspartner 
nach Maßgabe seiner Möglichkeiten einen angemessenen Bei
trag z u m Wohlstand der Weltgemeinschaft leisten muß. Der 
auf mult i lateraler Ebene erkennbare Trend zu mehr Rationali
tät i n der Gestaltung weltwirtschaft l icher Nord-Süd-Beziehun
gen bestätigte sich. 
Die Genfer Plat t form vermit te l t gleichzeitig eine liberale w i r t 
schaftspolitische Zielvorgabe, wie sie bis dahin i n dieser the
matisch umfassenden und trotzdem recht konzisen Form i n 
der U N C T A D nie formul ier t worden ist. Der ordnungspolit i 
sche Stimmungswandel führt v o m ehemaligen Glauben der 
U N C T A D an die 'Verwaltungsfähigkeit« von Völkswirtschaften 
weg zu einem größeren Vertrauen i n die Lenkungskräfte des 
marktwir tschaf t l i chen Wettbewerbs, des wel twir tschaf t l i ch 
wicht igsten Wachstumsmotors. Freilich w i r d ebenso n icht ver

kannt, daß der marktwir tschaf t l i chen Philosophie i m natio
nalstaatlichen Denken der heutigen Welt politische u n d sozia
le Grenzen gesetzt sind. Daran ändert auch die Tatsache 
nichts, daß i n den letzten Jahren neben den marktwirtschaf t 
l i c h orientierten Industriestaaten eine zunehmende Z a h l von 
Ländern der D r i t t e n Welt dem vernünftigen Zei t t rend nach 
mehr Liberalismus i n der Binnen- u n d Außenwirtschaftspoli
t i k m i t konkreten Taten gefolgt ist. M i t solchen Rezepten ha
ben einige »Entwicklungsländer« w i e z u m Beispiel Taiwan, 
Hongkong oder Südkorea sogenannte Industriestaaten w i e et
wa Irland, Portugal oder Griechenland wir tschaf t l i ch überholt 
u n d inzwischen bereits deut l ich hinter sich gelassen. 

Zerfall zentralgelenkter Planwirtschaftsmechanismen 

Die Bonner KSZE-Wirtschaftskonferenz fand i m Frühjahr 1990 
m i t t e n i n einer Periode eines zunehmend rascheren Zerfalls 
der zentralgelenkten Planwirtschaftsmechanismen i n Osteu
ropa statt. Die Veranstaltung setzte i n dieser unruhigen Über
gangsphase zwar keine Signale, begleitete aber die konkrete 
wirtschaftspolit ische E n t w i c k l u n g i n Europa m i t v i e l Verbalis
mus u n d m i t einem langfädigen Schlußdokument (Text: Bulle
t i n , Nr.46, Bonn, 19.4.1990) i n die Z u k u n f t . Es ist geprägt v o m 
gesamteuropäischen Aufbruch zu marktwir tschaf t l i chen Prin
zipien u n d dem indirekten Eingeständnis, daß die marxis t i 
sche Wirtschaftsphilosophie längerfristig zu Rückständigkeit 
u n d der wirtschaft l iche Staatsdirigismus sich selbt i n eine Exi
stenzkrise führt. Ein theoretisches »Konkurrenzmodell« z u m 
Wirtschaftsliberalismus er l i t t damit anerkannterweise i n der 
Praxis Schiffbruch und mußte als denkbare Alternat ive zur Ge
staltung weltwirtschaft l icher Beziehungsnetze w o h l endgültig 
beiseite gelegt werden. Diese i n Bonn erst i n schwammiger 
Form angedeutete Feststellung hat die jüngste E n t w i c k l u n g 
m i t aller Deut l i chke i t bestätigt. 
Die KSZE-Tagung war aber ebenso geprägt v o m Gebaren der 
Europäischen Gemeinschaften (EG) auf einen wirtschaftspoli
tischen Führungsanspruch auf europäischer u n d globaler Ebe
ne. Das Verhalten, das sich i n einer Demonstrat ion der w i r t 
schaftlichen Macht ausdrückte, war u n d ist teilweise eine Fol
ge der vielfältigen natürlichen Kompetenzspannungen z w i 
schen der Brüsseler Kommiss ion als Exekutivorgan u n d dem 
EG-Ministerrat als eigentlichem Entscheidungsträger für ge
meinschaftliche Angelegenheiten. Diese interne Integrations
problematik führt zu einer gewissen Halsstarrigkeit gegen au
ßen, was oft unter dem Begriff einer »Festung EG« zusammen
gefaßt w i r d . Sie ist das Ergebnis der offensichtlichen Unfähig
kei t der EG, die föderal ausgerichtete innere Entscheidungs
s truktur über die als M a c h t z e n t r u m organisierte Brüsseler 
Kommiss ion sachgerecht i m internationalen Maßstab echter 
Multilateralität einzubetten. M i t anderen Worten w i l l die EG 
nach dem wirtschaft l ichen Zusammenbruch i n Osteuropa auf 
dem internationalen Parkett eine Position einnehmen, zu der 
sie w o h l die wirtschaft l iche Potenz, aber keine genügend ge
reifte u n d abgeklärte politische und demokratische Legi t imi 
tät besitzt. 
Das verstärkte EG-Selbstbewußtsein hat i m Konzert m u l t i l a 
teraler Handelsverhandlungen seine besondere Bedeutung, 
w e i l es an Gegenkräften mangelt. Japan als etablierte W i r t 
schaftsmacht i m pazifischen Raum fällt für eine solche Rolle 
aus, w e i l es sich t radi t ionel l einer asiatischen Zurückhaltung 
befleißigt, internat ional gezielt e in niedriges Profil pflegt u n d 
ohnehin weitgehend eine Reaktionspol i t ik betreibt. Die Inter
essengemeinschaft kleinerer Länder, die sich i n der Vorberei
tungsphase der 8. Welthandelsrunde bildete, ist wieder ausein
andergefallen. Diese Gruppe, die einige Dutzend kleinerer 
Länder quer über den Globus zu einer lockeren Einheit zusam
menfaßte, formte sich damals ad hoc m i t dem gemeinsamen 
Zie l , die Multilateralität der handelspolitischen Verhaltens
ordnung zu verteidigen u n d gleichzeitig die Aufnahmefähig
kei t der drei größten Weltwirtschaftsmärkte so offen w i e mög
l i c h zu halten. Sie trat ehemals als »Machtpotential der großen 
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Zahl« i n Erscheinung, ist aber heute nicht mehr existent. So 
verbleiben als Gegenpol zur EG eigentlich nur die Vereinigten 
Staaten, die i m Zuge der umbruchbedingten Schwäche der 
Sowjetunion ihr herausragendes politisches u n d militärisches 
Gewicht gerade jüngst i n der Golfkrise bewiesen haben. Auf 
wirtschaftspoli t ischem Gebiet stößt f re i l ich Washingtons 
Kampf für einen freien Welthandel, für eine Stärkung der libe
ralen B o l l w e r k f u n k t i o n des G A T T und damit für die Uruguay-
Runde auf z u m Teil sicherlich berechtigtes Mißtrauen. Die 
Anstrengungen w i r k e n nämlich insofern eingeschränkt glaub
würdig, als sie al lzu oft konzeptionslose wirtschaft l iche Tages
p o l i t i k vor dem Hintergrund offensichtlicher nationaler I n 
teressenpolitik u n d eines kurzlebigen Kongreßlobbyismus w i 
derspiegeln. 

Anspruchsvolle Herausforderung 

Die Existenz dieses machtpoli t ischen Bipolarismus EG-USA 
i n weltwirtschaftspoli t ischen Verhandlungen hat konkrete 
Auswirkungen auf den Gang der Uruguay-Runde. D i e beiden 
Weltwirtschaftsmächte stehen zwar sachlich berechtigt i m 
M i t t e l p u n k t des Seilziehens, erweisen sich jedoch als außer
stande, als eigentliche Zugpferde der 8. Welthandelsrunde zu 
w i r k e n . Das Fehlen von Triebkräften, die n icht an inneren W i 
dersprüchen zerrieben werden, führte fast zwangsläufig z u m 
Unvermögen, die Uruguay-Runde fristgerecht i n der vorgege
benen vierjährigen Verhandlungsperiode abzuschließen. Zwar 
blieb aus ordungspolitischer Sicht die Marktwirtschaf tsphi lo
sophie w e l t w e i t i m A u f w i n d , doch fehlten i h r durchsetzungs
kräftige Protagonisten, welche die anspruchsvolle Herausfor
derung zielgerecht aufgriffen. Dieses M a n k o ist bis heute n icht 
behoben u n d w i r k t hemmend auf eine fortschrittsgerichtete 
Wiederbelebung der Verhandlungen der Uruguay-Runde nach 
dem Debakel des Brüsseler Ministertreffens Anfang Dezember 
1990. 
Gerechterweise ist dabei einzuräumen, daß m i t der 8. Welt
handelsrunde eine Aufgabe i n Angri f f genommen worden ist, 
die sämtliche bisherigen weltwirtschaftspoli t ischen Vorhaben 
auf mult i lateraler Ebene an Umfang u n d allfälliger Wirkungs
tiefe sprengt. Die Uruguay-Runde m i t i h r e m hinreichend prä
zisen und liberal orientierten Pflichtenheft greift m i t i h r e m 
bearbeiteten Themenkatalog wei t über die tradit ionelle Han

delspolit ik, bei der Zol l tar i fe u n d mengenmäßige Beschrän
kungen des Warenverkehrs i m M i t t e l p u n k t standen, hinaus. 
Die Verhandlungen konzentrieren sich auf die Fortschreibung 
und Anpassung einer grundsätzlich liberalen Außenwirt-
schaftsordung m i t ihrer binnenwirtschaft l ichen Abstützung 
u n d Flankierung - also auf nichts anderes als auf die Skizze ei
nes Grundkonzepts einer künftigen, wel twei t gültigen W i r t 
schafts- und Wettbewerbsordung. Die Welthandelsgemein
schaft arbeitet i n der Uruguay-Runde daran, das einsatzfähige 
Ordungssystem schlechthin zu überprüfen u n d nach Bedarf 
neue Instrumente einzubauen. 
Das G A T T m i t seinen Vertragsverpflichtungen u n d seinem 
weiten, i n der Uruguay-Runde noch zu definierenden Wir
kungsfeld dient diesem Vorhaben als Vehikel. Es hat sich näm
l i c h i n den n u n über vierjährigen Verhandlungen gezeigt, daß 
der bestehende Verhaltensrahmen zu eng ist u n d hinter der tat
sächlichen E n t w i c k l u n g zurückhängt. Er bedarf aus diesem 
Grund einer tiefgreifenden Revision. I n der Tokyo-Runde war 
die Chance zur rechtzeitigen Remedur einer bereits angeschla
genen GATT-Ordnung verpaßt worden. Systemimmanente 
Grundsatzprobleme wurden vielmehr m i t einer Verstärkung 
von Fehlentwicklungen der Vergangenheit m i t pragmatischer 
Unbekümmertheit akzentuiert . Als Stichworte genügen hier 
der kurze Hinweis auf die Aushöhlung des GATT-Prinzips der 
Meistbegünstigung durch eine unqualif izierte Sonderbehand
lung der Länder der D r i t t e n Welt oder die welthandelspolit isch 
unausgegorene Präferenzierung von Z o l l u n i o n e n u n d Freihan
delszonen. 
Die Berücksichtigung von für das GATT-System neuen Ver
handlungsbereichen i n der 8. Welthandelsrunde belegt einen 
weiteren Mangel aus der Vergangenheit. Die isolierte vertrags
rechtliche Erfassung des wel twei ten Warenverkehrs bedarf i m 
Zuge einer zunehmenden wel twir tschaf t l ichen Vernetzung ei
ner Ergänzung u n d Abrundung durch vergleichbare m u l t i l a t e 
rale Rechtsbindungen i n anderen außenwirtschaftlich relevan
ten Aktivitäten. Während i m monetären Bereich die Zustän
digkeit der Bretton-Woods-Institute (Internationaler Wäh
rungsfonds u n d Weltbank) unbestri t ten ist, zeigen sich be im 
grenzüberschreitenden Transfer von Arbeitsleistung u n d Wis
sen Lücken. Zwar gibt es einige weltweite Sektoralorganisatio
nen u n d -organe (zum Beispiel die Linienschiffahrtskonfe
renz oder die Internationale Zivi l luf t fahrt -Organisat ion 

Das Welt-Handelsgeflecht 
H a n d e l s s t r ö m e 1989 
i n M i l l i a r d e n Dol lar 

Asien/ 
Pazifischer 

Raum 

Eine zunehmende Gewichtsverlagerung läßt 
sich im Welthandel beobachten; die EG ist 
dabei das mit Abstand größte Schwerge
wicht. Der Handel der 12 EG-Mitgliedslän
der untereinander erreichte 1989 einen Wert 
von 680 Mrd US-Dollar und damit rund 
60 vH der gesamten EG-Exporte. In den bei
den anderen wichtigen Handelszentren der 
Welt - im amerikanischen Handelsraum mit 
den USA als Kernland und im asiatisch-pazi
fischen mit Japan als Schwerpunkt - ist der 
Handel der Beteiligten untereinander nicht 
einmal halb so intensiv wie in Europa. Han
delsströme verschiedener Stärke verbinden 
die Handelsräume miteinander. Das Schau
bild zeigt, daß der Handel über den Pazifik, 
also zwischen den beiden Amerikas und dem 
asiatisch/pazifischen Raum, beträchtlich 
stärker ist als der Handel über den Atlantik, 
also zwischen der EG und den beiden Ameri
kas. Fachleute meinen, daß der Pazifik in Zu
kunft noch sehr viel mehr zu einem Ozean 
wird, der die dynamischsten und vielverspre
chendsten Wirtschaftsregionen der Welt mit
einander verbindet. Der Handel über den At
lantik, zwischen der neuen und der alten 
Welt, wird da nicht mithalten können. 
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(ICAO) oder die Weltorganisation für geistiges Eigentum (WI
PO)) m i t eigenen Durchsetzungsinstrumenten, doch fehlen die 
festigenden Querstreben an diesem mult i la teralen Konstrukt i 
onswerk. A l l dieser Themenkomplexe n i m m t sich die U r u 
guay-Runde an. Dabei ist wei terh in die Frage offen, ob allfälli
ge Ergebnisse i n Dossiers wie dem grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel oder den industr ie l len Eigentumsrech
ten tatsächlich i n das GATT-System einzubeziehen oder ob 
Verlagerungen von solchen Ergebnissen auf Parallelorgane vor
zuziehen sind. Angesichts der vermuteten Schwerfälligkeit i n 
der Handhabung eines themenumfassend erweiterten GATT-
Instrumentariums wäre es w o h l vorzuziehen, mögliche neue 
mult i laterale Verhaltensgrundsätze i m grenzüberschreitenden 
Transfer von Arbeits- u n d Wissensleistungen jeweils i n eine 
»geordnete« Eigenständigkeit einzubringen. 

Opportunität einer Gesamtlösung 

I n i h r e m ordungspolitischen Fundus setzt die Uruguay-Runde 
grundsätzlich auf die wachstumspolitische Überlegenheit des 
liberalen Ansatzes, also auf die Gewährleistung möglichst of
fener Märkte. Die einschlägige Theorie besagt nämlich, daß 
Wachstum u n d Wohlstand eng m i t einer effizienten internatio
nalen Arbeitstei lung und aktiven Außenwirtschaftsbeziehun
gen verbunden sind. Als logischer Schluß ergibt sich damit , 
daß langfristig eine möglichst liberale Welthandelsordnung al
len Ländern nützt, w e i l offenere u n d wettbewerbsintensivere 
Märkte le tz t l i ch zu einem regeren internationalen Warenaus
tausch führen. I n der 8. Welthandelsrunde w i r d dieses Z i e l an
gestrebt über eine Verbesserung des Marktzugangs durch den 
Abbau tradit ioneller Handelshemmnisse, über die normative 
Stärkung u n d Erweiterung der mult i la tera len Ordnung m i t der 
Festlegung einer effektiven u n d durchsetzbaren D i s z i p l i n so
wie über die Steigerung der Reaktionsfähigkeit des liberalen 
Regelsystems auf das sich wandelnde weltwirtschaft l iche U m 
feld. Diese Verhandlungstriologie hat nur einen außenwirt
schaftspolitischen Sinn, wenn sie auf einem einigermaßen so
l iden Fundament ruht . Das spricht für die Opportunität einer 
Gesamtlösung, i n der alle Verhandlungspartner ihre originären 
Eigeninteressen i n irgendeiner Form wiederfinden. 
Die Zahl der Mitgl ieder der Uruguay-Runde ist inzwischen auf 
n icht weniger als 108 Länder unterschiedlichsten Entwick
lungsstandes gestiegen. Die offensichtliche Verzahnung ver
schiedenster wirtschaft l icher Interessen läßt ahnen, daß Teil
lösungen n icht mehr denkbar sind, sondern zwingend ein aus
gewogenes Gesamtpaktet geschnürt werden muß. Der u m 
fangreiche Themenkatalog der 8. Welthandelsrunde, w i e er aus 
der Zusammenstel lung »Umrisse eines Gesamtpakets der 
Uruguay-Runde- hervorgeht, läßt sich zur Vereinfachung der 
verhandlungspolitischen Beziehungskräfte i n vier zentrale 
Problemkreise, die sogenannten Essentials, aufgliedern: 

• substantielle u n d progressive Liberalisierung i m Agrarhan-
del über marktgerechtere nationale Landwirtschaftspoli t iken 
u n d über eine sukzessive Öffnung der Agrarmärkte; 
• Stärkung der GATT-Regeln, insbesondere über eine Neuin
terpretation der Schutzklausel (GATT-Art ikel XIX) zur Aus
merzung bilateraler Grauzonenmaßnahmen sowie über 
marktkonformere Regeln i n der Subventions- und A n t i - D u m 
ping-Poli t ik ; 
• Verbesserung des Marktzugangs i m Warenverkehr durch ei
nen weiteren Abbau tarifärer u n d quantitativer Handels
hemmnisse. Hier hat der stufenweisen Abbau des Sektoralpro
tekt ionismus i m Text i l - u n d Bekleidungshandel, wie er seit 
Jahrzehnten i m Rahmen des Multifaserabkommens (MFA) be
trieben w i r d , für die Länder der D r i t t e n Welt eine sinnträchtige 
Bedeutung; 
• Erstellen eines neuen mult i la tera len Regelwerks für den 
grenzüberschreitenden Dienstiustungsverkehr, u m die heute 
auf mult i lateraler Ebene bestehende Lücke auszufüllen. 
Aus diesem gerafften Interessenspektrum lassen sich für einen 
nach w i e vor anvisierten Abschluß der Uruguay-Runde denk-
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Umrisse eines Gesamtpakets der Uruguay-Runde 

Warenhandel 

1. Protokoll über einen konsolidierten Abbau tarifärer und 
nichttarifärer Handelshemmnisse auf industrielle und ge
werbliche Waren sowie auf Rohstoffe und tropische Erzeug
nisse; 

2. Vereinbarung über Ursprungsregeln; 
3. Regelung für das Wareninspektionswesen; 
4. Änderung von Kodizes der 7. Welthandelsrunde (Tokyo-

Runde) über die Subventions- und Anti-Dumping-Politik, 
die technischen Handelsbeschränkungen, die Einfuhrlizen
zen, die Zollwertberechnung und das öffentliche Beschaf
fungswesen; 

5. Liberalisierung und Regelsystem im Agrarhandel; 
6. Übergangsregeln zur Auflösung des Multifaserabkommens 

(MFA); 
7. Revision oder Neuinterpretation von GATT-Artikeln über 

die Schutzklausel, die Zollunionen und Freihandelszonen, 
die Staatsunternehmen, die Zollgebühren und anderen Ab
gaben, die Ausnahmeermächtigungen (»waiver-), über die 
Nicht-Anwendung der GATT-Akte in besonderen Fällen so
wie über die Änderung von Zolltarifkonzessionen; 

8. Realisierung eines effizienteren GATT-Streitschlichtungs-
verfahrens; 

9. Verbesserung der Funktionsweise des GATT-Systems, un
ter anderem über eine Aktualisierung der Überwachungs
und Entscheidungsmechanismen sowie über eine vermehr
te ministerielle Beteiligung; 

10. Vereinbarung über handelswirksame Investitionspolitiken; 
11. Regelung handelsbezogener Aspekte der industriellen 

Eigentumsrechte einschließlich des Handels mit Nachah
mungen und Fälschungen; 

Handel mit Dienstleistungen 

12. Allgemeines Abkommen über den Handel mit Dienstlei
stungen mit sektoralen Anhängen über das maritime 
Transportwesen, die Binnengewässertransporte, den Stra
ßenverkehr, die Luftfahrt, das Telekommunikationswesen, 
die Wanderarbeitnehmer, den Audio-Video-Sektor und die 
Finanzdienste. 

Im Anhang des Verhandlungspakets geht es um die Grund
elemente einer multilateralen Handelsorganisation. 

bare Schnittstellen zu möglichen Kompromissen ableiten. 
Auch nach dem Brüsseler Mißerfolg w i r d sich das Kräftemes
sen i n der konkreten Verhandlungspraxis wei terh in auf ein 
wechselseitiges Geben u n d Nehmen i n diesen vier Bereichen 
konzentrieren; dies w i r d i m Englischen so bi ldhaft m i t 'trade
offs- umschrieben. Auf eine sukzessive Öffnung der Agrar-
märkte setzen vor a l lem die tradit ionel len Exportländer für 
Landwirtschaftserzeugnisse, die i n der sogenannten Cairns-
Gruppe locker zusammengefaßt sind, u n d die Vereinigten 
Staaten; i n anderen Bereichen sind sie dagegen eher weniger 
konzessionsfreudig u n d oft ausgesprochen zurückhaltend. Die 
EG t u t sich ihrerseits agrarpolitisch außerordentlich schwer, 
möchte aber i m Handel m i t Dienstleistungsrechten — u n d bei 
den industr ie l len Eigentumsrechten - bessere mult i laterale 
Verhaltensregeln erreichen. Viele Staaten der D r i t t e n Welt u n d 
kleinere Industrieländer erwarten von der 8. Welthandelsrunde 
grundsätzlich einen verbesserten Zugang zu aufnahmefähigen 
Auslandsmärkten und griffigere GATT-Regeln, u m damit das 
Machtdikta t der wirtschaft l ichen Großmächte mul t i l a te ra l 
einzubinden. Diese letztere Gemeinschaft von Zweckinteres
sen spaltet sich fre i l ich wieder, wenn es u m eine agrarwirt-
schaftliche Liberalisierung oder u m dienstleistungs- u n d pa
tentpolit ische Regelungen geht. 

Zwei zukunftsgerichtete Wege 

Trotz aller negativer Aspekte, die der durch mangelnde Kon
sensbereitschaft erzwungenen Verlängerung der Uruguay-Run
de anhaften, bleibt die i n über vier fahren erarbeitete, f re i l i ch 
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unvollendete Substanz des anvisierten Gesamtpakets erhal
ten. Ein fristgerechter Abschluß u m jeden Preis konnte u n d 
kann nicht Z i e l einer 8. Welthandelsrunde sein, die ihren ur
sprünglichen Anforderungen gerecht werden w i l l . Viel leicht 
brauchten die weiter laufenden Handelsverhandlungen ein sol
ches, hoffent l ich heilsames Ereignis w i e i n Brüssel u n d eine 
Bedenkpause, u m über die Rückbesinnung auf die Prämissen 
weltwirtschaftspolit ischer Vernunft neue Kräfte freizuma
chen. Offensichtl ich war die Weltgemeinschaft zu jenem Zeit 
p u n k t einfach noch n icht reif genug, u m den zusätzlichen, 
grundsätzlich geforderten marktwirtschaft l icheren Elan zu 
entwickeln . Freilich ist gleichzeitig warnend festzuhalten, daß 
nach wie vor da u n d dort Bestrebungen n icht fehlen, m i t ei
n e m pol i t i sch mot iv ier ten Kuhhandel ein sich abzeichnendes 
marktwir t schaf t l i ch gesundes Ordnungssystem zu unterlau
fen. Auffal lend sind solche Versuche vor a l lem i m Agrarhandel, 
wo m i t der Augenwischerei von Prozentzahlen die mangelnde 
Bereitschaft verdeckt werden soll, z ielkonforme Regeln auszu
arbeiten. Fragwürdiges - w e i l m i t einem handelspolitischen 
u n d rechtlichen Selbstbedienungsladen vergleichbar - zeich
net sich auch bei der Behandlung des grenzüberschreitenden 
Dienstleistungsverkehrs u n d der handelsbezogenen Aspekte 
der industr ie l len Eigentumsrechte ab. 
Leider sind es gerade die beiden größten Weltwirtschaftsmäch
te, die tendenziell zu solchen ideologischen Sündenfällen nei
gen. Das oft erratische u n d nur beschränkt sachlich fundierte 
Verhandlungsgebaren der Vereinigten Staaten zeugte nämlich 
keineswegs i m m e r von marktwirtschaf t l icher Konsequenz. I m 
bisherigen Verhandlungsverlauf vollzog Washington zu oft i n 
wicht igen Substanzfragen Kehrtwendungen oder durchbrach 
die grundsätzlich liberale Ausr ichtung der amerikanischen 
Wirtschaftspol i t ik m i t Schutzbegehren einseitiger Partikular
interessen. Daß sich ferner die EG m i t ihrer internen entschei
dungspolitischen Schwerfälligkeit als Impulsgeber zu markt 

wirtschaft l icher D y n a m i k i n der Uruguay-Runde nicht eignet, 
zeigen die lamentablen Bemühungen u m eine Reform der eige
nen kostspieligen Agrarpol i t ik . I m m e r h i n ist gleichzeitig fest
zuhalten, daß die bekundete Bereitschaft z u m Weiterverhan
deln i n der Uruguay-Runde die Gefahr von handelspolitischem 
Chaos u n d von Handelskriegen vorerst praktisch ausschließt. 
Ein derartiges Vorgehen würde die weiterlaufenden Anstren
gungen zur Erarbeitung einer verstärkt marktwir tschaf t l i chen 
Welthandelsordnung torpedieren. Daran hat k e i n Land, n icht 
e inmal eines aus dem Kreise der mächtigsten Handelsnatio
nen, e in Interesse. 
N u r zwei Wege führen i n eine hoffnungsvolle handelspolit i 
sche Z u k u n f t : Die Teilnehmer der Uruguay-Runde müssen er
stens v o m kurzsichtigen Pragmatismus des nationalstaatl i
chen u n d part ikularen Egoismus des wirtschaftspolit ischen 
Tagesgeschäfts zurückfinden z u m Grundsatzverständnis, daß 
le tz t l i ch wirtschaftspolitischer Liberalismus sowie m u l t i l a t e 
ral ausgehandelte und abgesicherte Verhaltensregeln i m Wa
ren- u n d Dienstleistungsverkehr langfristig allen W e l t w i r t 
schaftspartnern gemeinsam am meisten nützen. Bis f re i l ich 
i m zähen Ringen ein stärker marktwirtschaft l iches Ordnungs
system erarbeitet ist, g i l t es zweitens, das nach wie vor verfüg
bare liberale GATT-Ins t rumentar ium trotz seiner zweifellos 
bestehenden Unvollständigkeit und Überholungsbedürftigkeit 
auch tatsächlich anzuwenden. So hat etwa der Einsatz des 
GATT-Schlichtungsverfahren bei bilateralen Handelszwisten 
i n den fahren seit der Lancierung der Uruguay-Runde verschie
dene Länder zu handelspolitischen Liberalisierungsmaßnah
men, also zu Schritten i n die richtige Richtung, veranlaßt. Bei 
Agrarerzeugnissen und landwirtschaft l ichen Verarbeitungspro
dukten stellten z u m Beispiel Japan, Kanada u n d Südkorea fest, 
daß der sicherlich revisionsbedürftige GATT-Rechtsrahmen 
doch wirkungsvollere marktwir tschaf t l i che »Zähne- hat, als 
gemeinhin angenommen w i r d . 

In einer feierlichen Sitzung des Europäischen Parlaments am lö.Aphl in Straßburg wandte sich UN-Generalsekretär Javier Pérez de Cuéllar der 
Weltlage nach dem Ende der multinationalen Militäraktion gegen Irak zu. Unter dem Beifall der Abgeordneten hielt er fest: »Der Sieg der al
liierten ... Staaten über Irak ist genaugenommen kein Sieg der Vereinten Nationen, denn es war nicht ihr Krieg.« Doch habe es sich um eine 
»multilaterale Aktion, die von den Vereinten Nationen autorisiert und damit legitimiert« war, gehandelt. - Auf dem anläßlich seines Besuchs 
gegebenen Empfang im Straßburger Rathaus traf der Generalsekretär unter anderem mit der französischen Liberalen Simone Veil, der ersten 
Präsidentin des Europäischen Parlaments nach Einführung der Direktwahl, zusammen (rechts im Bild der jetzige Präsident, der sozialistische 
spanische Abgeordnete Enrique Baron Crespo). 

! j 
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Eine der entscheidenden historischen Ver
änderungen i n der Gestaltung der interna
tionalen Beziehungen ist zweifellos die 
sprunghafte Zunahme der multilateralen 
Diplomatie i n unserem Jahrhundert. Und 
i n Anbetracht der immer zahlreicheren 
globalen Probleme ist ihre bedeutsamste 
Ausformung der universale Multilateralis
mus i m Rahmen des UN-Systems. Doch so 
jung (nach historischen Zeitmaßstäben) 
der heutige Multilateralismus noch ist, es 
ist auch schon seine Krise ein internationa
les Thema. Womit nicht zuletzt auch seine 
Bedeutung und die Zäsur deutlich wird, die 
durch ihn i n der Tradition internationaler 
Beziehungen entstanden ist. 
Hatten sich früher Staaten und Regierun
gen vorwiegend auf dem Schlachtfeld zur 
gemeinsamen Führung von Kriegen zusam
mengefunden, so treffen sie sich heute, 
wenn auch nicht ausschließlich, so doch 
mehr und mehr am Konferenztisch zur 
Führung von gemeinsamen Verhandlun
gen. Waren früher multilaterale Konferen
zen i m wesentlichen Konferenzen von Sie
germächten, die sich nach einem gewonne
nen Krieg die Beute teilten, so gewinnt 
heute sogar i n solchen Zusammenhängen 
die multilaterale Diplomatie ein eigenes 
Gewicht. Weder nach dem Zusammen
bruch des Sowjetimperiums i n Osteuropa 
noch nach dem Krieg i n der Region des Per
sischen Golfs kann und wird eine für das 
künftige Zusammenleben der betroffenen 
Staaten angestrebte neue Ordnung eine 
von den Siegermächten diktierte Ordnung 
sein. 
Schwellenereignis und Vorläufer des heuti
gen Multilateralismus war der Wiener Kon
greß. Er war zwar ein Kongreß von Sieger
mächten. Aber m i t dem Ziel einer umfas
senden, multilateral ausgehandelten euro
päischen Ordnung war er doch schon mehr 
als das bis dahin traditionelle Teilen von 
Beute. Für die heutigen multilateralen Zu
sammenhänge ist von Interesse, daß i n i h m 
bereits all die Elemente enthalten waren, 
die heute zum Kern multilateraler Konfe
renzen und den m i t ihnen durchgeführten 
internationalen Auseinandersetzungen ge
hören: die einer Konferenz vorangehende 
Auseinandersetzung über die A r t der Kon
ferenz; der Streit darüber, wer zur Konfe
renz eingeladen werden soll; die Rolle der 

Großmächte und die von kleineren Staa
ten; die Frage des Abstimmungsmodus; 
Fragen der Einrichtung von Kommissionen 
und der Teilnahme an ihnen; die Forderung 
nach Einrichtung einer Folgeorganisation, 
einer 'Maschinerie«, nach Abschluß der 
Konferenz zur Sicherstellung der Verwirkli
chung von deren Ergebnissen - und so 
fort. 
Diese Elemente des neuzeitlichen Mul t i la 
teralismus und manche mehr sind auch 
das Thema der nun m i t einer Neuauflage 
des ersten und m i t der Herausgabe des 
zweiten Bandes vollständig vorliegenden 
Studie, die der frühere niederländische 
Diplomat Johan Kaufmann nach fast 40j äh
riger, vor allem i m UN-System gesammel
ter Erfahrung m i t dem heutigen (von i h m 
m i t dem Terminus technicus 'Konferenz
diplomatie- erfaßten) Multilateralismus 
erarbeitet hat. Er w i l l m i t ihr darstellen, 
was die Konferenzenwelt i m Innersten zu
sammenhält. Er bedient sich dabei nicht 
der bei fast allen Darstellungen des M u l t i 
lateralismus angewandten deduktiven Me
thode, m i t der m i t schnellem und kräfti
gem Zugriff auf das Ganze versucht wird, 
eine A r t Charakterologie des internationa
len Konferenzgeschehens zu erstellen. Viel
mehr stellt er, nicht ohne gewisse Detail
besessenheit und m i t dem Mut , einen trok-
kenen Stoff trocken zu präsentieren, das 
Faktische des multilateralen Konferenzge
triebes dar und verzichtet dabei erklärter
maßen auf Schlußfolgerungen und Wertun
gen. 
In dem ersten Band wird so, ausgehend von 
einer allgemeinen Darstellung der Konfe
renzdiplomatie, der für internationale Kon
ferenzen typische EntScheidungsprozeß zu
nächst generell und anschließend mehr i m 
einzelnen unter seinen organisatorischen 
und personenbezogenen Aspekten behan
delt. Es folgen Darstellungen der Funktio
nen des Konferenzpräsidenten, des Sekreta
riats und der an einer Konferenz teilneh
menden Delegationen sowie der Funktion 
und Arbeit von ständigen Delegationen bei 
den (auch als ständige Konferenzen zu ver
stehenden) internationalen Organisationen 
und schließlich eine Analyse der an einen 
Konferenzdiplomaten zu stellenden Anfor
derungen und des argumentativen Hand
werkszeugs, das i n einer Konferenz Ver
wendung findet (Sachargumente, Verspre
chungen und so weiter). Über allem steht 
die Polarität zwischen den beiden Prototy
pen einer kooperativen und einer auf Kon
f l i k t zielenden Konferenz beziehungsweise 
Beteiligung an ihr. 
Immer ist der Autor u m einen auf Genauig
keit und Vollständigkeit zielenden Perfek
tionismus bemüht. So wird beispielsweise 
bei der Behandlung des Konferenzraumes 
und seines Vorraumes, der 'Lobby-, auch 
auf die ideale Größe und Form eines Konfe
renztisches eingegangen. Diese A r t der Be

handlung des Themas beflügelt nicht die 
Lektüre und mag die Leserschaft beschrän
ken, hat aber andererseits auch ihren Wert. 
Der Wertung, die UN-Generalsekretär Pe
rez de Cuéllar i n seinem Vorwort gibt, daß 
nämlich der Band analytisch wie systema
tisch die neue A r t von Diplomatie darstelle 
und somit eine Lücke i n der Literatur 
schließe, ist zuzustimmen. Das Buch sollte 
i n jedem Auswärtigen Dienst, der auf sich 
hält, für dessen jüngere Angehörige Pflicht
lektüre sein. Und es kann für jeden, der 
sich m i t der Krise des Multilateralismus 
befaßt, von Nutzen sein. 
Der zweite Band enthält 16 Einzelfallstu
dien von 17 Autoren aus dem multilatera
len Konferenzgeschehen der jüngeren Ver
gangenheit, vorwiegend aus dem Bereich 
der Vereinten Nationen. Sie konkretisieren 
und verdeutlichen die Themen des Haupt
bandes. Wobei einige Beiträge - wie etwa 
der über die Uruguay-Runde des GATT 
oder der über die Madrider Folgekonferenz 
der KSZE oder der über die internen natio
nalen Vorbereitungsarbeiten für die Euro
päische Politische Zusammenarbeit (EPZ) 
i n den Niederlanden - auch von ihrem 
Sachthema her von durchaus aktuellem In
teresse sind. 

Hans Arnold • 

Moynihan, Daniel Patrick: On the Law of 
Nations. A historical and personal account 
of the role of international law in foreign 
policy 

Cambridge, Mass./London: Harvard Uni
versity Press 1990 
211 S„ 26,95 US-Dollar 

Dieses Buch erschien i m September 1990. 
Es ist die bittere Schilderung der abneh
menden Relevanz des (Völker-)Rechts i n 
der amerikanischen Außenpolitik seit M i t 
te der siebziger Jahre sowie des zurückge
henden (Un-)Rechtsbewußtseins i m Kon
greß und i n der Öffentlichkeit der Vereinig
ten Staaten. Unter dem Eindruck der 'Zei
tenwende-, dem Ende des Ost-West-Kon
fl ikts , ist es gleichzeitig ein engagiertes -
wenn auch skeptisches - Plädoyer für die 
Rückkehr zum Konzept des »World Peace 
through World Law- als ernstgenommener 
Handlungsmaxime gerade auch für den 
Westen i m allgemeinen und für die USA 
als gewissermaßen die Siegermacht i m 
Ost-West-Konflikt i m besonderen. 
Der Autor ist eine bekannte und einfluß
reiche Persönlichkeit des öffentlichen Le
bens i n den USA, ein auch durch zahlrei
che Veröffentlichungen hervorgetretener 
rechtsliberaler Ostküsten-Intellektueller, 
der auf typisch amerikanische Weise seit 
den fünfziger Jahren zwischen den Welten 
der akademischen Jurisprudenz sowie Poli
tikwissenschaft einerseits und denen von 
Politik sowie Verwaltung andererseits pen-
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delt. Moynihan war US-Botschafter i n In
dien (1973-1975) und danach Ständiger 
Vertreter der USA bei den Vereinten Natio
nen (1975/76, als unmittelbarer Vorgän
ger von Andrew Young). Seit 1977 war er Se
nator (Demokrat) aus New York und als 
solcher Vizevorsitzender des Senatsaus
schusses für die Geheimdienste; Vorsitzen
der war der konservative (republikanische) 
Senator Barry Goldwater. Das Buch ist kei
ne wissenschaftliche Abhandlung, sondern 
eine lebendige, sehr persönliche Positions
bestimmung und Abrechnung m i t den au
ßenpolitischen Fehlern und Verfehlungen 
der Reagan-Administration und des domi
nierenden >realpolitischen< Zeitgeistes. 
In zusammengefaßter Form wird das Argu
ment i m Einleitungskapitel dargestellt: 
Seit Ende der siebziger Jahre werde immer 
deutlicher, daß das Völkerrecht seine Rolle 
als zumindest dem Anspruch nach gelten
de Maxime der amerikanischen Außenpo
l i t i k verliere und zunehmend stärker m i t 
politischer und militärischer Schwäche as
soziiert werde. A n seine Stelle trete die 
macht- beziehungsweise realpolitische Op
t ion m i t nachgeschobenen juristischen 
Rechtfertigungen. Die empirischen Be
zugspunkte für diese Einschätzung sind die 
Entscheidungsverläufe und öffentlichen 
Diskussionen i m Zusammenhang m i t der 
folgenden Krisenkette: Besetzung der Te
heraner US-Botschaft (1979), Grenada-Inva
sion (1983), die Verminung nicaraguani-
scher Häfen (1984) und der Rückzug vom 
Internationalen Gerichtshof (1985), die 
Iran-Contra-Affäre (1984-1989) und die Pa
nama-Invasion (1989). Während die erste 
dieser Krisen ein Beispiel für mangelndes 
Vertrauen i n die Mechanismen internatio
naler Rechtsprechung und für die fehlende 
juristische Professionalität der Carter-Exe
kutive darstelle, seien alle anderen Beispie
le für bewußte, teilweise verschwörerische 
Rechtsverletzungen und -Umgehungen 
durch die Exekutive i n einem öffentlichen 
Klima der weitgehenden Duldung und 
Rechtfertigung solchen Verhaltens. 
Tendenziell aufgegeben werde damit die 
Hoffnung auf und die Einsicht i n die z iv i l i 
sierende Wirkung von Rechtsprinzipien 
und -normen, die i m nationalen wie inter
nationalen Kontext auch dann zu beachten 
sind, wenn sie nicht durch äußere Sank
tionsgewalt gestützt werden und i m Ex
trem völlig auf die Selbstverwirkli
chungskraft wohlverstandener gemeinsa
mer Interessen der sozialen Akteure ange
wiesen sind. 

Angesichts des Endes der Ost-West-Kon
frontation, des Plädoyers Gorbatschows für 
die erforderliche Rückbesinnung auf das 
Völkerrecht und i m Blick auf die wahr
scheinliche Zukunft zunehmender ethni
scher und regionaler Konflikte stelle sich 
für »uns« (die USA) die Frage nach der 
Rückkehr zum Projekt Wilsons und zum 
Projekt der Vereinten Nationen. 
Die kurzen Kapitel 1 (»Frieden'), 3 (»Wil
son') und 4 (>Roosevelt<) zeigen, wie die für 
das amerikanische Staats- und Politikver
ständnis wichtigen völkerrechtlichen Tra
ditionen des 19 Jahrhunderts i n der Vision 

Wilsons weiterentwickelt und von Roose
velt fortgeführt wurden. 
Diese drei Kapitel sind ein Meisterstück 
(wenn auch amerikanisch-patriotisch ver
kürzt). Es gelingt dem Autor, ein lebendi
ges Bild der kämpfenden Politiker m i t ih 
ren persönlichen Widersprüchen i m Gefü
ge von Befugnissen und Verfahren (Verhält
nis zwischen dem Präsidentenamt und 
dem Kongreß), wechselnden politischen 
Stimmungen und Mehrheitsverhältnissen 
zu zeichnen: So erscheinen der Versailler 
Friedensvertrag, die Völkerbundsatzung 
(und der Nicht-Beitritt der USA), die Inter
nationale Arbeitsorganisation (und der 
USA-Beitritt), der Ständige Internationale 
Gerichtshof (und der Nicht-Beitritt der 
USA) und schließlich die Akzeptanz der 
UN-Charta und insbesondere die präsidia
le Kompetenz zur M i t w i r k u n g i m Sicher
heitsrat bei friedenserhaltenden Aktionen 
(ohne eine Befassung durch den Kongreß) 
einerseits als Erfolgs- oder Mißerfolgsge
schichte i m Kleinkrieg des politischen A l l 
tags, abhängig von Zufälligkeiten und dem 
persönlichen Geschick i m Lobby-Geschäft. 
Andererseits gelingt es Moynihan aber 
auch, deutlich werden zu lassen, daß i n 
diesen Kontroversen der Atem der Mensch
heitsgeschichte weht, daß i n Gestalt von 
politisch sich herausbildenden Rechtsprin
zipien, Organisationsstatuten und interna
tionalen Verträgen sich das normative Bild 
von Individuen, Staat und Gesellschaft, 
Weltsystem gleichzeitig verändert und ent
wickelt : der Völkerbund als erstmaliger 
Versuch, die Selbstverwirklichungskräfte 
von Völker(gewohnheits)recht durch orga-
nisationsgestützte Sanktionskraft zu er
gänzen, die ILO als »bürgerliche«, sich mehr 
oder weniger i m Gleichschritt m i t nationa
len Bemühungen befindende internationa
le Antwort auf die soziale Frage und die 
kommunistische Herausforderung als Lö
sungsalternative, die U N als Fortführung 
und Verallgemeinerung der Grundidee des 
Völkerbunds i n der Form von internationa
lem Vertragsrecht m i t bindendem inner
staatlichen Verpflichtungscharakter i m 
Denkmodell des bürgerlichen Rechts
staats. 
In drei weiteren kurzen Kapiteln w i r d die 
historische Gegenkraft zum »amerikani
schen Zivilisationsprojekt« — der Kommu
nismus - beschrieben, i n seiner Entste
hungsphase (Kapitel 2: »Krieg«), als bedroh
liches, gleichwohl instabiles Gegenge
wicht zum Westen (Kapitel 5) und seine 
Auflösung und Läuterung unter Gorba
tschow bis 1989 (Kapitel 6: »Pacta sunt Ser
vanda-). Dabei benutzt Moynihan die grob
schlächtige Theorie und Begrifflichkeit der 
Totalitarismustheorie i m Stile der 
Schwarzweißgemälde des Kalten Krieges 
(Kapitel 2 und 5), bevor er i n freundlicher 
Form und m i t optimistischer Perspektive 
die wiederholten Plädoyers Gorbatschows, 
Schewardnadses und anderer (ex-sozialisti
scher) Persönlichkeiten und Gremien für 
die Übernahme beziehungsweise Wieder
belebung des Konzepts der »Herrschaft des 
Rechts« und des UN-Systems beschreibt. 
Das lange Schlußkapitel (»Eine normenlose 
Normalität?«) stellt den eigentlichen Kern 

des Buches dar. In i h m werden die oben er
wähnten Krisen — ihre Anlässe, Entschei
dungen des Präsidenten beziehungsweise 
der Exekutive, Ex-ante- und Ex-post-Recht-
fertigungen i n Anhörungen von Kongreß-
ausschüssen, Kommentare i n führenden 
Zeitungen und Zeitschriften — teilweise 
minutiös dargestellt und belegt, aber nicht 
als trockene Dokumentation von Ereignis
sen und dem Verhalten vieler Einzelperso
nen, sondern erklärend und kommentie
rend eingebettet i n strukturelle juristische 
und soziologisch-politikwissenschaftliche 
Überlegungen. Deshalb ist auch nicht die 
juristische Würdigung dieser Ereigniskette 
durch den Autor vorrangig interessant - ei
ne Kette flagranter, teilweise verschwöreri
scher Rechtsverletzungen, die ein Amts
enthebungsverfahren gegen Reagan ge
rechtfertigt hätten - , sondern seine Be
schreibung und Erklärung der »realpoliti
schen« Hochkonjunktur während der bei
den Reagan-Administrationen. Jeane Kirk-
patrick und Charles Lichenstein als U N -
Botschafter der USA, Charles Krautham
mer als Kommentator, Wi l l iam R. Bode als 
Autor der »Reagan-Doktrin«, Wi l l iam Casey 
als CIA-Chef und viele, viele andere wer
den vom Autor als Repräsentanten dieser 
breiten Bewegung charakterisiert (überwie
gend enttäuschte »Liberale«, so Moynihans 
Einschätzung). Weil sie den Fehler begin
gen, die Attraktivität der »amerikanischen 
Revolution« respektive des Westens zu un
terschätzen und die fortdauernde Attrakt i 
vität und Lebensfähigkeit des Kommunis
mus zu überschätzen, bekämpften sie den 
»Fluch des Legalismus« und die »»UN als 
Selbstmordpakt«. Dem »Reich des Bösen« 
wurde die Konzeption der USA als starkem 
und reinem Hort der Freiheit gegenüberge
stellt - über dem Recht, selbstgerecht. Als 
langjähriger Vizevorsitzender des Geheim
dienste-Ausschusses stand Moynihan an 
einem der Brennpunkte der praktischen 
Umsetzung dieser Orientierung; das letzte 
Kapitel ist daher das generalisierte Proto
kol l der Auseinandersetzungen zwischen 
einer Exekutive, die sich zunehmend freier 
der Machtpolit ik zuwandte, und einem 
Teil des Kongresses (mit möglicherweise 
abnehmenden Einfluß), der sich weiterhin 
dem Recht - und dazu gehört als integraler 
Bestandteil das Völkervertragsrecht - ver
pflichtet fühlt. 
Angesichts von über 6000 ethnischen 
Gruppen und Völkern i n der Welt, die zur 
Zeit i n gut 170 Staaten leben, angesichts 
zunehmender Intetdependenz und poten
tieller Konflikte auf den Ebenen von Indivi
duen, Gruppen und Kollektiven und 
schließlich von Staaten plädiert Moynihan 
eindringlich für eine Rückkehr der USA 
zum Völkerrecht. Auf den letzten Seiten 
des Buches w i r d George Bushs Beilegung 
der Nicaragua-Konfrontation begrüßt, sei
ne Panama-Intervention als Rückfall i n die 
Reagan-Zeiten krit isiert . Warten w i r auf 
die nächste Arbeit des Autors: Obwohl er 
ein konservativer amerikanischer Patriot 
ist, dürfte er auf Distanz gehen zu Bushs 
wiederum »realpolitischer« Handhabung 
der Golfkrise. 

fens Naumann • 
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Aus dem Bereich der Vereinten Nationen 
Berichte • Nachrichten • Meinungen 

Politik u n d Sicherheit 

Nichtverbreitungsvertrag: Vierte Überprü
fungskonferenz - Konsens über Abschluß
dokument an Teststoppfrage gescheitert -
Ende des Nichtverbreitungsregimes abseh
bar? (10) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht i n V N 21 
1986 S.77f. fort. Text des Vertrages: V N 4/ 
1968 S.128ff.) 

I . Anders als ihre Vorgängerin endete die 
Vierte Konfeienz der Vertragsparteien zur 
Überprüfung des Vertrages über die Nicht
verbreitung von Kernwaffen vom 20.Au
gust bis zum 15.September 1990 m i t einem 
Fehlschlag. Von den 137 Vertragsstaaten 
waren 84 - darunter noch zwei deutsche 
Staaten - nach Genf gekommen. A m Ende 
konnte sich die Konferenz (wie schon die 
zweite derartige Tagung 1980) nicht auf ein 
Abschlußdokument verständigen, obwohl, 
so die Einschätzung eines Vertreters der 
Niederlande, 95 v H des Textes konsensfä
hig waren. 
Schuld daran war der Streit u m den auch 
i m Rahmen der Genfer Abrüstungskonfe
renz heftig diskutierten umfassenden 
Atomteststopp. Mexiko hatte sich zum 
Wortführer einer Gruppe von Ländern der 
Dri t ten Welt gemacht, die auf der Aufnah
me einer Passage i n das Abschlußdoku
ment beharrte, m i t der eine Verbindung 
zwischen einem umfassenden Teststopp 
und dem weiteren Schicksal des Vertrages 
hergestellt werden sollte. Die Nuklearstaa
ten sollten auf diese Weise auf einen Test
stopp verpflichtet werden. Die Fortsetzung 
der Tests, so sollte der Text besagen, stelle 
die Zukunft des auf 25 Jahre (bis 1995) ge
schlossenen Vertrages sehr i n Zweifel. Au
ßerdem sei die Verpflichtung der Kernwaf
fenstaaten, »in redlicher Absicht Verhand
lungen zu führen über wirksame Maßnah
men zur Beendigung des nuklearen Wettrü
stens i n naher Zukunft und zur nuklearen 
Abrüstung« (Artikel VI) unerfüllt geblie
ben. Auf beide Punkte wären die Vereinig
ten Staaten (und auch die Sowjetunion) 
noch bereit gewesen einzugehen, wenn das 
Dokument einen Hinweis auf die zwi
schen beiden Supermächten andauernden 
bilateralen Verhandlungen über einen Test
stopp enthalten hätte. Eine Einigung hier
über kam jedoch ebensowenig zustande 
wie eine Verständigung über einen letzten 
Kompromißvorschlag des peruanischen 
Konferenzpräsidenten Oswaldo de Rivero 
Barreto. 
Trotzdem ist die Vierte Überprüfungskon
ferenz wohl doch nicht der Anfang vom En
de des Nichtverbreitungsregimes gewesen. 
In der Generaldebatte sprachen sich über
raschend viele Staaten schon jetzt für eine 

langfristige oder gar unbegrenzte Verlänge
rung des Vertrages aus. Sein Wert als ver
trauensbildender Faktor w i r d auch i n der 
Dri t ten Welt zunehmend geschätzt. 

I I . Vor diesem Hintergrund sind die i n den 
drei Hauptausschüssen vorbereiteten Texte 
der gescheiterten Abschlußerklärung 
durchaus einer näheren Betrachtung wert. 
In keinem der Vertragsstaaten sind Verstö
ße gegen die Kernbestimmung des Abkom
mens, Nuklearwaffen nicht weiter zu ver
breiten, beobachtet worden. Das gilt auch 
für den Irak, der Ziel zusätzlicher Kontrol
len durch die IAEA war. Deren Kontrollsy
stem müsse universell auf alle zivilen 
Kemkraftnutzungen ausgedehnt werden. 
Die Vertragsstaaten sollten international 
zusammenarbeiten, u m Forschungsreakto
ren auf den Betrieb m i t schwach angerei
cherten Brennstoffen umzustellen und so 
zu einer Reduzierung der Verwendung von 
hochangereichertem (waffenfähigem) Ma
terial beitragen. In einem für den Nukle
arexport wesentlichen Punkt hat die Bun
desrepublik Deutschland ihre Politik nun 
auch i n der Konferenz geändert. Sie setzte 
sich dafür ein, Atomexporte an Nichtver-
tragsstaaten von deren bindender Unter
werfung unter die volle Kontrolle der IAEA 
(full scope safeguards) abhängig zu ma
chen. 1985 hatte sie diese Position noch 
m i t Belgien und der Schweiz bekämpft, die 
nun gemeinsam m i t Großbritannien, Ita
lien und der UdSSR dagegen standen. Die 
IAEA sollte ermutigt werden, von ihren 
Kontrollrechten Gebrauch zu machen, so
bald die Vertragstreue eines Mitgliedstaa
tes zweifelhaft werde. 
Z u den Fragen der Einrichtung neuer und 
der Sicherung bestehender atomwaffen
freier Zonen sah der Entwurf des Schlußdo
kuments eine Reihe positiver Aussagen 
vor. Der Beitritt der bisher noch ferngeblie
benen Staaten der Region solle zum weite
ren Erfolg des Vertrages von Tlatelolco i n 
Zukunft ebenso beitragen wie die noch 
ausstehende Ratifizierung des Zusatzpro
tokolls zu diesem Vertrag über das Verbot 
von Kernwaffen i n Lateinamerika durch 
Frankreich. Hinsichtlich des Vertrages von 
Raratonga vom ll.Dezember 1986 über die 
südpazifische atomwaffenfreie Zone sollte 
die Konferenz von der Haltung der fünf 
Kernwaffenstaaten Kenntnis nehmen: Chi
na und die Sowjetunion sind den Zusatz
protokollen beigetreten; die Vereinigten 
Staaten haben förmlich erklärt, keine ihrer 
Aktivitäten seien m i t dem Vertrag und den 
Zusatzprotokollen unvereinbar, und Groß
britannien wird die Zielsetzung des Vertra
ges und der Staaten der Region respektie
ren. Frankreich habe jedoch seine Atom
waffentests i n der Region fortgesetzt und 
entschieden, den Protokollen nicht beizu
treten. Die Bemühungen u m nuklearwaf-

fenfreie Zonen i n Afrika, dem Nahen 
Osten und dem südostasiatischen Raum 
sollten nach dem Entwurf von den Ver
tragsstaaten des Nichtverbreitungsvertra
ges unterstützt werden. 
Vorgesehen war weiterhin, daß sich das 
Schlußdokument für die Unterstützung 
der zivilen Nutzung der Kernenergie aus
sprechen sollte. IAEA, Weltbank und 
U N D P sollten zu weiterer Hilfe an interes
sierte Länder der Dri t ten Welt ermutigt 
werden. Festgestellt werden sollte darüber 
hinaus, daß nicht von der IAEA überwach
te zivile Nutzungen, insbesondere i n den 
Nichtvertragsstaaten Israel und Südafrika, 
die zivile Verwendung der Kernenergie ins
gesamt gefährdeten. 

Horst Risse • 

Indischer Ozean: Friedenszone nur auf 
dem Papier - Westliche Staaten verlassen 
den Ausschuß - Konferenz unwahrschein
lich - Diego Garcia und der Golfkrieg (11) 

(Vgl. auch Sylvie Elourimi, Der lange Weg 
nach Colombo. Indischer Ozean: Militär
präsenz und Abrüstungsbedarf, V N 3/1989 
S.81ff.) 

1971 hatte die UN-Generalversammlung 
auf Grund der Vorarbeit Sri Lankas und In
diens ohne Gegenstimme (aber bei 55 Ent
haltungen) ihre Resolution 2832(XXVI) 
(Text: V N 4/1975 S.122) verabschiedet, die 
den Indischen Ozean für immer zu einer 
Zone des Friedens erklärte. Resolutionen 
dieses Inhalts, die auf ein Ende des Wettrü
stens i n der Region und insbesondere auf 
eine Begrenzung und schließliche Beseiti
gung der militärischen Präsenz externer 
Mächte i n der Region zielten, wurden seit
dem immer wieder verabschiedet und be
stätigt. 
Seit M i t t e der siebziger Jahre war dann 
prinzipiell die Durchführung einer großen, 
internationalen Konferenz zur Diskussion 
und Umsetzung des Ziels »Friedenszone In
discher Ozean< beschlossen. Diese Konfe
renz sollte i n Colombo, der Hauptstadt Sri 
Lankas, abgehalten werden, wurde aus un
terschiedlichen Gründen allerdings immer 
wieder aufgeschoben. Den größten Teil der 
achtziger Jahre konnte sie nicht stattfin
den, wei l die wichtigsten westlichen Staa
ten (USA, Frankreich, Großbritannien) den 
Abzug der Sowjetunion aus Afghanistan 
zur Vorbedingung machten. Als dies durch 
die Genfer Vereinbarungen vom A p r i l 1988 
prinzipiell und dann durch den Abzug der 
letzten sowjetischen Soldaten i m Februar 
1989 auch praktisch gegeben war, wurde 
weithin m i t der Durchführung der Konfe
renz i m Jahr 1990 gerechnet. Diese Hoff
nung hat sich nicht erfüllt. 
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I . Im Dezember 1988 hatte die UN-Gene
ralversammlung noch einmal an die 
Grundsätze der Resolution von 1971 (und 
der folgenden Resolutionen) erinnert und 
»ihre uneingeschränkte Unterstützung für 
die Verwirklichung der Ziele der Erklärung 
des Indischen Ozeans zur Friedenszone« 
bekräftigt. Die lange geplante Konferenz 
sollte nun, so die Resolution 43/79 (Text: 
V N 3/1989 S.104f.) 1990 i n Colombo statt
finden. Im Jahr darauf wurde eine entspre
chende Resolution auf Antrag und auf der 
Grundlage eines Entwurfs der Blockfreien 
erneut verabschiedet, m i t 137 zu 4 Stim
men bei 14 Enthaltungen. In dieser Ent
schließung 44/120 wurde, wie bereits seit 
Jahren üblich, der Überzeugung Ausdruck 
verliehen, »daß die anhaltende militäri
sche Präsenz der Großmächte i m Gebiet 
des Indischen Ozeans - i m Kontext ihrer 
Rivalität gesehen - die Einleitung prakti
scher Schritte zur baldigen Verwirklichung 
der Ziele der Erklärung dringend notwen
dig macht«. Die Generalversammlung 
»wiederholt und unterstreicht« i n der Re
solution »ihren Beschluß, als notwendigen 
Schritt zur Verwirklichung der 1971 verab
schiedeten Erklärung des Indischen 
Ozeans zur Friedenszone« die Konferenz 
über den Indischen Ozean i n Colombo ab
zuhalten, auch wenn dies 1990 noch nicht 
möglich sei. Darüber hinaus erklärte sie 
ihre Überzeugung, daß die angestrebten 
Maßnahmen zur Umsetzung der Erklärung 
von 1971 »durch ermutigende Entwicklun
gen i n den internationalen Beziehungen, 
die sich positiv auf die Region auswir
ken könnten, erleichtert werden dürf-
te(n)«. 
Diese Hoffnung allerdings, der Wegfall der 
Ost-West-Konfrontation werde die U m 
wandlung des Indischen Ozeans i n eine 
Friedenszone erleichtern, erfüllte sich 
nicht. Noch während der 44.Generalver
sammlung kündigten i m Dezember 1989 
die USA, Frankreich und Großbritannien 
ihren Austritt aus dem Ad-hoc-Ausschuß 
für den Indischen Ozean (damalige Zu
sammensetzung: V N 3/1989 S.108) an und 
vollzogen ihn dann i m A p r i l 1990; das Gre
m i u m arbeitet als Nebenorgan der Gene
ralversammlung an der Vorbereitung der 
Konferenz. Dies wurde damit begründet, 
durch die von der Generalversammlung 
verabschiedete Resolution auf der Grund
lage der Initiative der Blockfreienbewegung 
sei das Prinzip der Einmütigkeit i m Ad-
hoc-Ausschuß durchbrochen worden. In
haltlich bezog sich dies auf die Formulie
rungen i n der Resolution, die die militäri
sche Präsenz äußerer Mächte zum Problem 
erklärten, das die geplante Konferenz 
dringlich mache. Zugleich m i t dem Rück
zug der drei westlichen Mitglieder des U N -
Sicherheitsrats erklärte eine Reihe weite
rer Staaten ohne Begründung, an den Ta
gungen des Ad-hoc-Ausschusses 1990 nicht 
teilzunehmen (Deutschland (Bundesrepub
lik) , Italien, Japan, Kanada, Niederlande, 
Norwegen). Damit waren 9 der zuvor 49 
Mitglieder des Ausschusses entweder aus
getreten oder boykottierten die Sitzungen, 
und zwar sämtliche i m Ausschuß vertrete
nen NATO-Mitglieder (außer Griechen
land) sowie Japan. 

I I . Die beiden Sitzungsperioden des Aus
schusses i m Jahre 1990 (im A p r i l und Juli; 
Tagungsort war New York) waren i m we
sentlichen von diesem Boykott des Nor
dens geprägt. Der Ausschuß mußte sich 
vorwiegend auf technische Vorbereitungen 
der Konferenz beschränken und bemühte 
sich ansonsten, sowohl die bisherigen eige
nen Positionen aufrechtzuerhalten als 
auch die Wiederteilnahme der Boykotteure 
zu erreichen. Dies gelang bisher nicht. 
Die wesentliche inhaltliche Veränderung 
zu vorherigen Positionen besteht i n einer 
Modifizierung der geplanten Tagesord
nung. In Punkt 13 war bisher die Rede da
von, daß die Situation i m Indischen Ozean 
vor dem Hintergrund »der weiter bestehen
den Gefahren durch die militärische Prä
senz der Großmächte« überprüft werden 
sollte. Nun heißt die entsprechende For
mulierung: es gehe u m eine »Überprüfung 
der Situation i m Gebiet des Indischen 
Ozeans i m Zusammenhang der Verwirkli
chung der Erklärung des Indischen Ozeans 
zu einer Zone des Friedens«. 

Diese etwas gestelzte Formulierung stellt 
den Versuch dar, den westlichen Staaten 
entgegenzukommen, ohne zugleich die 
Auffassungen der Ausschußmehrheit gar 
zu offensichtlich aufzugeben. Schließlich 
hat sich der Ausschuß i m Juli 1990 bereits 
über eine Liste von Themen verständigt, 
die i m Schlußdokument der geplanten 
Konferenz behandelt werden sollen. Dabei 
geht es u m die Bekräftigung einer Reihe 
von Grundsätzen, die insbesondere i n der 
•Friedenszone Indischer Ozean« zum Tra
gen kommen sollen. Diese reichen von der 
Beachtung der UN-Charta und des Völker
rechts über ein Ende der militärischen und 
marit imen Konfrontation der Großmächte 
i n der Zone sowie die Beseitigung auswär
tiger Militärbasen bis zur Respektierung 
der Menschenrechte. 

Damit ist die geplante Konferenz technisch 
und inhalt l ich i m wesentlichen vorberei
tet. Unklar ist allerdings weiterhin, ob die 
politische Voraussetzung der Konferenz 
überhaupt noch hergestellt werden kann: 
die Bereitschaft der USA, Frankreichs und 
Großbritanniens (sowie ihrer Verbünde
ten), sich an ihr auch zu beteiligen. Da es 
sich bei diesen Ländern zugleich u m rele
vante marit ime Mächte der Region, u m 
Kernwaffenstaaten und u m Ständige M i t 
glieder des Sicherheitsrats handelt, ist eine 
erfolgreiche Konferenz ohne diese kaum 
denkbar. Da der politische Kern der Konfe
renz — und des Konzepts der 'Friedenszone 
Indischer Ozean« - aber gerade darin be
steht, den Einfluß und die Präsenz auswär
tiger Mächte zu begrenzen und abzubauen, 
ist deren Bereitschaft zu einer Teilnahme 
weiterhin eher unwahrscheinlich. 

I I I . Dieses Dilemma bleibt auch nach der 
Beschlußfassung der 45.UN-Generalver
sammlung ungelöst. In der dort am ^ .De
zember 1990 verabschiedeten Resolution 
45/77 werden die Positionen der Mehrheit 
erneut bekräftigt, der Termin der geplanten 
Konferenz wird allerdings wiederum, dies
mal auf 1992, verschoben. Die Abstim
mung erbrachte ein Ergebnis von 128 zu 4 

Stimmen, bei 17 Enthaltungen, wobei die 
Gegenstimmen, nicht unerwartet, von den 
Vereinigten Staaten, Frankreich, Großbri
tannien und Japan kamen, während sich 
die meisten europäischen Länder der Stim
me enthielten. 
Die bestehende Sackgasse dürfte sich i n der 
absehbaren Zukunft kaum öffnen, da auf 
Grund des Golfkriegs die Bereitschaft der 
USA und ihrer wichtigsten Alli ierten, die 
Großregion Indik militärisch zu räumen, 
weiter gesunken ist. Die amerikanische 
Militärbasis auf der britischen Besitzung 
Diego Garcia hatte i m Krieg schließlich 
nicht nur eine wichtige logistische Funk
tion, sondern diente auch als Ausgangsba
sis für Luftangriffe m i t B-52-Bombern auf 
Irak. M i t einer Aufgabe oder Entwertung 
solcher Militäreinrichtungen durch die 
USA dürfte somit heute noch weniger zu 
rechnen sein als vor dem Konflikt . Damit 
sieht die UN-Init iat ive für eine Realisie
rung der 'Friedenszone Indischer Ozean« ei
ner höchst ungewissen Zukunft entgegen. 

fachen Hippler • 

Wirtschaft und Entwicklung 

UNCTAD: Verhaltenskodex gegen wettbe
werbsbeschränkende Geschäftspraktiken -
Zweite Überprüfungskonferenz - Verstärk
te Umsetzung des Kodex angestrebt (12) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht i n V N 3/ 
1987 S.104f. fort.) 

I . Als die 35.Generalversammlung der Ver
einten Nationen vor gut zehn Jahren das 
Multilateral vereinbarte ausgewogene 
Grundsatz- und Vorschriftenpaket zur Be
kämpfung restriktiver Geschäftspraktiken 
verabschiedete, konnte angesichts der lan
gen Geschichte von Fehlschlägen bei der 
Vereinheitlichung der Grundsätze und Re
geln zum Schutz des internationalen Wett
bewerbs erstmals von einem Erfolg die Re
de sein. Positive Erwartungen knüpften an 
diesen Schritt insbesondere die Entwick
lungsländer, deren Exportpotential und 
Fortentwicklung i n ihrer Sicht in besonde
rer Weise von den wettbewerbsbeschrän
kenden Praktiken ausländischer und vor 
allem transnationaler Unternehmen be
troffen ist. 
Indes sorgten handfeste Meinungsverschie
denheiten zwischen Industriestaaten und 
Entwicklungsländern zunächst für Enttäu
schung; die Umsetzung des unverbindli
chen Verhaltenskodex verlief — wie die er
ste Konferenz zu deren Überprüfung i m 
Jahre 1985 zeigte - eher zäh. Eine Beile
gung des Konflikts, der sowohl den Anwen
dungsbereich als auch die Zielrichtung des 
•Grundsatz- und Vorschriftenpakets« betraf, 
war nicht zu erzielen und wurde daher auf 
die zweite Überprüfungskonferenz vertagt. 
Diese fand vom 26.November bis zum 
7Dezember 1990 i n Genf statt und endete 
zumindest m i t einer Teillösung. 

I I . Die Diskussionen rankten sich alle-
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samt u m die praktischen Probleme, die bei 
der Bekämpfung restriktiver Geschäfts
praktiken und deren Auswirkungen auf 
den Welthandel auftreten. UNCTAD-Ge-
neralsekretär Kenneth K.S. Dadzie schil
derte eingangs die aktuelle Situation als 
ein Stadium drastischer Veränderungen i m 
Bereich des internationalen Wettbewerbs. 
Auf nationaler Ebene bestehe ein Trend 
zum Abbau von Kontrollen und zur Libera
lisierung der Wirtschaft m i t der Folge, daß 
sich die Märkte i n fortschreitendem Maße 
für ausländische Konkurrenten öffneten. 
I m Rahmen dieser Entwicklungen lägen 
auch die ökonomischen Reformen i n 
Osteuropa, während auf internationaler 
Ebene die Verhandlungen der Uruguay-
Runde des GATT über wettbewerbsrele
vante Themen wie »handelsbezogene In
vestmentmaßnahmen" (TRIMs) und »han
delsbezogene Aspekte der Rechte an intel
lektuellem Eigentum« (TRIPs) ihren Bei
trag leisteten. Schließlich habe das Näher
rücken des einheitlichen europäischen 
Marktes sowie die Gefahr der Bildung wei
terer Handelsblöcke manches Unterneh
men zu Umstrukturierungsmaßnahmen 
veranlaßt, zu denen auch Unternehmens
zusammenschlüsse und -kaufe gehörten. 
Diese Trends seien geeignet, den interna
tionalen Wettbewerb zu fördern, doch be
dürfe es zur Sicherstellung dieses Ergebnis
ses der aktiven Mith i l fe durch die gesamte 
Staatengemeinschaft. 
Über die Form dieser Unterstützung wurde 
auf der Konferenz ausführlich gesprochen. 
Kontrovers waren vor allem die Meinungen 
über die Effizienz des »Grundsatz- und Vor
schriftenpakets« i n seiner derzeitigen un
verbindlichen Fassung. Die »Gruppe der 77« 
(G-77] präsentierte einen Resolutionsent
wurf (UN D0C.TD/RBP/CONF.3/L.2) m i t 
Vorschlägen zur Änderung und Ergänzung 
des Verhaltenskodex, durch die der Anwen
dungsbereich präzisiert und erweitert so
wie eine deutlichere Zielvorgabe eingefügt 
werden sollte. Hinzu kamen Verfahrensvor
schläge zur Verbesserung des Informations
austauschs und der zwischenstaatlichen 
Konsultation sowie Bestimmungen, die zu 
gegenseitiger technischer Hilfe auffordern. 
Schließlich regte die G-77 wie schon 1985 
an, die alljährlich zur Überprüfung des Ko
dex zusammentretende zwischenstaatli
che Expertengruppe zu einem Sonderaus
schuß für restriktive Geschäftspraktiken 
aufzuwerten. Zur Begründung dieser Vor
schläge wies Gonzalo T. Santos (Philippi
nen) als Vertreter der G-77 darauf hin, daß 
die weltweite Ausdehnung von Monopolen 
durch Zusammenschlüsse, Übernahmen 
und strategische Allianzen zwischen gro
ßen Unternehmen die Entwicklungsländer 
immer stärker benachteilige. Der interna
tionale Wettbewerb müsse daher gegen je 
de Form restriktiver Geschäftspraktiken 
geschützt werden, doch stelle der Kodex 
hierfür kein ausreichendes Instrumenta
r i u m zur Verfügung. Er sei von Anfang an 
nur als Minimallösung verstanden worden 
und deswegen auf Verbesserungsmöglich
keiten zu überprüfen. Außerdem beharrte 
die G-77 auf ihrem Standpunkt, daß ge
tarnte Handelsbeschränkungen wie »frei

will ige Exportrestriktionen« (VERs) und 
»ordentliche Marktabsprachen« (OMAs) als 
kollusive Verhaltensweisen zwischen Re
gierungen und Unternehmen bereits jetzt 
unter den Kodex fielen. Besorgt äußerte sie 
sich über den neueren Trend zur Deregula
tion, der die Gefahr heraufbeschwöre, daß 
die Wirksamkeit der Kontrollen über wett
bewerbswidrige Praktiken verloren geht 
und die paradoxe Situation eintritt , i n der 
Wettbewerb zur Beseitigung des Wettbe
werbs führt. 
Diese Ausführungen und Vorschläge fan
den vor allem die Unterstützung des chine
sischen Vertreters L i Z h i m i n , der sich dar
über hinaus wie schon 1985 dafür aus
sprach, das »Grundsatz- und Vorschriften
paket« rechtlich verbindlich auszugestal
ten,- andernfalls würde es insbesondere von 
den Industriestaaten nur halbherzig ausge
führt. Deren Verbund auf der Konferenz, 
die »Gruppe B«, wies diese Auffassungen 
hingegen durch ihren Vertreter, den Nieder
länder Allard Ham, entschieden zurück 
und betonte, daß sich der Verhaltenskodex 
besser bewährt habe als je erwartet worden 
sei. Desgleichen lehnte sie erneut die Ein
richtung eines Sonderausschusses m i t 
Rücksicht auf seinen eher politischen Cha
rakter ab. Statt solcher Änderungen bedür
fe es viel dringender einer effektiveren An
wendung des bestehenden Regelwerks, 
speziell der Verabschiedung und Durchset
zung wirksamer Wettbewerbsgesetze i n 
solchen Staaten, i n denen die Kommando
wirtschaft abgeschafft wurde. Auf interna
tionaler Ebene, vor allem zwischen Staaten 
der »Gruppe B«, seien bereits neue Vor
schriften erlassen worden, u m den aktuel
len Entwicklungen auf dem Weltmarkt 
Rechnung zu tragen. Als Beispiel nannte 
Allard Harn unter anderem die neue Be
stimmung der Europäischen Gemeinschaf
ten (EG) zur Fusionskontrolle. Thinam Ja
kob-Siebert, die aus Deutschland stam
mende Vertreterin der EG, führte dazu spä
ter ergänzend aus, daß diese Vorschrift eine 
bisher i m Gemeinschaftsrecht bestehende 
Lücke schließe und das starke Engagement 
der EG zum Schutz des Wettbewerbs eben
so demonstriere wie die empfindlichen f i 
nanziellen Strafen, die bei Wettbewerbsver
stößen gegen die beteiligten Firmen ver
hängt würden. 
Trotz dringender Appelle der Entwick
lungsländer und einiger osteuropäischer 
Staaten konnte die G-77 letztlich m i t i h 
rem Resolutionsentwurf nicht durchdrin
gen. Auch die Sowjetunion hielt Änderun
gen am Verhaltenskodex derzeit nicht für 
angebracht. 

I I I . Ein breiter Konsens bestand jedoch dar
über, daß i m Sinne der Anregungen seitens 
der »Gruppe B« dringend Initiativen zur Effi
zienzsteigerung des »Pakets« ergriffen wer
den müßten. Gefordert wurde zunächst die 
umfassende technische Hilfe der Industrie
staaten bei der Formulierung von Wettbe
werbsgesetzen sowie der Einrichtung und 
Ausbildung von Kontrollorganen vor allem 
i n den ehemals kommunistischen Län
dern. Polen, Rumänien und Bulgarien 
konnten bereits auf einige Fortschritte i n 

diesem Bereich verweisen. Femer postulier
ten viele Staaten die Notwendigkeit, 
Transparenz und Registrierung der natur
gemäß subtilen und verborgenen restrikti
ven Geschäftspraktiken durch wirksame 
Verfahrensweisen sicherzustellen und Me
chanismen der zwischenstaatlichen Kon
sultation zu verbessern. 
Dementsprechend nahmen zum Schluß 
der Konferenz 75 Staaten einstimmig eine 
Resolution zur Verstärkung der Umsetzung 
des Grundsatz- und Vorschriftenpakets 
(TD/RBP/CONF.3/8) an. Diese enthält 
zum einen den Appell an alle Staaten, 
geeignete Wettbewerbsgesetze zu verab
schieden, bestehende Vorschriften zu ver
bessern und für deren Durchsetzung durch 
administrative und gerichtliche Maßnah
men Sorge zu tragen. Die auf diesem Ge
biet bereits erfahrenen Länder und das 
UNCTAD-Sekretariat werden aufgefordert, 
weiterhin den weniger bewanderten Staa
ten auf deren Ersuchen m i t Rat und Tat zur 
Seite zu stehen, sei es durch Seminare, be
ratenden Beistand oder Ausbildungspro
gramme. Z u m anderen beinhaltet die Re
solution eine Verfahrensregelung zur zen
tralen Sammlung von Informationen beim 
Sekretariat der UNCTAD und deren Über
mi t t lung an interessierte Staaten. Alle 
Staaten werden aufgefordert, zumindest 
jährlich dem Sekretariat über neue oder ge
änderte Wettbewerbsgesetze, Aktivitäten 
zur Kontrolle restriktiver Geschäftsprakti
ken und relevante Studien, Richtlinien 
oder ähnliches zu berichten. Das UNC
TAD-Sekretariat soll sodann diese Infor
mationen registrieren, aktualisieren und 
veröffentlichen sowie auf gezielte Anfragen 
Auskünfte erteilen. Ergänzend sieht die 
Resolution einige Regelungen zur zwi
schenstaatlichen Konsultation vor, für die 
künftig vor allem die jährliche Tagung der 
Expertengruppe als Forum dienen soll. Ab
schließend wird der Generalversammlung 
der Vereinten Nationen empfohlen, für 
1995 eine dritte Überprüfungskonferenz 
einzuberufen. 

Kerstin Jung • 

UNPAAERD: Sachverständigengruppe äu
ßert sich zu den Problemen Afrikas im 
Rohstoffbereich - Afrikanische Kritik -
Gesamtkonzept fehlt (13) 

(Vgl. auch Konrad Melchers, Afrika: weder 
Gesundung noch Entwicklung. Zwischen
bilanz des Aktionsprogramms der Verein
ten Nationen für 1986 bis 1990 (UNPA
AERD), V N 2/1989 S.48ff., und den Beitrag 
über den letzten Afrika-Bericht der Welt
bank, V N 1/1990 S.30ff.) 

Die i n den achtziger Jahren zutage getrete
ne Entwicklungskrise des afrikanischen 
Kontinents hat zu unterschiedlichen Reak
tionen geführt: vom Zynismus der »Afro-
pessimisten« bis zu Nothilfeaktionen und 
zum humanitären Engagement vieler ein
zelner und Organisationen. Die Vereinten 
Nationen suchten der akuten Krise durch 
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die vielfältigen Aktivitäten ihres Büros für 
Nothilfemaßnahmen i n Afrika (OEOA) zu 
begegnen,- grundsätzlicher wurden die 
Probleme vor fünf Jahren auf der 13.UN-
Sondergeneralversammlung angegangen. 
Diese verabschiedete das Aktionspro
gramm der Vereinten Nationen für die 
wirtschaftliche Gesundung und Entwick
lung Afrikas (1986-1990), mittlerweile i m 
UN-Jargon unter dem Kürzel UNPAAERD 
bekannt. Eine Halbzeitbilanz dieses A i r i -
ka-Sonderprogramms wurde von der 
43 .UN-Generalversammlung i m Herbst 
1988 gezogen; sie fiel ernüchternd aus und 
machte deutlich, welch langer Weg noch 
bis zu einer nachhaltigen Verbesserung der 
Lage Afrikas und seiner Menschen zurück
zulegen ist. 
In Resolution 43/27, die die Zwischenbi
lanz formulierte, wurde der Generalsekre
tär der Vereinten Nationen i n Ziffer 65e 
aufgefordert, i m Benehmen m i t der UNC-
TAD, anderen Einrichtungen und interes
sierten Regierungen »eine Sachverständi
gengruppe einzusetzen, deren Aufgabe es 
wäre, eine eingehende Evaluierung der Fra
ge der afrikanischen Rohstoffe und des 
Spielraums für eine Exportdiversifizierung 
vorzunehmen«. Die 16 Mitglieder des Gre
miums wurden i m März 1989 berufen (Zu
sammensetzung: V N 2/1989 S.80); i n i h m 
fanden sich Politiker, Manager, Wissen
schaftler und Diplomaten zusammen. Vor
sitzender wurde der ehemalige australische 
Ministerpräsident Malcolm Fraser. Der 
Vorsitzende und einige Kommissionsmit
glieder bereisten 14 afrikanische Länder 
und führten Gespräche m i t Regierungen, 
multilateralen Institutionen und Wirt
schaftsexperten i n Brüssel, London, Neu-
Delhi, New York, Ottawa, Paris, Rom, To
kyo und Washington. Die Gruppe traf sich 
zu fünf Plenartagungen. Der ehemalige 
französische Außenminister und EG-Kom
missar für Entwicklungsfragen, Claude 
Cheysson, trennte sich i m Verlauf der Ar
beit wieder von ihr; der frühere nigeriani
sche Staatspräsident Olusegun Obasanjo 
unterzeichnete den Bericht nicht, der i m 
M a i 1990 fertiggestellt und i m Herbst des 
gleichen Jahres der 45.ordentlichen Tagung 
der Generalversammlung unterbreitet 
wurde (A/45/581 v. 5.10.1990). 
Die zentrale Botschaft des Berichts richtete. 
sich an die Führer Afrikas: ohne die Ände
rung ihrer Einstellung zum Rohstoffsektor 
bleibe die Transformation der Wirtschafts
strukturen des Kontinents eine »vergebli
che Hoffnung«. 

Der Auftrag 

Schon das Mandat der Sachverständigen
gruppe liest sich wie eine Auflistung der 
aktuellen Probleme Afrikas. Aufgegeben 
wurde ihr die Analyse 
- der Ursachen der Rohstoffprobleme A f r i 
kas i m Hinbl ick auf die Abhängigkeit von 
Rohstoffexporten, die Konkurrenzfähigkeit 
und die nationalen und internationalen Po
l i t iken, 
- der Trends bei Preisen und Exporterlö
sen und deren Auswirkungen auf w i r t 
schaftliche Gesundung und Entwicklung, 

- des Zusammenhangs von Exporterlösen, 
Verschuldung und Ressourcenflüssen, 
- der langfristigen Angebots- und Nachfra
getrends und der Marktaussichten der für 
den Export interessanten Rohstoffe, 
- des Zugangs zu den internationalen 
Märkten insbesondere für weiterverarbei
tete Rohstoffe (Protektionismus, Marke
ting), 
- der bestehenden Preis- beziehungsweise 
Erlösstabilisierungssysteme. 
Weiterhin wurde ihr die Aufgabe der Ausar
beitung nationaler, regionaler und interna
tionaler Empfehlungen zur Überwindung 
der identifizierten Probleme gestellt, wobei 
die vertikale und horizontale Diversifizie
rung der Produktion, die regionale Koope
ration, die internationale Förderung der D i 
versifizierung und Verbesserungen der 
Preis- und Erlösmechanismen besonders 
berücksichtigt werden sollten. 

Allgemeine Problemanalyse; 
Fragen des Rohstoffsektors 

I m analytischen Teil des Berichts wird nur 
pauschal auf die laut Mandat zu behan
delnden Probleme eingegangen. Der Be
richt faßt einige der bekannten allgemei
nen Strukturdefizite Afrikas zusammen: 
• niedriges bis rückläufiges wirtschaftli
ches Wachstum (das durchschnittliche Pro
Kopf-Einkommen i n Gesamtafrika (ohne 
Südafrika) sank i n den achtziger Jahren u m 
jährlich fast 2 v H , von 50 afrikanischen 
Staaten verzeichneten 20 zwischen 1980 
und 1987 sogar einen Rückgang des Brutto
sozialprodukts); 
• rasches Bevölkerungswachstum (von 
über 3 v H pro Jahr); 
• sinkende Exporteinkünfte (Afrika er
hielt 1988 für seine Rohstoffexporte ohne 
Erdöl real 26 v H weniger als 1980. Die 
Terms of Trade Afrikas sanken einschließ
l ich Erdöl zwischen 1980 und 1988 u m 
40 v H . Die Rohstoffexporterlöse (ohne Erd
öl) entsprachen m i t 18 M r d US-Dollar 1988 
dem Schuldendienst (17,2 M r d Dollar). 
Auch der Devisenbedarf für die Nahrungs
mittelimporte ( 13 M r d Dollar) erreicht die 
Größenordnung der Rohstoffexporterlöse); 
• wachsende Abhängigkeit von Nahrungs
mittelimporten, zunehmende Unterernäh
rung und verbreiteter Hunger (Der Import 
von Weizen und Reis nach Afrika hat sich 
seit 1970 vervierfacht, während die Haupt
exporte rückläufig waren. Auch unter opti
mistischen Annahmen müsse Afrika i m 
Jahre 2000 über 45 M i l l Tonnen Getreide 
einführen, schätzen die Experten. Diese 
Mengen könnten aber noch nicht einmal 
i n die abgelegenen ländlichen Gebiete 
transportiert werden, wo der Nahrungsmit
telmangel wachse.); 
• Auslandsverschuldung und stark ver
minderter Kapitalzufluß sowie entspre
chend reduzierter Kapitalbestand (Die ge
samte Auslandsverschuldung wuchs von 
108 M r d Dollar 1980 auf fast 220 M r d 1988. 
Die Schuldendienstverpflichtungen betru
gen 1988 33 v H , die tatsächlichen Zahlun
gen 26 v H der Exporterlöse. Die Netto- Fi
nanztransfers gingen von 12,7 M r d Dollar 
1982 (gerechnet nach dem Dollarkurs des 

Jahres 1987) auf einen negativen Transfer 
von 2,1 M r d Dollar 1987 zurück. Der Wert 
der importierten Kapitalgüter (Maschinen 
und Transportfahrzeuge) fiel i m Zeitraum 
von 1981 bis 1986 u m 40 v H . Auf Grund 
der sich rapide verschlechternden Ver
kehrswege zogen die Transportkosten 
scharf an.); 
• unzulängliche Regierungspolitiken und 
Verwaltungen (Viele Regierungen hätten 
wirtschaftliche Aufgaben mißachtet und 
dagegen politischen sowie militärischen 
Kriterien eine höhere Priorität gegeben, 
stellt der Bericht fest. Der Antei l der Rü
stungsausgaben an den gesamten öffentli
chen Haushalten ist zwischen 1980 und 
1985 m i t 12 respektive 11 v H nahezu kon
stant geblieben. Die Schwäche der öffentli
chen Verwaltung i n Afrika sei auf allen 
Ebenen weit verbreitet. Noch immer seien 
die Verwaltungen zu zentralistisch.); 
• schwaches Humankapital (Während die 
Bildungsausgaben i m Durchschnitt aller 
Entwicklungsländer i n den achtziger Jah
ren etwa konstant gehalten werden konn
ten, sanken sie i n Afrika von einem schon 
sehr niedrigen Niveau von 32 Dollar pro 
Kopf 1980 auf 15 i m Jahre 1987. Auch die 
Investitionen i n Forschung und Technik 
seien unzureichend, betont die Sachver
ständigengruppe.); 
• Verschlechterung der natürlichen U m 
welt (Die Wüsten dehnen sich in Afrika auf 
fruchtbares Agrarland m i t einer Rate von 
sechs bis sieben Mil l ionen Hektar pro Jahr 
aus und bedrohen unmittelbar 60 M i l l i o 
nen Menschen. Von noch 700 M i l l Hektar 
Wald werden derzeit zwischen drei und 
vier M i l l Hektar pro Jahr vernichtet. Hinzu 
kommt, daß rund 80 v H des Weidelands i n 
Afrika und ein hoher Prozentsatz des Lan
des für Trockenfeldbau von Erosion und 
Bodenauslaugung bedroht sind. Fazit der 
Expertengruppe: Der Kampf ums Überle
ben der Menschen geht derzeit i n Afrika zu 
Lasten der Umwelt.) . 
Nach dieser allgemeinen Problemanalyse 
wendet sich der Bericht dem Rohstoffsek
tor zu. Alle Primärprodukte aus Landwirt
schaft, Forsten, Fischerei und Bergbau wer
den als Rohstoffe definiert. Das Potential 
zur Erhöhung der Rohstoffproduktion wird 
als sehr hoch eingeschätzt. 
Als Ursachen für das Scheitern Afrikas i m 
Rohstoffbereich, von dem der Kontinent 
bei seinen Exporten extrem abhängig ist, 
hebt der Bericht neben externen Faktoren 
wie dem Preisverfall und dem Handelspro
tektionismus der Industrieländer interne 
Gründe hervor: niedrige Produktivität, 
mangelnde Konkurrenzfähigkeit und vor 
allem schlecht beratene Regierungspoliti
ken, mangelhafte staatliche Verwaltung 
und Organisation, zu wenige Agrarwissen-
schaftler und landwirtschaftliche Berater, 
eine schwache Kenntnis der internationa
len Märkte, schlechte Infrastruktur und 
wirtschaftliche Rahmenbedingungen, die 
ausländischen Investoren wenig Anreize 
böten. Kurzum: Rohstoffe hätten bei den 
afrikanischen Regierungen nicht die erfor
derliche Beachtung gefunden, moniert die 
Sachverständigengruppe. 
Auch IMF und Weltbank werden kritisiert . 
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Diese multilateralen Institute betrieben 
nicht nur eine Konditionalität, die vielfach 
als viel zu streng angesehen würde, son
dern stellten auch nicht sicher, daß Länder, 
die eine Diversifizierungspolitik versuch
ten, für ihre neuen oder weiterverarbeite
ten Exportprodukte auch den erforderli
chen Zugang zu den Märkten der Industrie
länder erhielten. 

Empfehlungen auf nationaler 
und regionaler Ebene 

Ihre »unentbehrlichen Elemente eines Lö
sungsansatzes«' entwickelt die Kommis
sion u m drei strategische Variablen herum: 
Verhaltensweisen, organisatorische Verän
derung und Ressourcen. 
Den nationalen Regierungen empfiehlt die 
Sachverständigengruppe eine »bewußte 
und offene Hochstufung des Rohstoffsek
tors bei der Planung, Haushaltsaufstellung 
und beim Prozeß der Politikformulierung«. 
Die afrikanischen Regierungschefs sollten 
sich »persönlich u m die Durchsetzung die
ses Wandels i n den Verhaltensweisen be
mühen«. 
Befürwortet werden die bisher eingeleite
ten und inzwischen u m soziale Kompo
nenten ergänzten makro-ökonomischen 
Strukturanpassungsprogramme. Sie sollten 
insbesondere Anreize für die Produzenten 
enthalten, u m dem Rohstoffsektor Impulse 
zu geben. Bei der Reform nationaler Orga
nisationsstrukturen w i r d das Schwerge
wicht auf Privatinitiative und Dezentrali
sierung gelegt. Auch eine auf die Förderung 
des Rohstoffsektors ausgerichtete Bil
dungsreform und eine Verringerung des ho
hen Bevölkerungswachstums gehören zum 
Katalog der vorgeschlagenen Organisa
tionsreformen. 
Als Elemente einer Rohstoffstrategie i m 
engeren Sinn empfiehlt die Kommission, 
der Ernährungssicherung erste Priorität zu
zumessen, die Agrarforschung und -bera-
tung zu intensivieren, neue Technologien 
zur Erhöhung der landwirtschaftlichen 
Produktionseffizienz zu nutzen, Bergbau, 
Fischerei und Forstwirtschaft durch die Er
mutigung der Privatinitiative auszuweiten 
und die Effizienz der Vermarktung zu ver
bessern. Bestehende Vermarktungsbehör
den müßten i n den Rahmen einer wir
kungsvollen Konkurrenz gestellt werden. 
Die afrikanischen Regierungen sollten die 
vorhandenen Mechanismen und Instru
mente des internationalen Marketings (Di
rektvermarktung, Auktionen, langfristige 
Verträge, Warentermingeschäfte und Natu-
raltausch) »kritisch studieren« und die je
weils günstigsten Möglichkeiten nutzen. 
Weiterhin sollten sie die Lagerhaltung und 
den Transport der Rohstoffe verbessern und 
auch den besonderen Problemen »Auf
merksamkeit schenken«, die sich für 
Frauen aus der strukturellen Transforma
tion der afrikanischen Landwirtschaft erge
ben könnten. Die bestehenden Beschrän
kungen der Partizipation der Frau bei der 
Rohstoffproduktion und -Vermarktung, i m 
Kreditwesen und beim Landbesitz sollten 
aufgehoben werden. Schließlich rät die 
Sachverständigengruppe den Regierungen, 

der horizontalen (neue Produkte) und verti
kalen (Weiterverarbeitung) Diversifizie
rung der Rohstoffproduktion weiterhin ho
he Priorität zu geben, Nahrungsmittelhil
fen i n ihre Rohstoffstrategien zu integrie
ren, u m die negativen und positiven Wir
kungen von Nahrungsmittelhilfen besser 
abwägen zu können, und sich u m ein wirk
sames und dauerhaftes Umweltmanage
ment zu bemühen. 
Zur Mobilisierung eigener finanzieller 
Ressourcen empfiehlt die Kommission ei
ne Halbierung der Rüstungsausgaben von 
10 auf 5 v H der Staatsausgaben. 25 v H der 
Staatsbudgets sollten für die Landwirt
schaft und die landwirtschaftliche Infra
struktur eingesetzt werden. 
Auf regionaler Ebene regen die Experten ei
ne engere Zusammenarbeit der afrikani
schen Regierungen i n Bereichen wie Erzie
hung, Forschung, Marketing, Transport 
und anderen Infrastruktursektoren an. Der 
innerafrikanische Handel solle erleichtert 
werden durch Entbürokratisierung, Verbes
serung der Möglichkeiten für Exportkredi
te und Verrechnung i n lokalen Währungen. 
M i t Hilfe der Vereinten Nationen sollten 
die afrikanischen Regierungen eine Baufir
ma aus entsprechenden Pioniereinheiten 
der nationalen Streitkräfte gründen. 

Empfehlungen auf internationaler Ebene 

Der internationalen Gemeinschaft emp
fiehlt die Sachverständigengruppe, 
• ihre Haltung den Problemen Afrikas bes
ser anzupassen und die Anstrengungen der 
afrikanischen Regierungen mehr zu würdi
gen; 
• ihre Bemühungen zu verstärken, inter
nationale Rohstoffabkommen zu gründen 
oder wiederzubeleben; 
• ausreichende finanzielle Ressourcen für 
den Zweiten Schalter des Gemeinsamen 
Fonds für Rohstoffe (Förderung der Roh
stoffproduktion und Vermarktung) zur Ver
fügung zu stellen; 
• als langfristiges Ziel tarifäre und nicht-
tarifäre Einfuhrbeschränkungen sowie Ver
brauchssteuern insbesondere i m Bereich 
von Agrar- und verarbeiteten Produkten 
aufzuheben (besonders dringlich sei dies 
bei tropischen Getränken und Textilien); 
• ihre Entwicklungshilfepolitik den loka
len Bedingungen besser anzupassen (auch 
dadurch, daß mehr afrikanische Experten 
angestellt werden); 
• davon abzusehen, Nahrungsmittelüber
schüsse nach Afrika abzustoßen, und Nah
rungsmittelhilfe vielmehr möglichst bei 
afrikanischen Überschußländern einzu
kaufen; 
• Maßnahmen zur Verringerung und Er
leichterung des Schuldendiensts über die 
sogenannten Toronto-Bedingungen des Pa
riser Clubs hinaus zu ergreifen, insbeson
dere durch ein Moratorium von drei bis 
zehn Jahren bei Zinszahlungen für Kredite 
zu IDA-Konditionen (Billigkredite) durch 
eine Refinanzierung von Weltbank- und 
IMF-Schulden, die nicht zu Lasten von Ent
wicklungshilfeleistungen geht - etwa 
durch Verkauf von einem Fünftel des IMF-
Goldschatzes - und durch eine Schulden-

Geschäftsführender Direktor des in Amster
dam ansässigen Gemeinsamen Fonds für 
Rohstoffe ist Budi Hartantyo aus Indonesien. 
Hartantyo, der am 29.November 1928 in La-
mongan geboren wurde und zur katholischen 
Minderheit seines Landes zählt, begann sei
ne diplomatische Laufbahn 1954 und war zu
nächst mit Angelegenheiten des GATT be
faßt. Als Stellvertretender Ständiger Vertreter 
Indonesiens bei den Vereinten Nationen in 
Genf von 1978 bis 1981 nahm er an den vor
bereitenden Verhandlungen zur Gründung 
des Fonds teil; zuletzt nahm er Aufgaben im 
Zusammenhang mit der Förderung ausländi
scher Direktinvestitionen in seiner Heimat 
wahr. - Das Übereinkommen vom 27.funi 
1980 zur Gründung des Gemeinsamen Fonds 
für Rohstoffe wurde von den Vertragsstaaten 
Mitte 1989 in Kraft gesetzt. Der Fonds selbst 
wurde - auch in dieser Zeitschrift (VN 51 
1989 S.175f.) - als 17. Sonderorganisation der 
Vereinten Nationen begrüßt. Dies war zu
mindest voreilig. Zwar hatten die Entwick
lungsländer - wie zuvor bereits im Falle der 
UNIDO - von vorneherein auf die Errichtung 
einer Sonderorganisation gedrängt; die Sat
zung des Fonds (Text: BGB1.1985 II, 714) sieht 
dies allerdings nicht zwingend vor: Nach Ar
tikel 29 Absatz 1 kann der Fonds mit der 
Weltorganisation - zuständig ist hier der 
Wirtschafts- und Sozialrat - Verhandlungen 
mit dem Ziel aufnehmen, durch ein Bezie
hungsabkommen mit den Vereinten Natio
nen gemäß Art.57 und 63 der Charta den Sta
tus einer Sonderorganisation zu erlangen. 
Gouverneursrat und Exekutivdirektorium 
des Fonds haben entsprechende Beschlüsse 
bislang jedoch nicht gefaßt. Auch zur UN
CTAD, deren geistiges Kind der Fonds ist, be
stehen nur lockere Verbindungen (Art.22 
Abs.8 der Satzung sieht vor, daß das Exeku
tivdirektorium dem Generalsekretär der 
UNCTAD Beobachterstatus einräumt). Da
mit ist der Fonds eine eigenständige interna
tionale Organisation außerhalb des UN-Sy
stems, die von ihrer Aufgabenstellung her auf 
Kooperation insbesondere mit den Wirt
schafts- und Finanzorganisationen des Ver
bandes der Vereinten Nationen angelegt ist. 
Ob diese jedoch eher auf dem Weg über Ko
operationsabkommen mit einzelnen Organi
sationen oder durch ein - in seiner wirkli
chen Koordinationsleistung nicht sehr effek
tives - Beziehungsabkommen nach Art.57 
der Charta sachgerecht aufgebaut werden 
kann, bleibt der Entscheidung seines Gou
verneursrats vorbehalten. 
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Verringerung kommerzieller Bankschulden 
mindestens nach dem gegenüber Mexiko 
angewandten Verfahren; 
• es dem IMF verstärkt zu ermöglichen, 
Exporterlösausfälle zu finanzieren und da
bei die Konditionalität wieder aufzuheben 
oder wenigstens zu verringern (auf die ho
hen Kreditzinsen des IMF geht der Bericht 
nicht ein). 
Die Sachverständigengruppe schätzt auf 
der Grundlage von Weltbankberechnun
gen, daß Gesamtafrika jährlich 15 bis 20 
M r d Dollar zusätzliche Finanzmittel benö
tigt, u m ein bescheidenes jährliches 
Wachstum des Pro-Kopf-Einkommens von 
ein bis zwei Prozent erreichen zu können. 
Sie empfiehlt, daß sich die Industrieländer 
für zehn Jahre fest verpflichten, diesen zu
sätzlichen Finanzbedarf zu decken. Durch 
eine Halbierung der Militärausgaben könn
te Afrika selbst dazu jährlich 3,7 M r d Dol
lar beitragen. 
Die Gruppe schlägt vor, daß das UNDP, das 
als einzige multilaterale Insti tution i n je
dem afrikanischen Land eine lokale Vertre
tung besitzt und sich schon m i t den ande
ren vor Ort vertretenen Entwicklungsagen
turen abstimmt, die Koordination bei der 
Umsetzung der Rohstoffstrategie über
n i m m t . 

Dissens in der Gruppe, 
Kritik aus den Reihen der OAU 

Das Kommissionsmitglied Ismail-Sabri 
Abdalla, ehemaliger ägyptischer Planungs
minister und derzeitiger Vorsitzender des 
•Third World Forum«, distanzierte sich i n 
einem Brief an den Vorsitzenden Fraser von 
dem »Glauben an die Marktkräfte«, den er 
nicht teilen könne. Ein weiteres Kommis
sionsmitglied, der norwegische UN-Bot
schafter Mart in Huslid, bedauerte, daß der 
Bericht nicht auf die Gefahr hinweise, daß 
»unkontrollierte nationale Rohstoffstrate
gien« und der Kampf zur Wiedererlangung 
alter oder der Erlangung neuer Marktantei
le eher zu Verlusten als zu Gewinnen füh
ren könnten. Der Bericht betone zwar die 
Notwendigkeit der Diversifizierung, ver
säume aber darauf hinzuweisen, daß Diver
sifizierung sehr kostspielig sei und deshalb 
zusätzliche Fördermittel der Industrielän
der erfordere. Huslid forderte einen Diver
sifizierungsfonds für Afrika - eine Forde
rung, die er allerdings i n offizieller Funk
t ion als Sprecher der nordischen Länder bei 
der Debatte des Berichts i n der UN-Gene
ralversammlung nicht wiederholen durfte. 
Auf heftige K r i t i k stieß der Bericht i n A f r i 
ka. Der Ministerrat der Organisation der 
Afrikanischen Einheit (OAU) veranlaßte 
eine gemeinsame afrikanische Stellung
nahme zum Bericht, die am 8.Oktober 
1990 als UN-Dokument (A/45/591) ver
breitet wurde. Darin werden die großen Er
wartungen hervorgehoben, die Afrika i n die 
Expertengruppe gesetzt habe und die die 
O A U veranlaßt hätten, 1989 für das Gremi
u m ein Memorandum auszuarbeiten. 
Bedauert wird, daß die Sachverständigen
gruppe wesentliche Teile ihres Mandats -
vor allem bei der Analyse der Ursachen der 
Rohstoffprobleme Afrikas - nicht erfüllt 

habe. Die von der Gruppe gewählte Defini
t ion des Rohstoffsektors habe ihre Analyse 
wesentlich behindert. Der Bericht stelle 
das Rohstoffproblem i n unzulänglicher 
Weise i n den Rahmen der von IMF und 
Weltbank verfolgten Strukturanpassungs
programme und lasse die K r i t i k an diesen 
Programmen weitgehend unberücksich
tigt. Eine schwerwiegende Unterlassung 
sei, daß es der Bericht versäume, irgendei
ne Empfehlung zur Einrichtung des Ersten 
Schalters des Gemeinsamen Fonds für 
Rohstoffe (Finanzierung von Preis- bezie
hungsweise Erlösstabilisierungsabkom
men) zu formulieren. Dies bedeute eine 
»Kapitulation vor den Marktkräften«. 
Auch auf mögliche Verluste durch eine 
Ausweitung der Produktion einzelner Roh
stoffe angesichts zunehmender Marktver
engungen gehe der Bericht nicht ein. 
Ein großer Mangel sei es, daß der Bericht 
den Finanzbedarf anhand der Weltbankana
lysen nur allgemein und nicht spezifisch 
für den Rohstoffsektor schätze. Ebenso ha
be es die Sachverständigengruppe ver
säumt, den Zusammenhang zwischen Ex
porterlösausfällen und der Zunahme der 
Verschuldung Afrikas zu analysieren und 
zu quantifizieren. Die von dem Gremium 
formulierte Rohstoffstrategie enthalte 
überwiegend Empfehlungen, die die afrika
nischen Regierungen schon seit langem 
verwirklichten (so Reformen der öffentli
chen Verwaltung, Förderung der Privatini
tiative und Verringerung der Rüstungsaus
gaben). 
Z u m Thema Diversifizierung fordert das 
Positionspapier eine klare Schwerpunkt
setzung auf die vertikale Diversifizierung 
und angesichts der hohen Kosten solcher 
Bemühungen die Einrichtung eines Roh
stoffdiversifizierungsfonds bei der Afrika
nischen Entwicklungsbank (AfDB), ergänzt 
durch Hilfen auf dem Gebiet von For
schung und Entwicklung sowie durch die 
Öffnung der Märkte der Industrieländer. 
Damit die Instabilität der Rohstoffpreise, 
fallende Terms of Trade und Diversifizie
rungsanstrengungen Afrikas nicht zu einer 
Erhöhung der Verschuldung führen, fordern 
die afrikanischen Regierungen einen Preis
stabilisierungsmechanismus, der "African 
Commodities Price Band« genannt w i r d 
und ähnlich wie die europäische Wäh
rungsschlange funktionieren soll. Auch 
sollte ein System der Indexierung der Prei
se der wichtigsten afrikanischen Export
rohstoffe nach den Importpreisen einge
richtet werden. 
Die Folgemaßnahmen sollen nach afrikani
scher Auffassung nicht vom U N D P koordi
niert werden, sondern auf nationaler Ebene 
durch die jeweiligen Planungsministerien 
und auf regionaler sowie internationaler 
Ebene durch geeignete Arbeitsstäbe. 
Die afrikanische K r i t i k an dem Fraser-Be-
richt führte dazu, daß der Generalsekretär 
der Vereinten Nationen das Dokument m i t 
dem Zusatz zirkulierte, es solle »in Verbin
dung m i t dem Kommentar des Generalsek
retärs« gelesen werden. Eine solche Stel
lungnahme wurde allerdings bisher nicht 
veröffentlicht. Eine Mit te i lung des Gene
ralsekretärs vom 15.November 1990 (A/45/ 

581/Add.l) verweist lediglich auf das afri
kanische Positionspapier und die Absicht, 
das afrikanische Rohstoffproblem i m Zu
sammenhang der abschließenden Bilanzie
rung des UNPAAERD auf der 46.UN-Ge-
neralversammlung 1991 weiter zu erörtern. 
Dementsprechend nichtssagend war die 
Diskussion während der 45.Generalver
sammlung i m Herbst 1990, bei der der Be
richt hinter anderen Dokumenten wie der 
•Afrikanischen Charta für die Beteiligung 
der Bevölkerung an Entwicklung und Wan
del« versteckt wurde. Kaum einer der weni
gen Redner ging substantiell auf den Frä
ser-Bericht ein. Der Bericht war, so läßt 
sich festhalten, i n der UN-Generalver
sammlung durchgefallen. 
Die afrikanischen Staaten hatten noch 
kurz vor der Debatte einen Resolutionsent
wurf eingebracht (A/45/L.21 m i t Corr.l), i n 
dem der Generalsekretär der Vereinten Na
tionen aufgefordert werden sollte, i n sei
nem Abschlußbericht über das UNPAA
ERD an die 46.Generalversammlung i m 
Herbst 1991 die Ergebnisse von folgenden 
noch durchzuführenden Ergänzungsstu
dien zum Rohstoffbericht zu berücksichti
gen: 
— einer »Durchführbarkeits-Studie« über 
die Einrichtung eines Rohstoffdiversifizie
rungsfonds bei der AfDB, 
— einer »umfassenden Studie« über die 
»Auswirkungen jüngster Technologiefort
schritte und der Folgen der Uruguay-Runde 
des GATT für den afrikanischen Rohstoff
sektor« und 
— einer »umfassenden Studie über die Ka
pazität des afrikanischen Rohstoffsektors 
zur Lieferung von Industrierohstoffen und 
Zwischenfabrikaten, die zur Erfüllung des 
Programms der Zweiten Dekade für die in 
dustrielle Entwicklung Afrikas notwendig 
ist«. 
In der am 19.Dezember von der Generalver
sammlung ohne förmliche Abstimmung 
verabschiedeten Resolution 45/178B wer
den diese Studien und der Rohstoffdiversi
fizierungsfonds allerdings nicht mehr er
wähnt. Der Generalsekretär w i r d lediglich 
aufgefordert, i n seinem Bericht an die 
46.Generalversammlung Vorschläge zu 
machen, wie die afrikanischen Bemühun
gen zur Diversifizierung des Rohstoffsek
tors unterstützt werden könnten. Damit 
ist die Diskussion über die Probleme des 
afrikanischen Rohstoffsektors praktisch 
wieder dahin zurückgefallen, wo sie vor 
dem Fraser-Bericht stand. 

Ziel verfehlt 

Dies ist zwar für die Lösung der immer 
drängenderen Probleme Afrikas i n hohem 
Maße bedauerlich, doch ist die Ablehnung 
des Fraser-Berichts voll und ganz berech
tigt. Denn der Bericht versäumt es trotz 
umfangreicher Expertisen, die eigens für 
die Sachverständigengruppe angefertigt 
worden waren, tatsächlich nachzuweisen, 
warum überhaupt der Rohstoffsektor für 
die Entwicklung Afrikas von so überragen
der Bedeutung sein soll und worin genau 
die Ursachen für das Scheitern dieses Sek
tors und bei den einzelnen doch verschie-
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denen Rohstoffen beziehungsweise bei ih
rer unterschiedlichen Verwendung liegen. 
I m Zusammenhang der Debatte über ex
port- versus binnen- und grundbedürfnis-
orientierte oder Wachstums- versus ökolo
gische Strategien ist der Bericht bestenfalls 
nichtssagend und naiv. Die i m Bericht ge
wählte Definit ion des Rohstoffsektors, die 
zum Beispiel auch die Grundnahrungsmit
telproduktion für den Binnenmarkt um
schließt, führt dazu, daß die i n Wirklich
keit einseitige Exportorientierung der von 
der Sachverständigengruppe vorgeschlage
nen Strategie verschleiert wird . Die fehlen
de Differenzierung zwischen vertikaler und 
horizontaler Diversifizierung, bei denen es 
sich ja u m grundverschiedene Aktivitäten 

handelt, erweckt den Eindruck, als ob die 
Gruppe nicht recht wisse, wovon sie 
schreibt. 
Unverzeihlich ist, daß sie nachdrücklich 
Rohstoffexportsteigerungen fordert, ohne 
auch nur den Versuch zu machen, die 
höchst negativen Prognosen zum Beispiel 
der UNCTAD für die Preisentwicklung bei 
einer Angebotszunahme auf den Rohstoff
märkten zu widerlegen. Der ruinöse Wett
bewerb der letzten drei Jahrzehnte auf den 
meisten Rohstoffmärkten muß doch abge
baut und nicht noch weiter angeheizt wer
den. Und wie können die Autoren Ände
rungen der Einstellung der afrikanischen 
Führer zum Rohstoffsektor erwarten, wenn 
sie es noch nicht einmal für notwendig 

erachteten, deren bisherige Einstellung ge
nauer zu überprüfen, und höchst gefährli
che Empfehlungen ohne überzeugende Be
gründung abgeben? 
Der Bericht versucht, den Rohstoffsektor 
i n eine Gesamtstrategie einzuordnen. Da
bei werden aber gewichtige Probleme wie 
der schon erwähnte Zusammenhang zwi
schen dem Rohstoffproblem und der Ver
schuldung ausgeklammert. Die Elemente 
der Strategie sind reichlich willkürlich aus
gewählt und den derzeitigen Modetrends 
(Frauenförderung, Umweltschutz, Bevölke
rungsplanung und so weiter) angepaßt. Von 
einer ganzheitlichen Strategie ist der Be
richt weit entfernt. 

Konrad Melchers • 

Dokumente der Vereinten Nationen 
Irak-Kuwait, Irak-Iran, Mayotte, Nahost, Südafrika 

Irak-Kuwait 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Vorausset
zungen einer endgültigen Beendigung der 
Feindseligkeiten. - Resolution 686(1991) 
vom 2.März 1991 

Der Sicherheitsrat, 

- unter Hinweis auf seine Resolutionen 
660(1990), 661(1990), 662(1990), 664(1990), 
665(1990), 666(1990), 667(1990), 669(1990), 
670(1990), 674(1990), 677(1990) und 678 
( 1990) und in Bekräftigung derselben, 

- erinnernd an die Verpflichtungen der Mit
gliedstaaten nach Artikel 25 der Charta, 

- unter Hinweis auf Ziffer 9 der Resolution 
661 ( 1990) betreffend die Unterstützung der 
Regierung Kuwaits und Ziffer 3 Buchstabe 
c dieser Resolution betreffend Lieferungen 
für rein medizinische Zwecke und, in hu
manitären Fällen, Nahrungsmittel, 

- Kenntnis nehmend von den Schreiben des 
Außenministers Iraks, in denen das Einver
ständnis Iraks bestätigt wird, allen oben 
genannten Resolutionen uneingeschränkt 
Folge zu leisten (S/22275), und Iraks Ab
sicht bekundet wird, die Kriegsgefangenen 
sofort freizulassen (S/22273), 

- Kenntnis nehmend von der Einstellung der 
offensiven Gefechtsoperationen seitens 
der Streitkräfte Kuwaits und der mit Ku
wait gemäß Resolution 678(1990) koope
rierenden Mitgliedstaaten, 

- in Anbetracht der Notwendigkeit, sich der 
friedlichen Absichten Iraks zu versichern, 
sowie des in Resolution 678(1990) genann
ten Ziels, den Weltfrieden und die interna
tionale Sicherheit in der Region wieder
herzustellen, 

- unterstreichend, wie wichtig es ist, daß 
Irak die erforderlichen Maßnahmen trifft, 

die eine endgültige Beendigung der Feind
seligkeiten erlauben würden, 

- in Bekräftigung der Verpflichtung aller 
Mitgliedstaaten auf die Unabhängigkeit, 
Souveränität und territoriale Integrität 
Iraks und Kuwaits und feststellend, daß 
die gemäß Ziffer 2 der Resolution 
678(1990) des Sicherheitsrats kooperieren
den Mitgliedstaaten ihre Absicht bekun
det haben, ihre militärische Präsenz in 
Irak so bald zu beenden, wie dies mit der 
Verwirklichung der Ziele der Resolution 
vereinbar ist, 

- tätig werdend nach Kapitel VII der Charta, 
1. bestätigt, daß alle zwölf vorgenannten Re

solutionen nach wie vor volle Gültigkeit 
besitzen,-

2. verlangt, daß Irak seine Annahme aller 
zwölf vorgenannten Resolutionen in die 
Tat umsetzt und daß Irak insbesondere 
a) seine Maßnahmen zum Zweck der An

nexion Kuwaits sofort rückgängig 
macht; 

b) seine völkerrechtliche Haftung für alle 
als Folge der Invasion und unrechtmä
ßigen Besetzung Kuwaits durch Irak 
verursachten Verluste, Schäden oder 
Beeinträchtigungen in bezug auf Ku
wait und dritte Staaten sowie deren 
Staatsangehörige und Unternehmen 
grundsätzlich anerkennt; 

c) sofort unter der Schirmherrschaft des 
Internationalen Komitees vom Roten 
Kreuz, der Rot-Kreuz-Gesellschaften 
oder der Gesellschaften vom Roten 
Halbmond alle von Irak festgehaltenen 
Staatsangehörigen Kuwaits und dritter 
Staaten freiläßt und die Überreste aller 
verstorbenen festgehaltenen Staatsan
gehörigen Kuwaits und dritter Staaten 
zurückgibt; und 

d) sofort mit der Rückgabe aller von ihm 

beschlagnahmten kuwaitischen Vermö
genswerte beginnt und die Rückgabe so 
rasch wie möglich abschließt; 

3. verlangt ferner, daß Irak 
a) feindselige und provokative Maßnah

men seiner Streitkräfte gegen alle Mit
gliedstaaten einstellt, insbesondere 
auch Flugkörperangriffe und Flüge von 
Kampfflugzeugen; 

b) militärische Befehlshaber bestimmt, 
die mit den Befehlshabern der Streit
kräfte Kuwaits und der mit Kuwait ge
mäß Resolution 678( 1990) kooperieren
den Mitgliedstaaten zusammentreffen, 
um so bald wie möglich die militäri
schen Aspekte einer Einstellung der 
Feindseligkeiten zu vereinbaren; 

c) Vorkehrungen für den sofortigen Zu
gang zu allen Kriegsgefangenen und zu 
deren Freilassung unter der Schirmherr
schaft des Internationalen Komitees 
vom .Roten Kreuz trifft und die Überre
ste aller verstorbenen Mitglieder der 
Streitkräfte Kuwaits und der mit Ku
wait gemäß Resolution 678(1990) koo
perierenden Mitgliedstaaten zurück
gibt; und 

d) Informationen und Hilfe jedweder Art 
bereitstellt, um irakische Minen, ver
stecke Ladungen und sonstige Explosiv
stoffe sowie etwaige chemische und 
biologische Waffen und Rüstungsgegen
stände in Kuwait, in Gebieten Iraks, in 
denen sich Streitkräfte der mit Kuwait 
gemäß Resolution 678(1990) kooperie
renden Mitgliedstaaten vorübergehend 
aufhalten, und in den angrenzenden 
Gewässern auszumachen; 

4. erkennt an, daß während des Zeitraums, 
den Irak benötigt, um den vorstehenden 
Ziffern 2 und 3 Folge zu leisten, die Ziffer 2 
der Resolution 678(1990) ihre Gültigkeit 
behält; 
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5. begrüßt den Beschluß Kuwaits und der mit 
Kuwait gemäß Resolution 678(1990) ko
operierenden Mitgliedstaaten, Zugang zu 
den irakischen Kriegsgefangenen zu ge
währen und sofort mit ihrer Freilassung 
unter der Schirmherrschaft des Internatio
nalen Komitees vom Roten Kreuz zu be
ginnen, wie dies das Dritte Genfer Abkom
men von 1949 erfordert; 

6. ersucht alle Mitgliedstaaten sowie die Ver
einten Nationen, die Sonderorganisatio
nen und die anderen internationalen Orga
nisationen des Systems der Vereinten Na
tionen, alle geeigneten Maßnahmen zu er
greifen, um mit der Regierung und dem 
Volk von Kuwait beim Wiederaufbau ihres 
Landes zusammenzuarbeiten; 

7. beschließt, daß Irak dem Generalsekretär 
und dem Sicherheitsrat Mitteilung zu er
statten hat, sobald es die oben bezeichne
ten Maßnahmen getroffen hat; 

8. beschließt, daß der Sicherheitsrat zur Ge
währleistung der raschen und endgültigen 
Beendigung der Feindseligkeiten aktiv mit 
der Angelegenheit befaßt bleibt. 

Abstimmungsergebnis: +11; - 1 : Kuba; =3: 
China, Indien, Jemen. 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 3.März 1991 (UN-Dok. S/22322) 

Im Anschluß an Konsultationen des Sicher
heitsrats gab der Präsident im Namen des Ra
tes auf dessen 2979.Sitzung am 3.März 1991 
i m Zusammenhang mit der Behandlung des 
Punktes >Die Situation zwischen Irak und Ku
wait' durch den Rat die folgende Erklärung 
ab: 

»Der Rat begrüßt die bisher von dem gemäß 
Resolution 661 eingesetzten Ausschuß gefaß
ten Beschlüsse betreffend den Bedarf an Nah
rungsmitteln und medizinischen Gütern, ins
besondere auch die soeben gefaßten Beschlüs
se zur Erleichterung der Bereitstellung huma
nitärer Hilfe, einschließlich Säuglingsfertig
nahrung und Ausrüstungen zur Wasseraufbe
reitung. 
Er bittet den Ausschuß, an ihn gerichtete Er
suchen um humanitäre Hilfe auch weiterhin 
zügig zu bearbeiten. 
Er bittet den Ausschuß nachdrücklich, beson
dere Aufmerksamkeit den Schlußfolgerungen 
und Empfehlungen in bezug auf die kritische 
Lage im medizinischen Bereich, Im öffentli
chen Gesundheitswesen und auf dem Ernäh-
rugssektor in Irak zu widmen, die ihm von 
der Weltgesundheitsorganisation, vom U N 
ICEF, vom Internationalen Komitee vom Ro
ten Kreuz und anderen zuständigen Organisa
tionen in Übereinstimmung mit den entspre
chenden Resolutionen unterbreitet worden 
sind beziehungsweise noch unterbreitet wer
den, und fordert diese humanitären Organisa
tionen nachdrücklich auf, eine aktive Rolle in 
diesem Prozeß zu spielen und mit dem Aus
schuß eng zusammenzuarbeiten. 
Der Rat begrüßt die vom Generalsekretär an
gekündigte Absicht, umgehend eine Mission 
unter der Leitung von Untergeneralsekretär 
Martti Ahtisaari und unter Beteiligung von 
Vertretern der zuständigen Organisationen 
der Vereinten Nationen nach Irak und Kuwait 
zu entsenden, um den sich unmittelbar nach 
der Krise abzeichnenden humanitären Bedarf 

zu ermitteln. Der Rat bittet den Generalse
kretär, ihn so rasch wie möglich über den Ver
lauf seiner Mission zu unterrichten, und 
verpflichtet sich, diesbezüglich sofort tätig zu 
werden.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Bedingun
gen einer förmlichen Feuereinstellung 
zwischen Irak und Kuwait und den mit 
Kuwait kooperierenden Mitgliedstaaten. -
Resolution 687(1991) vom 3 A p r i l 1991 

Der Sicherheitsrat, 
I 

- unter Hinweis auf seine Resolutionen 
660(1990) vom 2.August 1990, 661(1990) 
vom 6.August 1990, 662(1990) vom 9.Au-
gust 1990, 664(1990) vom 18.August 1990, 
665(1990) vom 25.August 1990, 666(1990) 
vom 13.September 1990, 667(1990) vom 
lö.September 1990, 669(1990) vom 24.Sep-
tember 1990, 670(1990) vom 25.September 
1990, 674(1990), vom 29.0ktober 1990, 
677(1990) vom 28.November 1990, 678 
(1990) vom 29.November 1990 und 686 
(1991) vom 2.März 1991, 

- mit Genugtuung darüber, daß Kuwait seine 
Souveränität, Unabhängigkeit und territo
riale Integrität zurückerhalten hat und daß 
seine rechtmäßige Regierung zurückge
kehrt ist, 

- i n Bekräftigung der Verpflichtung aller 
Mitgliedstaaten auf die Souveränität, die 
territoriale Integrität und die politische 
Unabhängigkeit Kuwaits und Iraks und 
feststellend, daß die mit Kuwait gemäß Zif
fer 2 der Resolution 678(1990) kooperieren
den Mitgliedstaaten ihre Absicht bekundet 
haben, ihre militärische Präsenz in Irak so 
bald wie möglich entsprechend Ziffer 8 der 
Resolution 686(1991) zu beenden, 

- in Bekräftigung der Notwendigkeit, sich in 
Anbetracht der unrechtmäßigen Invasion 
und Besetzung Kuwaits durch Irak der 
friedlichen Absichten Iraks zu versichern, 

- Kenntnis nehmend von dem Schreiben des 
Ministers für Auswärtige Angelegenheiten 
Iraks vom 27.Februar 1991 und von den auf 
die Resolution 686(1991) hin gesandten 
Schreiben, 

- feststellend, daß Irak und Kuwait als unab
hängige souveräne Staaten am 4.Oktober 
1963 in Bagdad das »Einvernehmliche Pro
tokoll zwischen dem Staat Kuwait und der 
Republik Irak betreffend die Wiederherstel
lung freundschaftlicher Beziehungen, die 
Anerkennung und damit zusammenhän
gende Angelegenheiten' unterzeichnet ha
ben, wodurch sie die Grenze zwischen Irak 
und Kuwait und die Zuteilung der Inseln 
formell anerkannt haben, welches bei den 
Vereinten Nationen gemäß Artikel 102 der 
Charta der Vereinten Nationen registriert 
wurde und in dem Irak die Unabhängigkeit 
und vollständige Souveränität des Staates 
Kuwait innerhalb seiner Grenzen aner
kannt hat, wie sie in dem vom 21.Juli 1932 
datierten Schreiben des Ministerpräsiden
ten Iraks beschrieben und angenommen 
und vom Herrscher Kuwaits in seinem vom 
lO.August 1932 datierten Schreiben ange
nommen wurden, 

- i m Bewußtsein der Notwendigkeit der De
markation der genannten Grenze, 

- sowie im Bewußtsein der Erklärungen 
Iraks, in denen der Einsatz von Waffen un
ter Verletzung seiner Verpflichtungen nach 

dem am 17.Juni 1925 in Genf unterzeichne
ten Genfer Protokoll über das Verbot der 
Verwendung von erstickenden, giftigen 
oder ähnlichen Gasen sowie von bakterio
logischen Mitteln i m Kriege angedroht 
wurde, und seines schon früher erfolgten 
Einsatzes chemischer Waffen, sowie er
klärend, daß jeder weitere Einsatz solcher 
Waffen durch Irak ernste Konsequenzen 
nach sich ziehen würde, 

- daran erinnernd, daß Irak sich der Erklä
rung angeschlossen hat, die von allen Teil
nehmerstaaten der vom 7. bis 11.Januar 
1989 in Paris abgehaltenen Konferenz der 
Vertragsstaaten des Genfer Protokolls von 
1925 und anderer interessierter Staaten ver
abschiedet und in der das Ziel der weltwei
ten Beseitigung der chemischen und biolo
gischen Waffen festgelegt wurde, 

- sowie daran erinnernd, daß Irak das Über
einkommen vom lO.April 1972 über das 
Verbot der Entwicklung, Herstellung und 
Lagerung bakteriologischer (biologischer) 
Waffen und von Toxinwaffen sowie über die 
Vernichtung solcher Waffen unterzeichnet 
hat, 

- feststellend, wie wichtig es ist, daß Irak 
dieses Übereinkommen ratifiziert, 

- außerdem feststellend, wie wichtig es ist, 
daß alle Staaten diesem Übereinkommen 
beitreten, und der bevorstehenden Konfe
renz zur Überprüfung dieses Übereinkom
mens nahelegend, die Verbindlichkeit, 
Wirksamkeit und Universalität des Über
einkommens zu stärken, 

- betonend, wie wichtig es ist, daß die Abrü
stungskonferenz ihre Arbeit an einer Kon
vention über das weltweite Verbot chemi
scher Waffen bald abschließt und daß dieser 
alle Staaten beitreten, 

- im Bewußtsein dessen, daß Irak in nicht-
provozierten Angriffen ballistische Flug
körper eingesetzt hat und daß daher spezi
fische Maßnahmen in bezug auf derartige 
Flugkörper in Irak getroffen werden müs
sen, 

- besorgt über die Mitgliedstaaten vorliegen
den Berichte, wonach Irak versucht hat, 
Material für ein Kemwaffenprogramm zu 
erwerben, unter Zuwiderhandlung gegen 
seine Verpflichtungen nach dem Vertrag 
vom l.Juli 1968 über die Nichtverbreitung 
von Kernwaffen, 

- unter Hinweis auf das Ziel der Schaffung 
einer kernwaffenfreien Zone in der Nahost-
Region, 

- i m Bewußtsein der Gefahr, die alle Massen
vernichtungswaffen für den Frieden und die 
Sicherheit in dem Gebiet darstellen, und 
der Notwendigkeit, auf die Schaffung einer 
von derartigen Waffen freien Zone im Na
hen Osten hinzuarbeiten, 

- sowie im Bewußtsein des Ziels der Herbei
führung einer ausgewogenen und umfas
senden Kontrolle der Rüstungen in der Re
gion, 

- femer im Bewußtsein dessen, wie wichtig 
es ist, daß die oben genannten Ziele unter 
Heranziehung aller zur Verfügung stehen
den Mittel erreicht werden, insbesondere 
auch durch einen Dialog zwischen den 
Staaten der Region, 

- feststellend, daß mit der Resolution 
686(1991) die durch Resolution 661(1990) 
verhängten Maßnahmen aufgehoben wor
den sind, soweit sie auf Kuwait Anwen
dung fanden, 

- feststellend, daß trotz dei Fortschritte bei 
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der Erfüllung der mit Resolution 686(1991) 
auferlegten Verpflichtungen der Verbleib 
zahlreicher kuwaitischer Staatsangehöri
ger und Staatsangehöriger dritter Staaten 
noch immer ungeklärt ist und Vermögens
werte noch immer nicht zurückgegeben 
wurden, 

- unter Hinweis auf die am 18.Dezember 
1979 in New York zur Unterzeichnung auf
gelegte Internationale Konvention gegen 
Geiselnahme, die alle Geiselnahmen als 
Äußerungen des internationalen Terroris
mus einstuft, 

- unter Mißbilligung der von Irak während 
des jüngsten Konflikts geäußerten Dro
hungen, terroristische Handlungen gegen 
Ziele außerhalb Iraks zu begehen, sowie 
der Geiselnahmen durch Irak, 

- mit großer Sorge Kenntnis nehmend von 
den Berichten des Generalsekretärs vom 
20.März 1991 und 28.März 1991 und sich 
dessen bewußt, daß der humanitäre Bedarf 
in Kuwait und Irak dringend gedeckt wer
den muß, 

- eingedenk seines Ziels der Wiederherstel
lung des Weltfriedens und der internatio
nalen Sicherheit in dem Gebiet, wie es in 
den jüngsten Resolutionen des Sicher
heitsrats dargelegt ist, 

- i m Bewußtsein der Notwendigkeit, nach 
Kapitel VII der Charta die folgenden Maß
nahmen zu ergreifen, 

1. bekräftigt alle dreizehn oben genannten 
Resolutionen, soweit sie nicht nachste
hend ausdrücklich abgeändert werden, um 
die Ziele dieser Resolution zu erreichen, 
insbesondere auch eine formelle Feuerein
stellung; 

A 
2. verlangt, daß Irak und Kuwait die Unver

letzlichkeit der internationalen Grenze 
und die Zuteilung der Inseln respektieren, 
wie in dem >Einvernehmlichen Protokoll 
zwischen dem Staat Kuwait und der Repu
blik Irak betreffend die Wiederherstellung 
freundschaftlicher Beziehungen, die Aner
kennung und damit zusammenhängende 
Angelegenheiten« dargelegt, das sie am 
4.0ktober 1963 in Bagdad in Ausübung ih
rer Souveränität unterzeichnet haben und 
das bei den Vereinten Nationen registriert 
worden ist, die es in dem Dokument 7063, 
Vereinte Nationen, Treaty Series, 1964, 
veröffentlicht haben; 

3. fordert den Generalsekretär auf, seine Un
terstützung zu gewähren, damit mit Irak 
und Kuwait Vorkehrungen für die Demar
kation der Grenze zwischen Irak und Ku
wait getroffen werden können, unter Her
anziehung geeigneter Unterlagen, insbe
sondere auch der mit Dokument 
S/22412 des Sicherheitsrats übermittelten 
Karte, und dem Sicherheitsrat innerhalb 
eines Monats darüber Bericht zu erstatten; 

4. beschließt, die Unverletzlichkeit der oben 
erwähnten internationalen Grenze zu ga
rantieren und zu diesem Zweck je nach Be
darf alle erforderlichen Maßnahmen i m 
Einklang mit der Charta der Vereinten Na
tionen zu ergreifen; 

B 

5. ersucht den Generalsekretär, nach Konsul-
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tation mit Irak und Kuwait dem Sicher
heitsrat innerhalb von drei Tagen einen 
Plan zur Billigung vorzulegen, der die so
fortige Dislozierung einer Beobachter
einheit der Vereinten Nationen vorsieht, 
mit dem Auftrag, den Khor Abdullah und 
eine entmilitarisierte Zone zu überwa
chen, die hiermit geschaffen wird und die 
sich, gemessen von der Grenze, die in dem 
•Einvemehmlichen Protokoll zwischen 
dem Staat Kuwait und der Republik Irak 
betreffend die Wiederherstellung freund
schaftlicher Beziehungen, die Anerken
nung und damit zusammenhängende An
gelegenheiten« vom 4.Oktober 1963 er
wähnt wird, zehn Kilometer nach Irak und 
fünf Kilometer nach Kuwait hinein er
streckt, sowie durch ihre Anwesenheit in 
der entmilitarisierten Zone und durch ihre 
Überwachungstätigkeit Grenzverletzun
gen zu verhindern und etwaige feindselige 
oder potentiell feindselige Handlungen, 
die von dem Hoheitsgebiet eines Staates 
gegen den anderen Staat unternommen 
werden, zu beobachten, und der außerdem 
vorsieht, daß der Generalsekretär dem Rat 
über die Tätigkeit der Einheit regelmäßig 
Bericht erstattet beziehungsweise sofort, 
wenn es zu schweren Verletzungen der Zo
ne oder zu möglichen Bedrohungen des 
Friedens kommt; 

6. stellt fest, daß, sobald der Generalsekretär 
dem Sicherheitsrat den Abschluß der Dis
lozierung der Beobachtereinheit der Ver
einten Nationen bekanntgibt, die Bedin
gungen geschaffen sein werden, die es den 
mit Kuwait gemäß Resolution 678(1990) 
kooperierenden Mitgliedstaaten ermögli
chen, ihre militärische Präsenz in Irak i m 
Einklang mit Resolution 686(1991) zu 
beenden; 

C 
7. bittet Irak, seine Verpflichtungen aus dem 

am 17Juni 1925 in Genf unterzeichneten 
Genfer Protokoll über das Verbot der Ver
wendung von erstickenden, giftigen oder 
ähnlichen Gasen sowie von bakteriologi
schen Mitteln im Kriege bedingungslos zu 
bekräftigen und das Übereinkommen vom 
lO.April 1972 über das Verbot der Entwick
lung, Herstellung und Lagerung bakterio
logischer (biologischer) Waffen und von To-
xinwaffen sowie über die Vernichtung sol
cher Waffen zu ratifizieren; 

8. beschließt, daß Irak die unter internatio
naler Aufsicht erfolgende Vernichtung, Be
seitigung oder Unschädlichmachung 
a) aller chemischen und biologischen Waf

fen und aller Kampfstoffbestände sowie 
aller damit zusammenhängenden Sub
systeme und Komponenten und aller 
Forschungs-, Entwicklungs-, Unterstüt-
zungs- und Produktionseinrichtungen; 

b) aller ballistischen Flugkörper mit einer 
Reichweite von mehr als 150 Kilome
tern und der dazugehörigen größeren 
Bestandteile sowie der Reparatur- und 
Produktionseinrichtungen 

bedingungslos zu akzeptieren hat; 
9. beschließt zur Umsetzung von Ziffer 8 fol

gendes: 
a) Irak hat dem Generalsekretär innerhalb 

von fünfzehn Tagen nach Verabschie
dung dieser Resolution eine Deklara
tion der Standorte, Mengen und Arten 
sämtlicher in Ziffer 8 aufgeführten Ge

genstände vorzulegen und einer umge
henden Inspektion an Ort und Stelle, 
wie nachstehend ausgeführt, zuzustim
men; 

b) der Generalsekretär wird i m Benehmen 
mit den jeweiligen Regierungen und ge-
gebenenfallls mit dem Generaldirektor 
der Weltgesundheitsorganisation inner
halb von fünfundvierzig Tagen nach 
Verabschiedung dieser Resolution ei
nen Plan ausarbeiten und dem Rat zur 
Billigung vorlegen, der den Abschluß 
der folgenden Handlungen innerhalb 
von fünfundvierzig Tagen nach seiner 
Billigung vorsieht: 

i) die Bildung einer Sonderkommis
sion, die auf der Grundlage der De
klarationen Iraks und der Bezeich
nung etwaiger zusätzlicher Orte 
durch die Sonderkommission selbst 
an Ort und Stelle eine sofortige In
spektion der biologischen, chemi
schen und Flugkörperkapazitäten 
Iraks vornimmt; 

ii) die Übergabe der Verfügungsgewalt 
über alle in Ziffer 8 a) aufgeführten 
Gegenstände, einschließlich der 
Gegenstände an von der Sonder
kommission nach Ziffer 9 b) i) be
zeichneten zusätzlichen Orten, 
durch Irak an die Sonderkommis
sion zur Vernichtung, Beseitigung 
oder Unschädlichmachung unter 
Berücksichtigung der Erfordernisse 
der Sicherheit der Öffentlichkeit 
sowie die unter Aufsicht der Son
derkommission von Irak vorzuneh
mende Vernichtung seiner gesam
ten Flugkörperkapazitäten, ein
schließlich der Startgeräte, wie in 
Ziffer 8 b) aufgeführt; 

iii) die Gewährung der in Ziffer 12 und 
13 geforderten Unterstützung und 
Zusammenarbeit seitens der Son
derkommission an den Generaldi
rektor der Internationalen Atom
energie-Organisation; 

10. beschließt, daß sich Irak bedingungslos 
zu verpflichten hat, keinen der in Ziffer 8 
und 9 aufgeführten Gegenstände einzu
setzen, zu entwickeln, zu bauen oder zu 
erwerben, und ersucht den Generalsekre
tär, im Benehmen mit der Sonderkom
mission einen Plan für die künftige lau
fende Überwachung und Verifikation der 
Befolgung dieser Ziffer durch Irak auszu
arbeiten, der dem Sicherheitsrat inner
halb von hundertzwanzig Tagen nach Ver
abschiedung dieser Resolution zur Billi
gung vorzulegen ist; 

11. bittet Irak, seine Verpflichtungen aus dem 
Vertrag über die Nichtverbreitung von 
Kernwaffen vom l.Juli 1968 bedingungs
los zu bekräftigen; 

12. beschließt, daß Irak bedingungslos zu
stimmen muß, Kernwaffen oder kernwaf
fenfähiges Material oder Subsysteme 
oder Komponenten oder damit zusam
menhängende Forschungs-, Entwick
lungs-, Unterstützungs- oder Produk
tionseinrichtungen weder zu erwerben 
noch zu entwickeln; dem Generalsekre
tär und dem Generaldirektor der Interna
tionalen Atomenergie-Organisation in
nerhalb von fünfzehn Tagen nach Verab
schiedung dieser Resolution eine Dekla
ration der Standorte, Mengen und Arten 
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sämtlicher oben aufgeführten Gegenstän
de vorzulegen; sein gesamtes kemwaffen-
fähiges Material zur Verwahrung und Be
seitigung der ausschließlichen Kontrolle 
der Internationalen Atomenergie-Organi
sation zu unterstellen, mit Unterstüt
zung und Zusammenarbeit der Sonder
kommission, wie in dem in Ziffer 9 b) 
erörterten Plan des Generalsekretärs vor
gesehen,- im Einklang mit den Vorkeh
rungen gemäß Ziffer 13 die umgehende 
Inspektion an Ort und Stelle sowie die 
Vernichtung, Beseitigung oder gegebe
nenfalls Unschädlichmachung sämtli
cher oben aufgeführten Gegenstände zu 
akzeptieren sowie den in Ziffer 13 erör
terten Plan für die künftige laufende 
Überwachung und Verifikation seiner Er
füllung dieser Verpflichtungen zu akzep
tieren; 

13. ersucht den Generaldirektor der Interna
tionalen Atomenergie-Organisation über 
den Generalsekretär, mit Unterstützung 
und Zusammenarbeit seitens der Sonder
kommission, wie in dem Plan des Gene
ralsekretärs in Ziffer 9 b) vorgesehen, auf 
der Grundlage der Deklarationen Iraks 
und der Bezeichnung etwaiger zusätzli
cher Orte durch die Sonderkommission 
an Ort und Stelle eine sofortige Inspek
tion der Nuklearkapazitäten Iraks vorzu
nehmen; zur Vorlage an den Sicherheits
rat innerhalb von fünfundvierzig Tagen 
einen Plan auszuarbeiten, der die Ver
nichtung, Beseitigung oder gegebenen
falls Unschädlichmachung sämtlicher in 
Ziffer 12 aufgeführten Gegenstände vor
sieht; den Plan innerhalb von fünfund
vierzig Tagen nach seiner Billigung durch 
den Sicherheitsrat durchzuführen und 
unter Berücksichtigung der Rechte und 
Pflichten Iraks aus dem Vertrag über die 
Nichtverbreitung von Kernwaffen vom 
l.Juli 1968 einen Plan für die künftige 
laufende Überwachung und Verifikation 
der Befolgung von Ziffer 12 durch Irak 
auszuarbeiten, der auch eine Bestands
aufnahme des gesamten der Verifikation 
durch die Internationale Atomenergie-
Organisation unterliegenden Kernmate
rials in Irak sowie Inspektionen der Inter
nationalen Atomenergie-Organisation 
vorsieht, um sicherzustellen, daß die 
Kernmaterialüberwachung durch die In
ternationale Atomenergie-Organisation 
alle einschlägigen Nuklearaktivitäten in 
Irak erfaßt, und den Plan innerhalb von 
hundertzwanzig Tagen nach Verabschie
dung dieser Resolution dem Sicherheits
rat zur Billigung vorzulegen,-

14. nimmt zur Kenntnis, daß die von Irak ge
mäß Ziffer 8, 9, 10, 11, 12 und 13 dieser 
Resolution zu treffenden Maßnahmen 
Schritte in Richtung auf das Ziel der 
Schaffung einer Zone i m Nahen Osten, 
die frei ist von Massenvernichtungswaf
fen und allen Flugkörpern zu deren Ein
satz, sowie in Richtung auf das Ziel eines 
weltweiten Verbots chemischer Waffen 
darstellen; 

D 
15. ersucht den Generalsekretär, dem Sicher

heitsrat über die Maßnahmen Bericht zu 
erstatten, die ergriffen worden sind, um 
die Rückgabe aller von Irak in seinen Be
sitz gebrachten kuwaitischen Vermögens

werte zu erleichtern, einschließlich eines 
Verzeichnisses der Vermögenswerte, die 
nach Angaben Kuwaits nicht zurückgege
ben beziehungsweise nicht unversehrt 
zurückgegeben worden sind; 

E 
16. erklärt erneut, daß Irak, unbeschadet der 

vor dem 2.August 1990 entstandenen 
Schulden und Verpflichtungen Iraks, die 
nach den üblichen Verfahren behandelt 
werden, nach dem Völkerrecht für alle 
unmittelbaren Verluste, Schäden, ein
schließlich Umweltschäden und der Er
schöpfung der natürlichen Ressourcen, 
und Beeinträchtigungen haftet, die aus
ländischen Regierungen, Staatsangehöri
gen und Unternehmen als Folge der un
rechtmäßigen Invasion und Besetzung 
Kuwaits durch Irak entstanden sind; 

17. beschließt, daß alle seit dem 2.August 
1990 von Irak abgegebenen Erklärungen, 
wonach es seine Auslandsverschuldung 
nicht anerkennt, null und nichtig sind, 
und verlangt, daß Irak alle seine Ver
pflichtungen betreffend die Bedienung 
und Rückzahlung seiner Auslandsschul
den genauestens erfüllt; 

18. beschließt außerdem, einen Fonds zur 
Befriedigung der geltend gemachten An
sprüche nach Ziffer 16 zu schaffen und ei
ne Kommission zur Verwaltung des Fonds 
einzusetzen; 

19. beauftragt den Generalsekretär, bis späte
stens dreißig Tage nach Verabschiedung 
dieser Resolution Empfehlungen auszu
arbeiten und dem Sicherheitsrat zur Be
schlußfassung vorzulegen, und zwar be
treffend die Zahlungen für die geltend ge
machten Ansprüche durch den Fonds 
nach Ziffer 18 und betreffend ein Pro
gramm zur Durchführung der Beschlüsse 
in Ziffer 16, 17 und 18, namentlich in be
zug auf: die Verwaltung des Fonds; Me
chanismen zur Bestimmung der ange
messenen Höhe des Beitrags Iraks zu dem 
Fonds auf der Grundlage eines Prozent
satzes des Werts der Exporte von Erdöl 
und Erdölprodukten aus Irak, bis zu einer 
Höchstgrenze, die der Generalsekretär 
unter Berücksichtigung der Bedürfnisse 
des irakischen Volkes, der Zahlungsfähig
keit Iraks, wie sie gemeinsam mit den in
ternationalen Finanzinstitutionen unter 
Berücksichtigung des Auslandsschulden
dienstes bewertet wird, und der Bedürf
nisse der irakischen Wirtschaft dem Rat 
vorschlägt; Vorkehrungen zur Gewährlei
stung des Zahlungseingangs an den 
Fonds; den Prozeß der Mittelzuweisung 
und der Erfüllung von Ansprüchen; geeig
nete Verfahren zur Verlustbewertung, zur 
Erfassung der Ansprüche, zur Prüfung ih
rer Berechtigung sowie zur Regelung von 
Ansprüchen, bei denen Iraks Haftung 
nach Ziffer 16 strittig ist; und die Zusam
mensetzung der genannten Kommission; 

F 
20. beschließt mit sofortiger Wirkung, daß 

das in Resolution 661(1990) enthaltene 
Verbot des Verkaufs und der Lieferung 
von Rohstoffen und Erzeugnissen an Irak, 
mit Ausnahme von Medikamenten und 
medizinischen Lieferungen, und das Ver
bot diesbezüglicher Finanztransaktionen 

weder Anwendung findet auf Nahrungs
mittel, die dem Sicherheitsratsausschuß 
gemäß Resolution 661(1990) zur Situa
tion zwischen Irak und Kuwait notifiziert 
werden, noch, vorbehaltlich der Zustim
mung des Ausschusses nach dem verein
fachten und beschleunigten >Kein-Ein-
wand'-Verfahren, auf Güter und Versor
gungsgegenstände zur Deckung ziviler 
Grundbedürfnisse, wie sie i m Bericht des 
Generalsekretärs vom 20.März 1991 und 
in weiteren Ermittlungen des humanitä
ren Bedarfs durch den Ausschuß festge
stellt werden; 

21. beschließt, daß der Sicherheitsrat die Be
stimmungen von Ziffer 20 in Abständen 
von sechzig Tagen unter Berücksichti
gung der Politiken und Praktiken der Re
gierung Iraks, insbesondere auch der 
Durchführung aller einschlägigen Reso
lutionen des Sicherheitsrats, überprüfen 
wird, um festzustellen, ob die darin vor
gesehenen Verbote gemildert oder aufge
hoben werden sollen,-

22. beschließt, daß, sobald der Sicherheitsrat 
das in Ziffer 19 geforderte Programm ge
billigt hat und übereingekommen ist, daß 
Irak alle in Ziffer 8, 9, 10, 11, 12 und 13 
vorgesehenen Maßnahmen abgeschlos
sen hat, die in Resolution 661(1990) ent
haltenen Verbote der Einfuhr aus Irak 
stammender Rohstoffe und Erzeugnisse 
und die Verbote diesbezüglicher Finanz
transaktionen nicht mehr gültig sind; 

23. beschließt, daß der Sicherheitsratsaus
schuß gemäß Resolution 661(1990) bis zu 
einer Beschlußfassung durch den Sicher
heitsrat nach Ziffer 22 bevollmächtigt ist, 
Ausnahmen von dem Verbot der Einfuhr 
aus Irak stammender Rohstoffe und Er
zeugnisse zu genehmigen, soweit dies 
notwendig ist, um sicherzustellen, daß 
auf irakischer Seite ausreichende Finanz
mittel zur Durchführung der in Ziffer 20 
genannten Aktivitäten vorhanden sind; 

24. beschließt, daß alle Staaten in Überein
stimmung mit Resolution 661(1990) und 
nachfolgenden diesbezüglichen Resolu
tionen sowie vorbehaltlich eines weite
ren Beschlusses des Sicherheitsrats wei
terhin folgendes verhindern werden: den 
Verkauf oder die Lieferung beziehungs
weise die Förderung oder Erleichterung 
des Verkaufs oder der Lieferung an Irak, 
durch ihre Staatsangehörigen oder aus ih
rem Hoheitsgebiet oder mit ihre Flagge 
führenden Schiffen oder bei ihnen einge
tragenen Luftfahrzeugen, 
a) von Waffen und Wehrmaterial aller Ka

tegorien unter ausdrücklicher Einbe
ziehung des Verkaufs oder sonstigen 
Transfers aller Arten konventionellen 
militärischen Geräts, so auch von Ge
rät für paramilitärische Kräfte, sowie 
von Ersatz- und Einzelteilen und Mit 
teln zur Herstellung derartigen Ge
räts,-

b) von unter Ziffer 8 und 12 aufgeführten 
und beschriebenen Gegenständen, die 
im voranstehenden sonst nicht erfaßt 
sind; 

c) von Technologie im Rahmen von Li
zenz- oder sonstigen Transfervereinba
rungen für die Produktion, Nutzung 
oder Lagerung von in Buchstabe a) und 
b) aufgeführten Gegenständen,-

d) von Personal oder Material für Ausbil
dungszwecke oder technische Unter-
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Stützungsdienste i m Zusammenhang 
mit dem Entwurf, der Entwicklung, 
Herstellung, Nutzung, Wartung oder 
Instandsetzung von in Buchstabe a) 
und b) aufgeführten Gegenständen; 

25. fordert alle Staaten und internationalen 
Organisationen auf, ungeachtet etwaiger 
bestehender Verträge, Vereinbarungen, 
Lizenzen oder sonstiger Abmachungen 
streng in Übereinstimmung mit Ziffer 24 
zu handeln; 

26. ersucht den Generalsekretär, in Abspra
che mit den in Frage kommenden Regie
rungen innerhalb von sechzig Tagen 
durch den Sicherheitsrat zu billigende 
Richtlinien zur Erleichterung der vollen 
internationalen Erfüllung von Ziffer 24 
und 25 sowie von Ziffer 27 auszuarbeiten 
und allen Staaten zur Verfügung zu stel
len sowie ein Verfahren zur regelmäßigen 
Aktualisierung dieser Richtlinien zu ent
wickeln; 

27. fordert alle Staaten auf, nationale Kon
trollen und Verfahren zu schaffen und 
sonstige Maßnahmen zu treffen, die den 
vom Sicherheitsrat nach Ziffer 26 zu er
lassenden Richtlinien entsprechen und 
notwendig sind, um die Befolgung der Be
stimmungen von Ziffer 24 sicherzustel
len, und fordert die internationalen Orga
nisationen auf, alle geeigneten Schritte 
zu unternehmen, um zur Sicherstellung 
ihrer uneingeschränkten Befolgung bei
zutragen; 

28. kommt überein, seine Beschlüsse in Zif
fer 22, 23, 24 und 25, außer in bezug auf 
die in Ziffer 8 und 12 aufgeführten und 
beschriebenen Gegenstände, in regelmä
ßigen Abständen, in jedem Fall jedoch 
hundertzwanzig Tage nach Verabschie
dung dieser Resolution zu überprüfen, 
wobei die Befolgung dieser Resolution 
durch Irak und der allgemeine Fortschritt 
in Richtung auf die Kontrolle der Rüstun
gen in der Region zu berücksichtigen 
sind; 

29. beschließt, daß alle Staaten, einschließ
lich Iraks, die erforderlichen Maßnahmen 
treffen werden, um sicherzustellen, daß 
kein Anspruch zugelassen wird, der sei
tens der Regierung Iraks oder einer natür
lichen oder juristischen Person in Irak 
oder seitens einer Person, die durch oder 
für eine solche natürliche oder juristische 
Person tätig wird, im Zusammenhang 
mit Verträgen oder sonstigen Transaktio
nen geltend gemacht wird, deren Erfül
lung durch die Maßnahmen des Sicher
heitsrats nach Resolution 661(1990) und 
damit zusammenhängenden Resolutio
nen beeinträchtigt wurde; 

G 
30. beschließt, daß Irak zur Erfüllung seiner 

Verpflichtung, die Repatriierung aller ku
waitischen Staatsangehörigen und aller 
Staatsangehörigen dritter Staaten zu er
leichtern, dem Internationalen Komitee 
vom Roten Kreuz jede erforderliche Un
terstützung zu gewähren hat, indem es 
Verzeichnisse dieser Personen vorlegt, 
den Zugang des Internationalen Komi
tees vom Roten Kreuz zu allen diesen 
Personen erleichtert, gleichviel, wo sie 
sich befinden oder festgehalten werden, 
und die Suche des Internationalen Komi
tees vom Roten Kreuz nach Staatsange

hörigen Kuwaits und dritter Staaten er
leichtert, deren Verbleib noch ungeklärt 
ist; 

31. bittet das Internationale Komitee vom 
Roten Kreuz, den Generalsekretär in 
geeigneter Weise über alle Aktivitäten 
unterrichtet zu halten, die im Zusam
menhang mit der Erleichterung der Repa
triierung oder Rückkehr aller am oder 
nach dem 2.August 1990 in Irak anwesen
den Staatsangehörigen Kuwaits und drit
ter Staaten, beziehungsweise der Rückga
be ihrer sterblichen Überreste, unter
nommen werden,-

H 

32. verlangt, daß Irak dem Sicherheitsrat 
mitteilt, daß es Handlungen des interna
tionalen Terrorismus weder begehen 
noch unterstützen wird, und daß es Orga
nisationen, deren Ziel die Begehung der
artiger Handlungen ist, nicht gestatten 
wird, auf seinem Hoheitsgebiet zu ope
rieren, und daß es alle terroristischen 
Handlungen, Methoden und Praktiken 
unmißverständlich verurteilt und davon 
Abstand nimmt; 

I 
33. erklärt, daß, sobald Irak dem Generalse

kretär und dem Sicherheitsrat offiziell 
die Annahme der vorstehenden Bestim
mungen notifiziert, eine formelle Feuer
einstellung zwischen Irak und Kuwait 
und den mit Kuwait gemäß Resolution 
678(1990) kooperierenden Mitgliedstaa
ten in Kraft tr i t t ; 

34. beschließt, mit dieser Angelegenheit be
faßt zu bleiben und alle weiteren für die 
Durchführung dieser Resolution und für 
die Gewährleistung des Friedens und der 
Sicherheit in dem Gebiet erforderlichen 
Schritte zu unternehmen. 

Abstimmungsergebnis: +12; - 1 : Kuba,- =2: 
Ecuador, Jemen. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Notlage 
der unterdrückten irakischen Zivilbevöl
kerung, insbesondere auch der in den kur
dischen Siedlungsgebieten. - Resolution 
688(1991) vom 5.April 1991 

Der Sicherheitsrat, 

- eingedenk seiner nach der Charta der Ver
einten Nationen bestehenden Pflichten 
und Verantwortlichkeiten in bezug auf die 
Wahrung des Weltfriedens und der interna
tionalen Sicherheit, 

- unter Hinweis auf Artikel 2, Absatz 7 der 
Charta der Vereinten Nationen, 

- ernsthaft besorgt über die Unterdrückung 
der irakischen Zivilbevölkerung in vielen 
Teilen Iraks, insbesondere auch in aller-
jüngster Zeit in den kurdischen Siedlungs
gebieten, die zu einem massiven Flücht
lingsstrom zu den internationalen Gren
zen und über diese hinweg sowie zu grenz
überschreitenden Einfällen geführt hat, 
die den Weltfrieden und die internationale 
Sicherheit in der Region bedrohen, 

- zutiefst beunruhigt über den Umfang des 

damit verbundenen menschlichen Leids, 
- Kenntnis nehmend von den Schreiben der 

Vertreter der Türkei und Frankreichs bei 
den Vereinten Nationen, datiert vom 
2.April 1991 beziehungsweise vom 4.April 
1991 (S/22435 und S/22442), 

- sowie Kenntnis nehmend von den Schrei
ben des Ständigen Vertreters der Islami
schen Republik Iran bei den Vereinten Na
tionen, datiert vom 3. beziehungsweise 
4 A p r i l 1991 (S/22436 und S/22447), 

- in Bekräftigung der Verpflichtung aller 
Mitgliedstaaten auf die Souveränität, terri
toriale Integrität und politische Unabhän
gigkeit Iraks und aller Staaten in dem Ge
biet, 

- eingedenk des Berichts des Generalsekre
tärs vom 20.März 1991 (S/22366), 

1. verurteilt die in vielen Teilen Iraks, insbe
sondere auch in allerjüngster Zeit in den 
kurdischen Siedlungsgebieten, stattfin
dende Unterdrückung der irakischen Zi 
vilbevölkerung, deren Folgen den Weltfrie
den und die internationale Sicherheit in 
der Region bedrohen; 

2. verlangt, daß Irak als Beitrag zur Beseiti
gung der Bedrohung des Weltfriedens und 
der internationalen Sicherheit in der Re
gion diese Unterdrückung sofort einstellt, 
und bringt in diesem Zusammenhang die 
Hoffnung zum Ausdruck, daß ein offener 
Dialog stattfinden wird, der sicherstellt, 
daß die Menschenrechte und politischen 
Rechte aller irakischen Bürger respektiert 
werden; 

3. besteht darauf, daß Irak den internationa
len humanitären Organisationen soforti
gen Zugang zu allen hilfsbedürftigen Per
sonen in allen Teilen Iraks gewährt und 
diesen Organisationen alle erforderlichen 
Hilfsmittel für ihre Tätigkeit zur Verfü
gung stellt; 

4. ersucht den Generalsekretär, seine huma
nitären Bemühungen in Irak fortzusetzen 
und umgehend, gegebenenfalls auf der 
Grundlage einer weiteren Mission in die 
Region, über die Not der irakischen Zivi l 
bevölkerung, vor allem der kurdischen Be
völkerung, zu berichten, die unter den 
vielfältigen Unterdrückungsmaßnahmen 
der irakischen Behörden leidet; 

5. ersucht den Generalsekretär ferner, sich 
unter Heranziehung aller ihm zur Verfü
gung stehenden Ressourcen, einschließ
lich der Ressourcen der zuständigen Orga
nisationen der Vereinten Nationen, drin
gend der akuten Bedürfnisse der Flüchtlin
ge und der vertriebenen irakischen Bevöl
kerungsteile anzunehmen; 

6. appelliert an alle Mitgliedstaaten und alle 
humanitären Organisationen, zu diesen 
humanitären Soforthilfebemühungen bei
zutragen; 

7. verlangt, daß Irak zu diesem Zweck mit 
dem Generalsekretär zusammenarbeitet; 

8. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt 
zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: +10; - 3 : Jemen, Ku
ba, Simbabwe,- =2: China, Indien. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Einset
zung der Beobachtermission der Vereinten 
Nationen für Irak und Kuwait. - Resolu
tion 689(1991) vom 9. April 1991 

Der Sicherheitsrat, 
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- unter Hinweis auf seine Resolution 687 
(1991), 

- tätig werdend nach Kapitel VII der Charta 
der Vereinten Nationen, 

1. billigt den in Dokument S/22454 mit 
Add.1-3 vom 5. beziehungsweise 9.April 
1991 enthaltenen Bericht des Generalse
kretärs über die Durchführung von Ziffer 5 
der Resolution 687(1991) des Sicherheits
rats; 

2. stellt fest, daß der Beschluß zur Schaffung 
einer Beobachtereinheit in Ziffer 5 der Re
solution 687(1991) gefaßt wurde und daß 
nur ein Beschluß des Rates ihre Tätigkeit 
beenden kann; der Rat wird daher die Fra
ge der Beendigung oder Fortsetzung alle 
sechs Monate prüfen; 

3. beschließt, daß die für die Beobachtermis
sion der Vereinten Nationen für Irak und 
Kuwait in den ersten sechs Monaten gel
tenden Modalitäten dem oben genannten 
Bericht entsprechen und ebenfalls alle 
sechs Monate geprüft werden sollen. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

Irak-Iran 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Weiterer 
Einsatz der Militärischen Beobachtergrup
pe für Irak und Iran. - Resolution 685 
(1991) vom 31.Januar 1991 

Der Sicherheitsrat, 

- unter Hinweis auf seine Resolutionen 598 
(1987) vom 20Juli 1987, 619(1988) vom 
9.August 1988, 631(1989) vom 8.Februar 
1989, 642(1989) vom 29.September 1989, 
651(1990) vom 29.März 1990, 671(1990) 
vom 27.September 1990 und 676(1990) 
vom 28.November 1990, 

- nach Behandlung des Berichts des Gene
ralsekretärs über die Militärische Beob
achtergruppe der Vereinten Nationen für 
Irak und Iran vom 28.Januar 1991 und 
Kenntnis nehmend von den darin getroffe
nen Feststellungen, 

1. beschließt, das Mandat der Militärischen 
Beobachtergruppe der Vereinten Nationen 
für Irak und Iran um einen weiteren Zeit
raum von einem Monat, das heißt bis zum 
28.Februar 1991, zu verlängern, wie es der 
Generalsekretär empfohlen hat; 

2. ersucht den Generalsekrektär, ihm i m Fe
bruar 1991 einen Bericht über die weiteren 
Konsultationen, die er mit den Parteien 
über die Zukunft der Militärischen Beob
achtergruppe der Vereinten Nationen für 
Irak und Iran geführt hat, wie auch seine 
Empfehlungen betreffend diese Angelegen
heit vorzulegen. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

Mayotte 

GENERALVERSAMMLUNG - Gegenstand: 
Frage der Komoreninsel Mayotte. - Reso
lution 45/11 vom l.November 1990 

Die Generalversammlung, 

- unter Hinweis auf ihre Resolutionen 
1514(XV) vom 14.Dezember 1960 mit der 
Erklärung über die Gewährung der Unab
hängigkeit an koloniale Länder und Völker 
und 2621 (XXV) vom 12.0ktober 1970 mit 
dem Aktionsprogramm für die volle Ver
wirklichung dieser Erklämng, 

- sowie unter Hinweis auf ihre früheren Re
solutionen, insbesondere die Resolutionen 
3161 (XXVIII) vom 14.Dezember 1973, 
3291(XXIX) vom 13.Dezember 1974, 31/4 
vom 21.0ktober 1976, 32/7 vom l.Novem
ber 1977, 34/69 vom Ö.Dezember 1979, 35/ 
43 vom 28.November 1980, 36/105 vom 
lO.Dezember 1981, 37/65 vom3.Dezember 
1982, 38/13 vom 21.November 1983, 39/48 
vom lLDezember 1984, 40/62 vom 9.De-
zember 1985, 41/30 vom 3.November 
1986, 42/17 vom ll.November 1987, 43/14 
vom 26.0ktober 1988 und 44/9 vom 
18.Oktober 1989, in denen sie unter ande
rem die Einheit und territoriale Integrität 
der Komoren bekräftigte, 

- insbesondere unter Hinweis auf ihre Reso
lution 3385(XXX) vom 12.November 1975 
über die Aufnahme der Komoren in die 
Vereinten Nationen, in der sie die Notwen
digkeit der Achtung der Einheit und terri
torialen Integrität des aus den Inseln An-
jouan, Grande-Comore, Mayotte und Mo-
héli bestehenden Komoren-Archipels be
kräftigte, 

- ferner unter Hinweis darauf, daß die Ergeb
nisse der Volksbefragung vom 22.Dezem-
ber 1974 gemäß den am 15.Juni 1973 zwi
schen den Komoren und Frankreich unter
zeichneten Abkommen über die Erlangung 
der Unabhängigkeit der Komoren in ihrer 
Gesamtheit und nicht Insel für Insel be
trachtet werden sollten, 

- überzeugt, daß eine gerechte und dauer
hafte Lösung der Frage der Insel Mayotte 
von der Achtung der Souveränität, Einheit 
und territorialen Integrität des Komoren-
Archipels ausgehen muß, 

- sowie überzeugt, daß eine rasche Lösung 
des Problems für die Wahrung des Friedens 
und der Sicherheit, die in der Region herr
schen, unerläßlich ist, 

- eingedenk des vom Präsidenten der Fran
zösischen Republik geäußerten Wunsches, 
sich aktiv um eine gerechte Lösung für 
dieses Problem zu bemühen, 

- Kenntnis nehmend von dem wiederholt 
zum Ausdruck gebrachten Wunsch der Re
gierung der Komoren, so bald wie möglich 
einen offenen und ernsten Dialog mit der 
französischen Regierung aufzunehmen, 
um die Wiedereingliederung der Komoren
insel Mayotte in die Islamische Bundesre
publik Komoren zu beschleunigen, 

- Kenntnis nehmend vom Bericht des Gene
ralsekretärs, 

- sowie eingedenk der Beschlüsse der Or
ganisation der Afrikanischen Einheit, der 
Bewegung der nichtgebundenen Länder 
und der Organisation der Islamischen Kon
ferenz zu dieser Frage, 

1. bekräftigt die Souveränität der Islami
schen Bundesrepublik Komoren über die 
Insel Mayotte; 

2. bittet die Regiemng Frankreichs, sich an 
die Verpflichtungen zu halten, die sie vor 
der Volksbefragung über die Selbstbestim
mung des Komoren-Archipels am 22.De- 
zember 1974 im Hinblick auf die Achtung 

der Einheit und territorialen Integrität der 
Komoren eingegangen ist; 

3. fordert, daß der vom Präsidenten der Fran
zösischen Republik geäußerte Wunsch, 
sich aktiv um eine gerechte Lösung der 
Frage der Insel Mayotte zu bemühen, in die 
Tat umgesetzt wird; 

4. bittet die Regierung Frankreichs nach
drücklich, die Verhandlungen mit der Re
gierung der Komoren zu beschleunigen, 
um die effektive und baldige Wiederein
gliederung der Insel Mayotte in die Komo
ren sicherzustellen; 

5. ersucht den Generalsekretär der Vereinten 
Nationen, hinsichtlich dieses Problems 
ständig Verbindung zum Generalsekretär 
der Organisation der Afrikanischen Ein
heit zu halten und i m Zuge der Bemühun
gen um eine friedliche Verhandlungslö
sung für dieses Problem seine Guten Dien
ste zur Verfügung zu stellen,-

6. ersucht den Generalsekretär außerdem, 
der Generalversammlung auf ihrer sechs
undvierzigsten Tagung über diese Angele
genheit Bericht zu erstatten,-

7. beschließt die Aufnahme des Punktes »Fra
ge der Komoreninsel Mayotte« in die vor
läufige Tagesordnung ihrer sechsundvier
zigsten Tagung. 

Abstimmungsergebnis: +118; - 1 : Frankreich; 
=30 (darunter die übrigen EG- Staaten). 

Nahost 

GENERALVERSAMMLUNG - Gegenstand: 
Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palä
stinaflüchtlinge im Nahen Osten (hier: 
Rückkehr der seit 1967 vertriebenen Be
völkerungsgruppen und Flüchtlinge). - Re
solution 45/73 G vom lLDezember 1990 

Die Generalversammlung, 

- unter Hinweis auf die Resolution 
237(1967) des Sicherheitsrats vom 14.Juni 
1967, 

- sowie unter Hinweis auf ihre Resolutio
nen 2252(ES-V) vom 4.Juli 1967, 2452 
A(XXIII) vom 19.Dezember 1968, 2535 
B(XXIV) vom lO.Dezember 1969, 2672 
D(XXV) vom 8.Dezember 1970, 2792 
E(XXVI) vom Ö.Dezember 1971, 2963 C 
und D(XXVII) vom 13.Dezember 1972, 
3089 C(XXVIII) vom 7.Dezember 1973, 
3331 D(XXIX) vom 17.Dezember 1974, 
3419 C(XXX) vom 8.Dezember 1975, 31/15 
D vom 23.November 1976, 32/90 E vom 
13.Dezember 1977 33/112 F vom 18.De- 
zember 1978, 34/52 E vom 23.November 
1979, ES-7/2 vom 29.Juli 1980, 35/13 E 
vom 3.November 1980, 36/146 B vom 
lO.Dezember 1981, 37/120 G vom lO.De
zember 1982, 38/83 G vom 15.Dezember 
1983, 39/99 G vom 14.Dezember 1984, 40/ 
165 G vom lO.Dezember 1985, 41/69 G 
vom 3.Dezember 1986, 42/69 G vom 2.De-
zember 1987, 43/57 G vom ö.Dezember 
1988 und 44/47 G vom 8.Dezember 1989, 

- nach Behandlung des Berichts des Gene
ralsekretärs, 
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- sowie nach Behandlung des Berichts des 
Generalbeauftragten des Hilfswerks der 
Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlin
ge im Nahen Osten für die Zeit vom l.Juli 
1989 bis 30.Juni 1990, 

1. bekräftigt das unveräußerliche Recht aller 
vertriebenen Einwohner auf Rückkehr an 
ihre Wohnstätten oder ihre früheren 
Wohnorte in den seit 1967 von Israel be
setzten Gebieten und erklärt erneut jeden 
Versuch, die freie Ausübung des Rechts ei
nes Vertriebenen auf Rückkehr einzu
schränken oder mit Bedingungen zu ver
knüpfen, für unvereinbar mit diesem un
veräußerlichen Recht und für unzulässig; 

2. hält jedwedes Übereinkommen, das die 
Rückkehr der vertriebenen Einwohner ein
schränkt oder mit Bedingungen verknüpft, 
für null und nichtig; 

3. mißbilligt entschieden die fortgesetzte 
Weigerung der israelischen Behörden, 
Schritte zur Rückführung der vertriebenen 
Einwohner zu unternehmen; 

4. fordert Israel erneut auf, 
a) unverzüglich Schritte zur Rückführung 

aller vertriebenen Einwohner zu unter
nehmen; 

b] von allen Maßnahmen Abstand zu neh
men, welche die Rückkehr der vertrie
benen Einwohner behindern, ein
schließlich solcher Maßnahmen, die 
sich auf die physische und demographi
sche Struktur der besetzten Gebiete 
auswirken; 

5. ersucht den Generalsekretär, nach Rück
sprache mit dem Generalbeauftragten des 
Hilfswerks der Vereinten Nationen für Pa
lästinaflüchtlinge im Nahen Osten der Ge
neralversammlung vor Beginn ihrer sechs
undvierzigsten Tagung darüber Bericht zu 
erstatten, inwieweit Israel Ziffer 4 dieser 
Resolution Folge geleistet hat. 

Abstimmungsergebnis: +121; - 2 : Israel, Ver
einigte Staaten; =24: Australien, Belgien, 
Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Finn
land, Frankreich, Großbritannien, Irland, 
Island, Italien, Kanada, Liechtenstein, Lu
xemburg, Neuseeland, Niederlande, Nor
wegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumä
nien, Schweden, Tschechoslowakei, Un
garn. 

Südafrika 

GENERALVERSAMMLUNG - Gegenstand: 
Apartheidpolitik der Regierung Südafri
kas. - Resolution 44/244 vom ^.Septem
ber 1990 

Die Generalversammlung, 

- unter Hinweis auf die Erklärung über 
Apartheid und deren zerstörerische Folgen 
im Südlichen Afrika, die auf der sechzehn
ten Sondertagung der Generalversamm
lung am 14.Dezember 1989 im Konsens 
verabschiedet wurde, 

- im Hinblick darauf, daß das südafrikani
sche Regime in der Erklärung unter ande
rem aufgefordert wurde, bestimmte Maß
nahmen zu ergreifen, um in Südafrika ein 
geeignetes Verhandlungsklima zu schaf
fen, 

- daran erinnernd, daß die internationale 
Gemeinschaft in der Erklärung aufgerufen 
wurde, in ihren bisherigen Maßnahmen, 
durch die das südafrikanische Regime zur 
Ausmerzung der Apartheid veranlaßt wer
den soll, so lange nicht nachzulassen, bis 
es i m Hinblick auf die Ziele dieser Erklä
rung klare Beweise für tiefgreifende und ir
reversible Veränderungen gibt, 

- feststellend, daß die Mitgliedstaaten der 
Vereinten Nationen und die Mitglieder der 
internationalen Gemeinschaft sich im all
gemeinen an das in der Erklärung enthal
tene Aktionsprogramm gehalten haben, 
und besorgt über Fälle, in denen von dem 
in der Erklärung zum Ausdruck kommen
den internationalen Konsens abgewichen 
wurde, 

- sorgfältige Kenntnis nehmend vom Bericht 
des Generalsekretärs über den Stand der 
Umsetzung der Erklärung und die Beiträge 
des Generalsekretärs begrüßend, 

- Kenntnis nehmend vom Bericht der Über
wachungsgruppe des Ad-hoc-Ausschusses 
der Organisation der Afrikanischen Ein
heit für das Südliche Afrika, 

- sowie Kenntnis nehmend von anderen 
Erklärungen und Berichten der Mitglied
staaten und Regionalgruppen zu dieser 
Frage, 

- feststellend, daß das südafrikanische Regi
me zwar einige bedeutsame, in die richtige 
Richtung gehende Maßnahmen getroffen 
hat, wie die Aufhebung des Verbots des 
Afrikanischen Nationalkongresses von 
Südafrika, des Panafrikanistischen Kon
gresses von Asania und anderer politischer 
Organisationen und die Freilassung einiger 
politischer Gefangener, darunter auch Nel
son Mandela, und daß das Regime zwar 
seinen Willen zur Abschaffung des Apart
heidsystems erklärt hat, daß aber dennoch 
anhaltende Anstrengungen nötig sind, um 
ein Klima zu schaffen, das Verhandlungen 
und einer freien politischen Betätigung 
uneingeschränkt förderlich ist, 

- mit Genugtuung über die zwischen dem 
Afrikanischen Nationalkongreß von Süd
afrika und dem südafrikanischen Regime 
derzeit stattfindenden Gespräche, bei de
nen es darum geht, die Hindemisse aus 
dem Weg zu räumen, die dem Beginn von 
Verhandlungen mit dem Ziel einer friedli
chen Regelung in Südafrika entgegenste
hen, und über die bisher erzielten Ergeb
nisse, wie sie im Groote-Schuur-Protokoll 
vom 4.Mai 1990 und im Pretoria-Protokoll 
vom ö.August 1990 dargelegt sind, 

- in ernster Sorge über die Eskalation der 
Gewalt in Südafrika, die weitgehend auf 
den Fortbestand der Politiken, Praktiken 
und Strukturen der Apartheid sowie auf 
Aktionen der Gegner des demokratischen 
Wandels in Südafrika zurückzuführen ist, 

1. bekräftigt die Bestimmungen der Erklä
rung über Apartheid und deren zerstöreri
sche Folgen im Südlichen Afrika und die 
Notwendigkeit ihrer uneingeschränkten 
und sofortigen Umsetzung; 

2. stellt fest, daß das südafrikanische Regime 
weitere Maßnahmen ergreifen muß, um 
die in der Erklärung verlangten tiefgreifen
den und irreversiblen Veränderungen her
beizuführen; 

3. fordert alle Regierungen und zwischen
staatlichen Organisationen auf, sich streng 
an das in der Erklärung enthaltene Ak
tionsprogramm zu halten, indem sie die 

bisherigen Maßnahmen beibehalten, 
durch die das südafrikanische Regime zur 
Ausmerzung der Apartheid veranlaßt 
werden soll, bis es im Hinblick auf die 
Ziele der Erklärung klare Beweise für tief
greifende und irreversible Veränderungen 
gibt; 

4. fordert das südafrikanische Regime auf, 
unverzüglich zur Schaffung eines Ver
handlungen uneingeschränkt förderli
chen Klimas zu schreiten, indem es alle 
in der Erklärung verlangten Maßnahmen 
ergreift, und insbesondere seine Ver
pflichtung zu verwirklichen, alle Rechts
vorschriften - wie etwa das Gesetz über 
die innere Sicherheit - aufzuheben, die 
die politische Betätigung einschränken 
sollen; 

5. fordert ein sofortiges Ende der Gewalt 
und bittet die südafrikanischen Behörden 
nachdrücklich, dringend Maßnahmen zu 
ihrer Beendigung zu ergreifen, und zwar 
namentlich, indem sie die Apartheid
strukturen abschaffen und für ein wirksa
mes und unparteiliches Vorgehen der Si
cherheitskräfte sorgen, und fordert alle 
Beteiligten auf, zur Schaffung eines ge-
waltfreien Klimas beizutragen; 

6. begrüßt die Tatsache, daß der Afrikani
sche Nationalkongreß von Südafrika und 
das südafrikanische Regime Gespräche 
aufgenommen haben, die bisher zum 
Groote-Schuur- und Pretoria-Protokoll 
geführt haben, deren Ziel es ist, den Be
ginn von sachbezogenen Verhandlungen 
zu erleichtern; 

7. spricht dem Afrikanischen Nationalkon
greß von Südafrika ihre Anerkennung aus 
für die Initiative, die er mit der Forderung 
nach Gesprächen mit dem südafrikani
schen Regime ergriffen hat, sowie für sei
ne weittragende Entscheidung, den be
waffneten Kampf auszusetzen; 

8. bittet nachdrücklich die internationale 
Gemeinschaft und den Generalsekretär, 
über die entsprechenden Organisationen 
der Vereinten Nationen jede erdenkliche 
Unterstützung zu gewähren, um die Wie
derherstellung der vormals verbotenen 
politischen Organisationen in Südafrika 
sowie die Wiedereingliederung freigelas
sener politischer Gefangener zu erleich
tem; 

9. ersucht den Generalsekretär, über die 
entsprechenden Organisationen der Ver
einten Nationen jede Unterstützung zu 
gewähren, die notwendig ist, damit die 
südafrikanischen Flüchtlinge und aus po
litischen Gründen Verbannten in Sicher
heit und Würde freiwillig zurückkehren 
können, und ersucht das südafrikanische 
Regime, die Befreiungsbewegungen und 
anderen Organisationen in Südafrika so
wie die internationale Gemeinschaft, die
ses Unterfangen voll zu unterstützen; 

10. ersucht den Generalsekretär außerdem, 
aktiv mit den Entwicklungen in Südafri
ka befaßt zu bleiben und bis zum 30.Juni 
1991 der fünfundvierzigsten Tagung der 
Generalversammlung einen Bericht über 
die weiteren Fortschritte bei der Umset
zung der Erklärung vorzulegen. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Ab
stimmung angenommen. 

Quelle für die Übersetzungen der U N - D o k u m e n t e 
aus dem Englischen: Deutscher Übersetzungsdienst 
der Vereinten Nat ionen 
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Die Mitgliedschaften in UN-Organen im Jahre 1991 

Sicherheitsrat (15) 

Belgien 
China 
Côte d'Ivoire 
Ecuador 
Frankreich 
Großbritannien 
Indien 
Jemen 
Kuba 
Österreich 
Rumänien 
Simbabwe 
Sowjetunion 
Vereinigte Staaten 
Zaire 

Wirtschafts- und Sozialrat (54) 

Algerien 
Argentinien 
Bahamas 
Bahrain 
Botswana 
Brasilien 
Bulgarien 
Burkina Faso 
Chile 
China 
Deutschland 
Ecuador 
Finnland 
Frankreich 
Großbritannien 
Guinea 
Indonesien 
Irak 
Iran 
Italien 
Jamaika 
Japan 
Jordanien 
Jugoslawien 
Kamerun 
Kanada 
Kenia 
Malaysia 
Marokko 
Mexiko 
Neuseeland 
Nicaragua 
Niederlande 
Niger 
Österreich 
Pakistan 
Peru 
Rumänien 
Rwanda 
Sambia 
Schweden 
Somalia 
Sowjetunion 
Spanien 
Syrien 
Thailand 

Togo 
Trinidad und Tobago 
Tschechoslowakei 
Türkei 
Tunesien 
Ukraine 
Vereinigte Staaten 
Zaire 

Treuhandrat (5) 

China 
Frankreich 
Großbritannien 
Sowjetunion 
Vereinigte Staaten 

Internationaler Gerichtshof (15) 

Roberto Ago, Italien 
Mohammed Bedjaoui, Algerien 
Taslim Olawale Elias, Nigeria 
Jens Evensen, Norwegen 
Gilbert Guillaume, Frankreich 
Robert Yewdall Jennings, 

Großbritannien 
Manfred Lachs, Polen 
Andres Aguilar Mawdsley, 

Venezuela 
N i Zhengyu, China 
Shigeru Oda, Japan 
Raymond Ranjeva, Madagaskar 
Stephen M . Schwebel, 

Vereinigte Staaten 
Mohamed Shahabuddeen, Guyana 
Nikolai Konstantinovitch Tarassov, 

Sowjetunion 
Christopher Gregory Weeramantry, 

Sri Lanka 

Abrüstungskonferenz (39) 

Ägypten 
Äthiopien 
Algerien 
Argentinien 
Australien 
Belgien 
Brasilien 
Bulgarien 
China 
Deutschland 
Frankreich 
Großbritannien 
Indien 
Indonesien 
Iran 
Italien 
Japan 
Jugoslawien 

Kanada 
Kenia 
Kuba 
Marokko 
Mexiko 
Mongolei 
Myanmar 
Niederlande 
Nigeria 
Pakistan 
Peru 
Polen 
Rumänien 
Schweden 
Sowjetunion 
Sri Lanka 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Venezuela 
Vereinigte Staaten 
Zaire 

Wissenschaftlicher und technischer 
Ausschuß für die Internationale 
Dekade für Katastrophenvorbeugung (25) 

Alexandra Amoako-Mensah, 
Ghana 

Anand S. Arya, Indien 
Franco Barberi, Italien 
Mohammed Benblidia, 

Algerien 
Driss Ben Sari, Marokko 
G Arthur Brown, 

Jamaika 
James P. Bruce, Kanada 
C. Candanedo, Panama 
Prinzessin Chulabhorn, 

Thailand 
Umberto G. Cordani, 

Brasilien 
Alberto Giesecke, Peru 
YA. Izrael, Sowjetunion 
Vit Karnik, 

Tschechoslowakei 
Elizabeth Kassaye, Äthiopien 
Vaino O. Kelha, Finnland 
Takeo Kinoshita, Japan 
Roman L. Kintanar, 

Philippinen 
Michel Lechat, Belgien 
Philippe Masure, 

Frankreich 
Thomas Odhiambo, Kenia 
Dallas Peck, Vereinigte Staaten 
Erich Plate, 

Deutschland 
Aura Elena Rodrigues Marrero, 

Venezuela 
Marilö Ruiz de Elvira, 

Spanien 
Xie Li-Li, China 

(Wird fortgesetzt) 
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Aktuelle Auslandskunde 
Neue Schriften zu Fragen der Handels-, Gesellschafts-, 
Entwicklungs- und Umweltpolitik. Schwerpunkt Dritte Welt 

IFO-INSTITUT FÜR 
WIRTSCHAFTS
FORSCHUNG 
München 

A. Gälli/A. Alkazaz Nr. S 
Dar arabisch* Bankansaktor 
1986, Bd. 1: XV, 384 S., Bd. 2: 211 
S., DM 120,-
ISBN 3-8039-0322-X 

A. Gälli Nr. 6 
TAIWAN R.O.C. : 
Eina chinesische Herausfor
derung 
Von der Handelsmacht zum Tech-
nologiez antrum 
1988, 206 S., DM 35,-
ISBN 3-8039-0358-0 

D. Strack/S. Schönherr Nr. 7 
Dabt Survey ol Developing 
Countries 
An Improved Reporting System 
Approach 
1989, 632 S., DM 120,-
ISBN 3-8039-0368-8 

R. Osterkamp/A. J. Halbach Nr. 20 
Strukturanpassung in Entwick
lungsländern und flankierende 
Maßnahmen der Industrieländer 
1990,246 S., 58,-
ISBN 3 8039 0386 6 

M. Cremer Nr. 21 
Privatrechtliche Verträge als 
Instrument zur Beilegung staat
licher Insolvenzkrisen 
Neue Ansätze in der Entwicklung 
eines internationalen Staatsinsol
venzrechtes 
1990, 21 OS., 54,-
ISBN 3-8039-0389-0 

J.Riedel/K.V.Beck/ Nr.118 
H. Börgel/T. Förster/M. White-Kaba 
Sozio-kulturelle Herausforderun
gen für die Entwicklungspolitik 
Die Republik Niger 
1990, 457 S., DM 78,-
ISBN 3-8039-0381-5 

K.H. Oppenländer/ Nr. 119 
S. Schönherr 
Strukturprobleme und Refor
men In Afrika 
W. Marquardt zum 75. Geburtstag 
1990, VII, 436 S., DM 68,-
ISBN 3-8039-0383-1 

DEUTSCHES 
ÜBERSEE-INSTITUT 
Hamburg  

K.J. Gantzel/ 
J. Meyer-Stamer (Hrsg.) Nr. 34 
Die Kriege nach dam 2. Weltkrieg 
bis 1984 
Daten und erste Analysen 
1986, XII, 335 S., DM 45,-
ISBN 3-8039-0316-5 

K. Fritsche Nr. 35 
Blockfreiheit aus sowjeti
scher Sicht 
1986, 299 S„ DM 48,-
ISBN 3-8039-0328-9 

B. Engels (Hrsg.) Nr. 36 
Präsenz der deutschen 
Wirtschaft in Übersee - was ist 
zu tun? 
1986, 251 S., DM 4 1 , -
ISBN 3-8039-0331-9 
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